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Niederschrift 
 

über die Sitzung des Rates der Stadt Bonn 
 

am Donnerstag, dem 07.02.2019, um 18.00 Uhr, 
 

im Ratssaal, Stadthaus, Berliner Platz 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bundesstadt Bonn Zugestellt am 04.07.2019 

Der Oberbürgermeister   

OB-1  Niederschrift  

 X öffentlich  nicht öffentlich 

 Drucksachennummer   
 1912069NO   
 Sitzung 

Rat 

  - Fragestunde - X/43. 

 Sitzungstag 
07.02.2019 

 Sitzungsort 
Stadthaus, Ratssaal 

 Beginn 18:06 Uhr 

 Ende 18:16 Uhr 

   Seite 

 
 Große Anfragen  

1. GA Drucksachen-Nr.: 1813162  389
 Große Anfrage: Stv. Felix Kopinski Stv. Sebastian Kelm Stv. Dr. Carsten 

Euwens Die Sozialliberalen vom 19.11.2018 
 

 Diskrepanz zwischen städtischer PR und Medienberichterstattung bzgl. des 
Erfolgs des Beethovenfests 2018 

 

   
2. GA Drucksachen-Nr.: 1813269  389
 Große Anfrage: Stv. Felix Kopinski Stv. Sebastian Kelm Stv. Dr. Carsten 

Euwens Die Sozialliberalen vom 27.11.2018 
 

 Rodungsarbeiten auf dem Gelände des Alten Godesberger Stadions  
   
3. GA Drucksachen-Nr.: 1910255  390
 Große Anfrage: BBB-Fraktion vom 15.01.2019  
 Sauberkeitsinitiative in der Stadt Bonn  
   
4. GA Drucksachen-Nr.: 1910256  392
 Große Anfrage: BBB-Fraktion vom 17.01.2019  
 Zweckentfremdung von Wohnraum  
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Bürgermeister Limbach eröffnet um 18.06 Uhr die öffentliche Fragestunde des Rates. Auf seine 
Frage, ob Bedenken gegen eine Übertragung der Sitzung im Internet bestehen, werden keine 
Einwände erhoben. 
 
 

1. GA Drucksachen-Nr.: 1813162  
 Große Anfrage: Stv. Felix Kopinski Stv. Sebastian Kelm Stv. Dr. Carsten 

Euwens Die Sozialliberalen vom 19.11.2018 
 

 Diskrepanz zwischen städtischer PR und Medienberichterstattung bzgl. des 
Erfolgs des Beethovenfests 2018 

 

   
Beschluss: (einstimmig) 
 
Die Große Anfrage wird in die nächste Sitzung des Rates vertagt. 
 

- - - 
 
Stv. Kelm -SoLi- beantragt die Vertagung der Großen Anfrage, hiermit ist der Rat einstimmig 
einverstanden. 
 
Die Große Anfrage hatte folgenden Inhalt: 
 
Aufgrund welcher Faktoren kommt die Verwaltung zu der Schlussfolgerung, dass das 
Beethovenfest 2018 erfolgreich war? 
 
 

2. GA Drucksachen-Nr.: 1813269  
 Große Anfrage: Stv. Felix Kopinski Stv. Sebastian Kelm Stv. Dr. Carsten 

Euwens Die Sozialliberalen vom 27.11.2018 
 

 Rodungsarbeiten auf dem Gelände des Alten Godesberger Stadions  
   

Der Rat nimmt von der Großen Anfrage und der Stellungnahme der Verwaltung hierzu Kenntnis. 
 
Die Große Anfrage hatte folgenden Inhalt: 
 

1. Wie viele Bäume auf dem Gelände des Alten Godesberger Stadions wurden gerodet? 

2. Warum wurden die Bäume auf dem Gelände des Alten Godesberger Stadions gerodet? (Bitte 
genauen Baumzustand beschreiben) 

3. Von wem wurde der Zustand der Bäume bewertet? 

4. Wann und von wem wurden die umfangreichen Rodungsarbeiten in Auftrag gegeben? 

5. Aus welchen Gründen wurden die Bezirksvertretung Bad Godesberg und die 
Baumkommission nicht in die Entscheidungsfindung eingebunden? 

6. Warum wurden nach Intervention durch die Fragesteller am 26.11.2018 die Rodungsarbeiten 
am 27.11.2018 fortgesetzt? 

7. Werden auf dem Gelände des Alten Godesberger Stadions Ersatzpflanzungen 
vorgenommen? Wenn ja, wann ist damit zu rechnen? Wenn nein, warum nicht? 

 
Die Stellungnahme der Verwaltung hierzu hatte folgenden Wortlaut: 
 
zu 1. 
Es wurden sieben Bäume gefällt. 
 
Zu 2. 
Die Baumbestände sind wie folgt zu beschreiben: 
- absterbend 
- keine ausreichende Vitalität 
- starker Mistelbefall 
- schüttere Belaubung 
- Kronenteile waren abgestorben 
- häufiger Ausbruch (auch Grünastbrüche) von Stark-,  Grob- und Schwachästen (Unfallgefahr) 
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Zu 3.  
Die Bewertung erfolgte durch den Leiter und stellv. Leiter des Sportstättenpflegedienstes. Beide 
Mitarbeiter sind als Baumkontrolleure zertifiziert. 
 
Zu 4. 
Die Beauftragung erfolgte Ende Oktober 2018 durch das Sport- und Bäderamt. 
 
Zu 5. 
Aufgrund der gebotene Eile und ein daraus entstandener Fehler bei der 
Vorgangssachbearbeitung wurde es versäumt, die politischen Gremien einzuschalten. 
 
Zu 6. 
Die Baumfällungen waren bereits am Dienstag, den 20.11.2018 abgeschlossen. Die beauftragte 
Fachfirma hat am 26.11. und 27.11.2018 nur noch Restpflege-und Häckselarbeiten ausgeführt. 
 
Zu 7. 
Es ist geplant, auf dem vorderen Teil des Geländes sowohl ein Kunstrasen-Großspielfeld als 
auch auf Wunsch des Godesberger FV 2006 e.V. ein Kunstrasen-Kleinspielfeld zu errichten. Die 
nach dem Umbau verbleibende Restfläche von rund 7.200 m² soll an einen benachbarten 
Gewerbebetrieb veräußert werden, der bereits seit längerer Zeit Interesse an einer betrieblichen 
Erweiterung geäußert hat (siehe auch DS-Nr.: 1813291). 
Eine Ersatzpflanzung im Bereich der entstehenden Kunstrasenplätze ist nicht anzuraten, da 
durch Laubabfall ein sehr hoher Pflegeaufwand entsteht und auf Dauer Beschädigungen auf den 
Kunstrasenflächen nicht ausgeschlossen wären. Es ist zu empfehlen, die Ersatzpflanzungen in 
einem anderen Bad Godesberger Bereich vorzunehmen. 

 
- - - 

 
Stv. Kelm -SoLi- nimmt hierzu kurz Stellung. 
 
 

3. GA Drucksachen-Nr.: 1910255  
 Große Anfrage: BBB-Fraktion vom 15.01.2019  
 Sauberkeitsinitiative in der Stadt Bonn  
   

Der Rat nimmt von der Großen Anfrage und der Stellungnahme der Verwaltung hierzu Kenntnis. 
 
Die Große Anfrage hatte folgenden Inhalt: 
 
1. Wie viele Verwarnungen und wie viele Ordnungswidrigkeitsverfahren sind in den letzten 5 

Jahren jeweils von der Stadtverwaltung wegen Verstößen gegen folgende Bestimmungen der 
Straßenordnung 

 
- § 4 (1) Beschmierung mit Flugblättern, Plakaten u. ä., 
- § 4 (2) Bemalen, Beschmieren, Verschmutzen von fremdem Eigentum, 
- § 4a (2) Wegschmeißen von Tabakwaren, Flaschen oder sonstigen Verpackungen 

jeglicher Art, 
- § 5 (2) Nicht-Beseitigung von Verunreinigungen durch Tiere 

 
ausgesprochen bzw. durchgeführt worden, in wie vielen Fällen wurde das beauflagte Strafgeld 
tatsächlich bezahlt und wie hoch waren die vereinnahmten Verwarn- bzw. Bußgelder? 

 
2. Auf welcher Grundlage genau erhebt die Stadt Bonn der Höhe nach die Verwarn- bzw. 

Bußgelder für Verschmutzungen z.B. durch Kaugummis, Getränkedosen oder 
Tierhinterlassenschaften etc., an welcher Stelle kann die Höhe der Verwarn- bzw. Bußgelder 
von Bürgern nachgelesen werden und welche Beträge wurden in der Vergangenheit 
Müllsündern jeweils in Rechnung gestellt, die  

 
a. Zigarettenkippen, Pappbecher/-teller und Zigarettenschachteln; 
b. Getränkedosen, Flaschen, Tetrapacks, Pommestüten, Pizzadeckel, Alufolie und Tüten; 
c. Kaugummis, den Inhalt von Auto-Aschenbechern, Hundehaufen 
d. Hausmüll 
e. Sperrmüll  
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illegal entsorgten bzw. ordnungswidrig als Verursacher oder Halter nicht aus dem Straßenbild 
entfernten und welche Beträge werden Müllsündern für die unter a)-e) genannten Delikte 
künftig aufgegeben? 

 
Die Stellungnahme der Verwaltung hierzu hatte folgenden Wortlaut: 
 
Zu Frage 1:  
 
In den letzten 5 Jahren sind für die genannten Verstöße folgende Anzeigen eingegangen: 
 
- § 4 Abs. 1 und Abs. 2 
 
83 Anzeigen, eine Unterscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 wurde hier statistisch nicht 
vorgenommen, so dass hierzu 
keine Angaben gemacht werden können; es wurde 1 Verwarnung in Höhe von 50 EUR erteilt und 
es wurden 52 Bußgeldbescheide erlassen. 
 
- § 4 a Abs. 2 
 
keine Anzeigen 
 
- § 5 Abs. 2  
 
9 Anzeigen; hier wurden 2 Verwarnungen zu je 25 EUR erteilt und 3 Bußgeldbescheide erlassen 
 
Zur Ermittlung der Höhe der einzelnen Bußgelder zu allen Verfahren bzw. deren Begleichung 
müsste jede einzelne Verfahrensakte (55) herangezogen werden, was einen erheblichen 
Verwaltungsaufwand bedeuten würde, so dass von hier über die festgesetzte Gesamthöhe sowie 
die tatsächlichen Einnahmen keine Angaben gemacht werden können. 
 
Zu Frage 2: 
 
Rechtsgrundlage für die Erhebung von Verwarnungsgeldern und Festsetzung von Geldbußen 
bilden die Ordnungswidrigkeitenbestimmungen der Bonner Straßenordnung und des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes. In diesen Bestimmungen werden lediglich Höchstgeldbußen 
ausgewiesen; eine Bußgeldangabe zu den einzelnen Verstößen wird hier nicht vorgenommen.  
Durch Beschluss des Hauptausschusses vom 19.09.2002 (Pkt. 6) wurde die Verwaltung 
beauftragt einen Bußgeldkatalog zu erarbeiten, durch den Umweltverschmutzungen im 
öffentlichen Bereich geahndet werden können. Bei der Erstellung dieses Bußgeldkataloges 
wurden auf Anweisung des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes NRW die dortigen Beträge und Rahmensätze berücksichtigt. Der 
Bußgeldkatalog der Stadt Bonn ist eine interne, die Ausübung des Ermessens im Einzelfall 
leitende Festsetzung. Es gibt für diese Ordnungswidrigkeiten keine bundesweit geltenden 
Bußgeldkataloge, wie dies z. B. für den Bereich der Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr der 
Fall ist. Lediglich der Bußgeldkatalog Umwelt, an dem sich die Bußgelder der Stadt orientieren, 
kann beim Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen eingesehen werden. 
 
Die Höhe der jeweiligen Regel-Geldbußen ist intern von der Verwaltung wie nachfolgend 
aufgeführt festgelegt: 
 
 Bußgeldbetrag 2002 Bußgeldbetrag ab 2018 
Zigarettenkippen 15 EUR 25 EUR 
Pappteller/-becher 20 EUR 25 EUR 
Zigarettenschachteln 20 EUR 25 EUR 
Getränkedosen, Flaschen, 
Tetrapacks etc. 

25 EUR 35 EUR 

Kaugummis 35 EUR 50 EUR 
Inhalt von Aschenbechern 25 EUR 50 EUR 
Hundehaufen 25 EUR 50 EUR 
Hausmüll abhängig vom 
Umfang 

ab 25 EUR ab 50 EUR  
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 Bußgeldbetrag 2002 Bußgeldbetrag ab 2018 
Sperrmüll abhängig vom 
Umfang 

ab 100 EUR ab 100 EUR 

 
Sofern die Besonderheiten des Einzelfalles nicht eine Abweichung erfordern, werden bei der 
Ahndung von erstmaligen, fahrlässigen Verstößen gegen umweltrelevante 
Bußgeldbestimmungen Geldbußen wie oben angegeben festgesetzt. Dabei führen Umfang, 
Dauer und Intensität der Zuwiderhandlung sowie Wiederholungsfälle zu einer angemessenen 
Erhöhung des angegebenen Betrages. 
 

- - - 
 

An einer Aussprache hierzu beteiligen sich die Stv. Dr. Faber -Die Linke- sowie Stv. Schmitt und 
Stv. Schott -BBB- und StD Fuchs. Alsdann nimmt der Rat Kenntnis von der Großen Anfrage und 
der Stellungnahme der Verwaltung hierzu. 
 
 

4. GA Drucksachen-Nr.: 1910256  
 Große Anfrage: BBB-Fraktion vom 17.01.2019  
 Zweckentfremdung von Wohnraum  
   

Beschluss: (einstimmig) 
 
Die Große Anfrage wird in die nächste Sitzung des Rates vertagt. 
 

- - - 
 
Die Große Anfrage hatte folgenden Inhalt: 
 
1. Wie viele Wohneinheiten in wie vielen Objekten wurden im Jahre 2018 auf Zweckentfremdung 

überprüft, wie viele davon waren offenkundig zweckentfremdet, in wie vielen Fällen konnten 
zweckentfremdete Wohnungen dem „normalen“ Wohnungsmarkt wieder zugeführt werden, in 
wie vielen Fällen wurden Bußgelder mit welcher Gesamtsumme beauflagt und wie lauten im 
Vergleich dazu die Vorjahreszahlen? 

 
2. Hat die Stadtverwaltung im Bereich Zweckentfremdung von Wohnraum die zuständigen 

Finanzbehörden um Zusammenarbeit gebeten und wenn ja, wurde der Bitte entsprochen und 
wenn nein, warum nicht? 

 
3. Besteht für die Stadtverwaltung nach dem Vorbild der Stadt München die Möglichkeit gegen 

Online-Unterkunftsvermittler wie beispielsweise „Airbnb“ Anordnungen zu erlassen, die diese 
zwingen, Namen und Adressen von örtlichen Anbietern etwa illegal genutzter 
Ferienwohnungen zu übermitteln und wenn ja, ist dies erfolgt und wenn nein, warum nicht? 

 
4. Liegt der Stadtverwaltung der in einem Bericht des Bonner General-Anzeigers vom 13.Juli 

2017 angekündigte mehrstufige Plan des Landesbauministeriums gegen die nicht genehmigte 
Umwandlung von Wohnraum zu Ferienwohnungen etc. vor? 

 
5. Wurde von der Landesregierung das Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW) in § 10 im Sinne 

des Berliner Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum 
(Zweckentfremdungsverbot-Gesetz ZwVbG) fortentwickelt und wenn ja, welche konkreten 
Bestimmungen mit welcher voraussichtlichen Wirksamkeit zur Begrenzung von 
Zweckentfremdung wurden wann verabschiedet? 

- - - 
 

Stv. Schmitt -BBB- beantragt die Vertagung. 
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Bundesstadt Bonn Zugestellt am 04.07.2019 

Der Oberbürgermeister   

OB-1  Niederschrift  

 X öffentlich  nicht öffentlich 

 Drucksachennummer   
 1912069NO   
 Sitzung 

Rat 

   X/43. 

 Sitzungstag 
07.02.2019 

 Sitzungsort 
Stadthaus, Ratssaal 

 Beginn 18:17 Uhr 

 Ende 23:02 Uhr 

   Seite 

 

Tagesordnung 

1 Öffentliche Sitzung  398

 
1.1 Anerkennung der Tagesordnung  398

 
1.2 Genehmigung der Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen des Rates vom 

27.09.2018, 09.10.2018 und 08.11.2018 
 399

 Drucksachen-Nr.: 1910070NO2 (27.09.2018) 

Drucksachen-Nr.: 1910351NO2 (09.10.2018) 

Drucksachen-Nr.: 1910441NO2 (08.11.2018) 

 

   
 

1.3 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen  399

 -entfällt-  
 

1.4 Vorlagen aufgrund von Empfehlungen der Bezirks-vertretungen und der 
Ausschüsse 

 399

1.4.1 Drucksachen-Nr.: 1811575NV8  399
 Ergebnisse der Organisationsuntersuchung im Städtischen Gebäudemanagement  
   
1.4.2 Drucksachen-Nr.: 1811748NV2  401
 Neufassung der Satzung der Bundesstadt Bonn über die Förderung der 

Kindertagespflege zum 01.08.2018 
 

   
1.4.3 Drucksachen-Nr.: 1812441NV3  401
 Ehrengrab für Annemarie Renger  
   
1.4.4 Drucksachen-Nr.: 1812523  402
 Satzung über die Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach § 8 KAG für die 

Verbesserung der Fahrbahn in der Maximilianstraße in Bonn-Zentrum 
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1.4.5 Drucksachen-Nr.: 1812528  402
 Zukunftsoptionen für die Infrastruktur des Theaters Bonn  
   
1.4.6 Drucksachen-Nr.: 1812770  402
 Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Bonn  
   
1.4.7 Drucksachen-Nr.: 1812806  405
 Entwurfsplanung zur Umgestaltung der Straßen Am Hauptbahnhof und 
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1.4.9 Drucksachen-Nr.: 1812981  408
 Untersuchung zu Einsparpotenzialen im Kulturbereich: 3,5 Mio. EUR ab 1.8.2023  - 

Ergebnisse der Untersuchung von actori (Stufe 2) 
 

   
1.4.10 Drucksachen-Nr.: 1812983  409
 Bürgerbeteiligung zur Infrastruktur des Theater Bonn  
   
1.4.11 Drucksachen-Nr.: 1812984NV4  409
 Neufassung der Richtlinien des 'Ehrenpreis Bonner Sport'  
   
1.4.12 Drucksachen-Nr.: 1813048  409
 Offene Ganztagsschule in Bonn - Aufnahmekriterien  
   
1.4.13 Drucksachen-Nr.: 1813291  409
 Umbau des Alten Godesberger Stadions zum Kunstrasenplatz sowie Erneuerung 

der Trainings-beleuchtungsanlage und Entwässerung 
 

   
1.4.14 Drucksachen-Nr.: 1813234  411
 Einstellung des Verfahrens, 197. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie 

Bebauungsplan Nr. 6719-3, Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Dottendorf, 'Schwimmbad 
Wasserland' 

 

   
1.4.15 Drucksachen-Nr.: 1813239  412
 Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Tiefbauamt für eine/n 
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1.4.16 Drucksachen-Nr.: 1813251  412
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 Beitritt der Stadt Bonn zum Netzwerk Bio-Städte  
   
1.4.21 Drucksachen-Nr.: 1910044  415
 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30/14 'Im Mühlenbruch' im Stadtteil 

Oberdollendorf, 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 60/19 'Gewerbepark 
Oberpleis' im Stadtteil Oberpleis, 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 60/22 
'Gewerbegebiet Wahlfeld' im Stadtteil Oberpleis und 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 60/39 'Am Krahfeld/ Hünscheider Hof' im Stadtteil Oberpleis 
der Stadt Königswinter - Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
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1.4.22 Drucksachen-Nr.: 1910050  415
 Kurzbericht und Strukturanpassung des Kompetenzzentrums Frau und Beruf  
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1.4.24 Drucksachen-Nr.: 1910053  416
 Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Bundesstadt Bonn (Bonner 
StrO) - Fütterungsverbot 

 

   
1.4.25 Drucksachen-Nr.: 1910099  416
 Änderung des Entgelttarifes für die Benutzung der Hallen- und Freibäder der 

Stadt Bonn 
 

   
1.4.26 Drucksachen-Nr.: 1910114  418
 Robert-Wetzlar-Berufskolleg; Erweiterte Brandschutzsanierung und Ersatzbau für 

acht Klassen und Fachräume mit Aula 
 

   
1.4.27 Drucksachen-Nr.: 1910130  419
 Änderung des Bonner Taxitarifs  
   
1.4.28 Drucksachen-Nr.: 1910198  419
 Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) für das Kindergartenjahr 

2019/2020 in der Bundesstadt Bonn - Anmeldung der Kindpauschalen beim Land 
NRW 

 

   
1.4.29 Drucksachen-Nr.: 1910199  420
 Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Geschäftsjahre 2018-2020 der 

Tourismus & Congress GmbH 
 

   
1.4.30 Drucksachen-Nr.: 1910271  420
 Sachkundige Einwohner im Ausschuss für Internationales und Wissenschaft  
   
1.4.31 Drucksachen-Nr.: 1910273  420
 Grundprinzipien für die Festlegung der zu bildenden Eingangsklassen an 

Grundschulen gemäß § 93 Schulgesetz NRW und Festlegung der 
Eingangsklassen für das Schuljahr 2019/20 

 

   
1.4.32 Drucksachen-Nr.: 1910274  427
 Neubau einer Einfeldsporthalle mit Kraftraum im Schulzentrum Tannenbusch, 

Hirschberger Straße 3, 53119 Bonn 
 

   
1.4.33 Drucksachen-Nr.: 1910353  428
 Neuausrichtung der Inklusion in den öffentlichen allgemeinbildenden 

weiterführenden Schulen  
Hier: Stellungnahme zur Festlegung des Gemeinsamen Lernens an Schulen in 
städtischer Trägerschaft durch die Schulaufsicht ab dem Schuljahr 2019/20 (§ 20 
Abs. 5 SchulG NRW) 

 

   

1.5 Anträge von Fraktionen  428

1.5.1 Drucksachen-Nr.: 1012348NV4  428
 Antrag: BBB-Fraktion und Stv. Marcel Schmitt vom 19.09.2018  
 Verbesserung der Kundenfreundlichkeit im ÖPNV-Angebot in der Bundesstadt 

Bonn 
 

   
1.5.2 Drucksachen-Nr.: 1713277  429
 Antrag: DIE LINKE. vom 08.11.2017  
 Absenkung des Stellplatzschlüssels für öffentlich geförderten Mietwohnungsbau  
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GRÜNEN,  Stv. Schröder und FDP-Fraktion vom 31.10.2018 
 

 Erwerb städtischer Grundstücke durch die VEBOWAG - rechtliche Aspekte der 
Preisfindung 

 

   
1.5.10 Drucksachen-Nr.: 1813191  435
 Antrag: BBB-Fraktion und Stv. Marcel Schmitt vom 20.11.2018  
 Vorzeitige Verlängerung der Nachtflugerlaubnis für Passagierflüge auf dem 

Flughafen KölnBonn 
 

   
1.5.11 Drucksachen-Nr.: 1813326  436
 Antrag: Stv. Alois Saß Stv. Angelika Esch SPD-Fraktion vom 27.11.2018  
 Städtepartnerschaft zwischen Wien und Bonn  
   
1.5.12 Drucksachen-Nr.: 1813352  436
 Antrag: Stv. Hans Friedrich Rosendahl und Allianz für Bonn vom 10.12.2018  
 Öffnung der Straße Am Boeselagerhof in beide Fahrtrichtungen  
   
1.5.13 Drucksachen-Nr.: 1813388  437
 Antrag: CDU, GRÜNE, FDP vom 15.10.2018  
 Landwirtschaftliche Pachtverträge  
   
1.5.14 Drucksachen-Nr.: 1910084  437
 Antrag: DIE LINKE. vom 28.12.2018  
 Zügige Beschaffung von 12 neuen Stadtbahnen durch die SWB  
   
1.5.15 Drucksachen-Nr.: 1910247  437
 Antrag: BBB-Fraktion vom 16.01.2019  
 Projektbeirat Sanierung Beethovenhalle  
   
1.5.16 Drucksachen-Nr.: 1910257  437
 Antrag: Stv. Felix Kopinski Stv. Sebastian Kelm Stv. Dr. Carsten Euwens und Die 

Sozial-liberalen vom 17.01.2019 
 

 Fahrradhauptstadt  
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1.5.17 Drucksachen-Nr.: 1813249NV5  437
 Bahnhofsbereich Bonn - Bauvorhaben Nordfeld (Urban Soul)  
   
1.5.18 Drucksachen-Nr.: 1910324  437
 Stellungnahme zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 02-15 'Wachtberg Mitte' 

in Wachtberg-Berkum sowie 1. Änderung des Flächennutzungsplans 
 

   
1.5.19 Drucksachen-Nr.: 1910169NV5  437
 Fuß- und Radweg zwischen Seuferstraße und Konstantinstraße  
   

1.6 Vorlagen der Verwaltung  437

1.6.1 Drucksachen-Nr.: 1910100  437
 Entlastung des Betriebsausschusses SGB für das Wirtschaftsjahr 2017  
   
1.6.2 Drucksachen-Nr.: 1910240  438
 Ersatzwahlen zu Ratsausschüssen und sonstigen Gremien  
   
1.6.3 Drucksachen-Nr.: 1910427  438
 Bewilligung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung im konsumtiven 

Haushalt; Finanzstelle: 120000120 / Finanzposition: 72.1000 
 

   

1.7 Mitteilungen  438

1.7.1 Drucksachen-Nr.: 1810579NV11  438
 Errichtung einer Bühnenaufstellfläche im Bereich des Veranstaltungs-geländes 

an der Charles-de-Gaulle-Straße, Bonn, Rheinauenpark, Landschaftsschutzgebiet 
- Entscheidung der Höheren Naturschutzbehörde 

 

   
1.7.2 Drucksachen-Nr.: 1811289NV29  438
 Zukünftiges Vorgehen bei der Klärschlammentsorgung der Bonner Kläranlagen 

- Beendigung der Vorvereinbarung zur Kooperationslösung (Strategie I) 
 

   
1.7.3 Drucksachen-Nr.: 1812444NV4  438
 Anforderungen an Investoren bei Kita-Bau  
   
1.7.4 Drucksachen-Nr.: 1813362  438
 Wirtschaftsplan 2019 der bonnorange AöR  
   
1.7.5 Drucksachen-Nr.: 1813370  438
 'Memorandum of Understanding' zwischen der Universität Bonn und der Stadt 

Bonn 
 

   
1.7.6 Drucksachen-Nr.: 1910059  438
 Einreichung von Förderanträgen für das Förderprogramm 

'KommunalerKlimaschutz.NRW' - Besonderer Förderbereich 'Emissionsfreie 
Innenstadt' 
Hier: Mobilstationen, Radschnellrouten und Elektrifizierung des städtischen 
Fuhrparks 

 

   
1.7.7 Drucksachen-Nr.: 1910196  439
 Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 

gemäß § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 1/2019 
 

   
1.7.8 Drucksachen-Nr.: 1910197  439
 Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 

gemäß § 83 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 8/2018 
 

   
1.7.9 Drucksachen-Nr.: 1910323  439
 Punkte der nichtöffentlichen Sitzung  
   
1.8 Aktuelle Informationen der Verwaltung  439
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1 Öffentliche Sitzung 
 
Bürgermeister Limbach eröffnet um 18.17 Uhr die öffentliche Sitzung des Rates. 
 
 

1.1 Anerkennung der Tagesordnung 
 
Beschluss: (einstimmig) 
 
Die mit der Einladung vom 24.01.2019 zur X/43. öffentlichen Sitzung des Rates am 07.02.2019 
übersandte Tagesordnung wird anerkannt; der Behandlung der zur Tagesordnung 
nachgereichten Beratungsgegenstände betr. 
 
- die Beschlussvorlage zur Neuausrichtung der Inklusion in den öffentlichen allgemeinbildenden 

weiterführenden Schulen, hier: Stellungnahme zur Festlegung des Gemeinsamen Lernens an 
Schulen in städtischer Trägerschaft durch die Schulaufsicht ab dem Schuljahr 2010/20 (§ 20 
Abs. 5 SchulG NRW) unter TOP 1.4.33, 

 
- den Dringlichkeitsantrag der AfB-Fraktion zur Fassadengestaltung Urban Soul unter TOP 

1.5.17, 
 
- den Dringlichkeitsantrag der BBB-Fraktion zur Stellungnahme zur 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 02-15 ‚Wachtberg Mitte‘ in Wachtberg-Berkum sowie 1. Änderung des 
Flächennutzungsplans unter TOP 1.5.18, 

 
- den Dringlichkeitsantrag der BBB-Fraktion zum Fuß- und Radweg zwischen Seufertstraße und 

Konstantinstraße unter TOP 1.5.19 und 
 
- die Beschlussvorlage zur Bewilligung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung im 

konsumtiven Haushalt; Finanzstelle: 120000120 / Finanzposition: 72.1000 unter TOP 1.6.3 
 
wird zugestimmt. 
 
Nicht in die Tagesordnung aufgenommen wird der zur Einladung nachgereichte 
Dringlichkeitsantrag der Fraktion Die Linke betr. Kündigung der Reinigungsverträge Stadthaus. 
 
Von der Tagesordnung abgesetzt werden die TOP 1.4.4, Satzung über die Erhebung von 
Straßenbaubeiträgen nach § 8 KAG für die Verbesserung der Fahrbahn in der Maximilianstraße 
in Bonn-Zentrum, da die Vorlage in den vorberatenden Gremien vertagt wurde, TOP 1.4.5, 
Zukunftsoptionen für die Infrastruktur des Theaters Bonn, TOP 1.4.10, Bürgerbeteiligung zur 
Infrastruktur des Theater Bonn, TOP 1.4.12, Offene Ganztagsschule in Bonn - Aufnahmekriterien, 
da die Vorlage in den vorberatenden Gremien vertagt wurde, TOP 1.4.14, Einstellung des 
Verfahrens, 197. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Bebauungsplan Nr. 6719-3, 
Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Dottendorf, ‚Schwimmbad Wasserland‘, da die Vorlage in der Sitzung 
der Bezirksvertretung Bonn vertagt werden musste wegen Sitzungsabbruch, TOP 1.4.15, 
Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Tiefbauamt für eine/n gesamtverantwortliche/n 
Elektroingenieur/in für das Tiefbauamt, da die Vorlage zunächst in den Unterausschuss 
Organisation und Personal verwiesen wurde, TOP 1.5.4, Antrag der Fraktion Die Linke betr. 
Zwischennutzungen bei leerstehenden städtischen Gebäuden ermöglichen, da der Antrag in der 
Sitzung des Ausschusses für Planung, Verkehr und Denkmalschutz vertagt wurde, TOP 1.5.9, 
Antrag der Fraktionen von CDU, Bündnis '90/Die Grünen und FDP betr. Erwerb städtischer 
Grundstücke durch die VEBOWAG - rechtliche Aspekte der Preisfindung, da der Antragsteller die 
Vertagung vorgeschlagen hat, und TOP 1.5.12, Antrag der AfB-Fraktion betr. Öffnung der Straße 
Am Boeselagerhof in beide Fahrtrichtungen, da der Antrag in der Sitzung des Ausschusses für 
Planung, Verkehr und Denkmalschutz vertagt wurde. 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich die Stv. Lohmeyer -Bündnis '90/Die Grünen-, der die 
Dringlichkeit des Dringlichkeitsantrages der Fraktion Die Linke betr. Kündigung der 
Reinigungsverträge Stadthaus anzweifelt, Stv. Dr. Faber -Die Linke-, der hierzu die Gegenrede 
hält, StD Fuchs, der die Ergebnisse der Begehung mit der Bezirksregierung Köln erläutert, Stv. 
Gold -CDU-, der beantragt, TOP 1.4.6 zu vertagen und dies begründet, Stv. Poppe-Reiners -
Bündnis '90/Die Grünen-, die sich für den Erhalt von TOP 1.4.6 auf der Tagesordnung ausspricht, 
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und Stv. Kelm -SoLi-, der mitteilt, dass sich die SoLi-Fraktion dem Änderungsantrag (AA10) zu 
TOP 1.4.13 anschließe.  
Alsdann wird zunächst über die Aufnahme des Dringlichkeitsantrages betr. Kündigung der 
Reinigungsverträge Stadthaus abgestimmt und diese wird mit Mehrheit gegen die Stimmen der 
Fraktionen von Die Linke, SoLi und AfB sowie drei Stimmen aus der BBB-Fraktion abgelehnt. Im 
Anschluss wird die Vertagung zu TOP 1.4.6 mit Mehrheit der Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 
'90/Die Grünen, Die Linke, und FDP abgelehnt. Der so veränderten Tagesordnung stimmt der Rat 
alsdann einstimmig zu. 
 
Der abgelehnte Dringlichkeitsantrag der Fraktion Die Linke (DS-Nr. 1910440) hatte 
folgenden Inhalt: 
 
1. Die Reinigungsverträge für das Stadthaus (Berliner Platz) werden bis spätestens Ende Februar 

vertragskonform gekündigt.  

2. Es findet noch im Februar eine Sondersitzung des Betriebsausschuss SGB statt, auf der über 
weitere Kündigungen städtischer Reinigungs-verträge für andere Einrichtungen befunden 
wird. Die Verwaltung legt dort dar, welche weiteren kurzfristigen Kündigungsmöglichkeiten für 
Reinigungsverträge bestehen und berichtet über die Erfahrungen mit den 
Reinigungsdienstleistern in den jeweiligen Objekten. 

 
3.  Die Verwaltung unterbreitet zur Sitzung des Betriebsausschuss SGB Vorschläge für eine 

kurzfristige Gewährleistung hygienischer und sauberer Verhältnisse im Stadthaus, wobei die 
Optionen einer erneuten Fremdvergabe der Reinigungsleistungen einem 
Eigenreinigungskonzept gegenüberzustellen sind. 

 
 

1.2 Genehmigung der Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen des Rates vom 
27.09.2018, 09.10.2018 und 08.11.2018 

 

 Drucksachen-Nr.: 1910070NO2 (27.09.2018) 
Drucksachen-Nr.: 1910351NO2 (09.10.2018) 
Drucksachen-Nr.: 1910441NO2 (08.11.2018) 

 

   
 
Beschluss: (einstimmig) 
 
Die Niederschriften über die X/39., X/40. und X/41. öffentlichen Sitzungen des Rates 
vom 27.09.2019, 09.10.2018 und 08.11.2018 werden genehmigt. 
 
 

1.3 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen  

 -entfällt-  
 
 

1.4 Vorlagen aufgrund von Empfehlungen der Bezirks-vertretungen und der 
Ausschüsse 

 

1.4.1 Drucksachen-Nr.: 1811575NV8  
 Ergebnisse der Organisationsuntersuchung im Städtischen Gebäudemanagement  
   

Beschluss: (in ziffernweiser Abstimmung; Ziff. II. 1.: mit Mehrheit der Fraktionen von CDU, 
Bündnis '90/Die Grünen und FDP angenommen, Ziff. II. 2.: vertagt) 

 
I. Die bisherige Leitungsstruktur in der Form einer Betriebsleitung und einer stellvertretenden 

Betriebsleitung bleibt erhalten. Die Besetzung der Leitung der Betriebsführung sollte durch 
eine unternehmerisch denkende Führungspersönlichkeit mit kaufmännischen/betriebs- bzw. 
immobilienwirtschaftlichen Schwerpunkt sowie bautechnischem Sachverstand in 
Zusammenarbeit mit einem Personalberatungsunternehmen zügig umgesetzt werden. 
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II. 
1. Entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses SGB (Sitzung am 8.01.2019, DS-Nr. 

1811575EB7) zur Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung im Städtischen 
Gebäudemanagement wird ein Lenkungsausschuss „Umsetzung der Ergebnisse der 
Organisationsuntersuchung im SGB“ als Unterausschuss des Betriebsausschusses SGB, 
gebildet. 

 
Der Lenkungsausschuss besteht aus 10 Mitgliedern. 
Davon entsenden die Fraktionen 5 ordentliche und 5 stellvertretende Mitglieder (nach 
Hare/Niemeyer) und die Verwaltung / SGB 5 Mitglieder 

 
2. 
Die Ziffer II. 2. wird vertagt. 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Dr. Faber -Die Linke-, der namens seiner Fraktion 
sowohl die inhaltliche Ablehnung begründet als auch die Ablehnung des Lenkungsausschusses 
an sich (vgl.: DS-Nr.: 1811575AA9), StD Fuchs -Dez. I-, Stv. Schaper -SPD-, der namens seiner 
Fraktion ebenfalls die Ablehnung des Änderungsantrages der Fraktionen von CDU, Bündnis 
90/Grüne und FDP (DS-Nr.: 1811575AA9) begründet, ein weiteres Mal Stv. Dr. Faber, der kritisch 
hinterfragt, ob die Beteiligung von Minderheiten gewährleistet sei und ferner die Frage aufwirft, 
wie denn ein gleichberechtigter Informationsfluss gewährleistet sei, Stv. Fenninger -CDU-, der 
den Änderungsantrag (DS-Nr.: 1811575AA9) erläutert und betont, der Lenkungsausschuss sei 
kein Entscheidungsgremium, zudem würden die Ergebnisse in die beiden hauptzuständigen 
Ausschüsse, den Unterausschuss Organisation und Personal sowie den Betriebsausschuss 
SGB, natürlich einfließen, Stv. Schott -BBB-, der sich den Ausführungen des Stv. Dr. Faber 
anschließt verbunden mit Hinweis darauf, die Fraktionen seien von vornherein entsprechend mit 
einzubeziehen, und abschließend die Frage aufwirft, ob es nicht sinnvoll sei, das SGB wieder 
zurück in die Verwaltung zu integrieren, StD Fuchs -Dez. I-, der auf die Frage von Stv. Dr. Faber 
„Sicherstellung des Informationsflusses“ eingeht und zunächst anmerkt, bei dem 
Lenkungsausschuss handele es sich lediglich um ein Beratungsgremium, die dort gefassten 
Ergebnisse würden entsprechend zusammengetragen und im Betriebsausschuss SGB sowie im 
Unterausschuss Organisation und Personal per Mitteilung zur Kenntnis gebracht, Stv. Schmitt -
BBB-, der für die BBB-Fraktion als Wahlvorschlag (ordentliches Mitglied: Stv. Johannes Schott; 
stellvertretendes Mitglied: Stv. Marcel Schmitt) benennt, Bürgermeister Limbach, der um weitere 
Wahlvorschläge der Fraktionen bittet, Stv. Dr. Gilles -CDU-, der für die CDU-Fraktion als 
Wahlvorschlag (ordentliche Mitglieder: 1. Stv. Reinhard Limbach; 2. Stv. Georg Fenninger; 
stellvertretende Mitglieder: 1. Frau Stv. Birgitta Jackel; 2. Stv. Guido Déus) benennt, Frau Stv. 
Esch -SPD-, die für die SPD-Fraktion als Wahlvorschlag (ordentliches Mitglied: Stv. Dieter 
Schaper; stellvertretendes Mitglied: Frau Stv. Fenja Wittneven-Welter) benennt, von der Fraktion 
Bündnis 90/Grüne liegt der Wahlvorschlag bereits vor und wird von Bürgermeister Limbach 
verlesen (ordentliches Mitglied: AM Thomas Schmidt; stellvertretendes Mitglied: Frau Bzv. Nicole 
Unterseh), Stv. Hümmrich -FDP-, der für die FDP-Fraktion als Wahlvorschlag (ordentliches 
Mitglied: Stv. Florian Bräuer; stellvertretendes Mitglied: AM Bernd Bollmus) benennt; weitere 
Wahlvorschläge liegen auf Nachfrage bei den Fraktionen von Die Linke, AfB und SoLi bzw. den 
Einzelstadtverordneten nicht vor. 
Zu dem weiteren Procedere meldet sich Stv. Dr. Faber -Die Linke- zu Wort und merkt an, die 
Besetzung des Lenkungsausschusses erfolge nun nach dem Proportionalverfahren 
(Hare/Niemeyer) gemäß § 50 Absatz III GO NRW. 
 
Darauf schlägt Oberbürgermeister Sridharan dem Rat vor, über die einzelnen Wahlvorschläge 
abzustimmen. 
 
Im Anschluss daran beantragt Stv. Fenninger -CDU- namens seiner Fraktion eine 
Sitzungsunterbrechung. 
 
Hiernach wird die Sitzung von 18:47 Uhr bis 18:53 Uhr auf Wunsch des Stv. Fenninger –CDU- 
unterbrochen. 
 
Danach beantragt Stv. Fenninger -CDU- lediglich die Ziffer II. 1. des Änderungsantrages der 
Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Grüne und FDP (vgl.: DS-Nr.: 1811575AA9) abzustimmen und 
Ziffer II. 2. zu vertagen. 
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Zunächst lässt Oberbürgermeister Sridharan über den Vertagungsantrag abstimmen, der mit 
Mehrheit der Stimmen der Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Grüne und FDP angenommen wird. 
Alsdann fasst der Rat den vorstehenden, modifizierten Beschluss. 
 

- - - 
 
Die vertagte Ziffer II. 2. hatte folgenden Wortlaut, vgl.: DS-Nr.: 1811575AA9: 
 
2. 
Die Lenkungsgruppe wird wie folgt mit Vertreterinnen/Vertretern der Fraktionen besetzt: 
 

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
  

 
 
Die Betriebsleitung wird gebeten, zur konstituierenden Sitzung des Lenkungsausschusses 
einzuladen. 
 
Der/Die Vorsitzende wird durch den Unterausschuss gewählt. 
 

- - - 
 
Die ursprüngliche Vorlage der Verwaltung (DS-Nr.: 1811575NV8) hatte vorstehende Ziffer II. 
nicht zum Wortlaut. 
 

- - - 
 
Oberbürgermeister Sridharan übernimmt bei diesem Tagesordnungspunkt nach der 
Sitzungsunterbrechung ab 18.53 Uhr den Vorsitz. 
 
 

1.4.2 Drucksachen-Nr.: 1811748NV2  
 Neufassung der Satzung der Bundesstadt Bonn über die Förderung der 

Kindertagespflege zum 01.08.2018 
 

   
Beschluss: (einstimmig bei Nichtbeteiligung von Stv. Ewald -SPD-) 
 
1. Die Satzung der Bundesstadt Bonn über die Förderung der Kindertagespflege wird in der 

beigefügten Fassung beschlossen.  
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Haushaltsmittel im Haushalt 2021/2022 

vorzusehen. Für den Zeitraum ab in Kraft treten bis zum Ende des Jahres 2021 sind die 
notwendigen Mittel im Haushalt vorgesehen, bzw. erfolgt eine Deckung aus dem Teilergebnis 
602 „Tageseinrichtungen für Kinder“. 

 
- - - 

 
In einem kurzen Wortbeitrag erklärt Frau Stv. Ewald -SPD-, sich nicht an der Abstimmung zu 
beteiligen. Alsdann fasst der Rat den vorstehenden Beschluss. 
 
 

1.4.3 Drucksachen-Nr.: 1812441NV3  
 Ehrengrab für Annemarie Renger  
   

Beschluss: (einstimmig) 
 
Das Grab von Annemarie Renger auf dem Südfriedhof wird in ein Ehrengrab umgewandelt. 
 

- - - 
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An einer kurzen Aussprache beteiligen sich Stv. Dr. Lang -AfB- sowie Frau Stv. Nellen -BBB-. 
Alsdann fasst der Rat den vorstehenden Beschluss. 
 
 

1.4.4 Drucksachen-Nr.: 1812523  
 Satzung über die Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach § 8 KAG für die 

Verbesserung der Fahrbahn in der Maximilianstraße in Bonn-Zentrum 
 

   
Diese Angelegenheit wurde zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung abgesetzt (sh. hierzu 
auch Protokollnotiz zu TOP 1.1). 
 
Der vorgelegte Beschlussvorschlag hatte folgenden Wortlaut: 
 
Die Satzung über die Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach § 8 KAG für die Verbesserung 
der Fahrbahn in der Maximilianstraße in Bonn-Zentrum wird in der als Anlage beigefügten 
Fassung beschlossen. 
 
 

1.4.5 Drucksachen-Nr.: 1812528  
 Zukunftsoptionen für die Infrastruktur des Theaters Bonn  
   

Diese Angelegenheit wurde zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung abgesetzt (sh. hierzu 
auch Protokollnotiz zu TOP 1.1). 
 
Der vorgelegte Beschlussvorschlag hatte folgenden Wortlaut: 
 
1. Der Rat nimmt die Untersuchungsergebnisse zu „Zukunftsoptionen für die Infrastruktur des 

Theaters Bonn“ zur Kenntnis. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, für den Rat und seine Gremien einen Vorschlag für die nun 

erforderliche Entscheidungsfindung sowie für ein geeignetes Bürgerbeteiligungsverfahren ein-
schließlich eines Zeit- und Kostenrahmens zu unterbreiten. Grundlage der Bürgerbeteiligung 
sollen die sechs von actori untersuchten Zukunftsszenarien sowie vom Rat und seinen 
Gremien noch zu beschließende Eckpunkte sein. 

 
 

1.4.6 Drucksachen-Nr.: 1812770  
 Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Bonn  
   

Beschluss: (mit Mehrheit gegen die Stimmen der Fraktionen von FDP, BBB und AfB bei 
Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke) 

 
1. Die beigefügte Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Bonn wird beschlossen.  
2. Zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie werden die 

verwaltungsinterne Steuerungsgruppe sowie die projektbegleitende Arbeitsgruppe mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft 
fortgeführt. 

3. Die Verwaltung berichtet regelmäßig zum Stand der Umsetzung und zu den 
Auswirkungen auf die anstehende Haushalts- und Finanzplanung, die sich bei der 
Umsetzung konkreter Maßnahmen ergeben würde. 

 
- - - 

 
Der vorstehende Beschluss entspricht in den Ziffern 1. und 2. der ursprünglichen Empfehlung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Arbeitsförderung aus dessen Sitzung vom 16.01.2019 (DS-Nr.: 
1812770EB4); der vorstehende, fettgedruckte Beschluss zu Ziffer 3. entspricht dem mündlich 
gestellten Änderungsantrag von Stv. Dr. Gilles -CDU-. 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Frau Stv. Poppe-Reiners -Bündnis 90/Grüne-, Stv. Kopinski -
SoLi-, der eine Zwischenfrage an Frau Poppe-Reiners richtet, Frau Stv. Klingmüller -SPD-, die 
den Änderungsantrag ihrer Fraktion zurückzieht (DS-Nr.: 1812770AA6), Stv. Dr. Gilles -CDU-, 
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der den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP (DS-Nr.: 1812770AA7) erläutert und 
um Zustimmung bittet, Stv. Dr. Bachem, der den Änderungsantrag seiner Fraktion (DS-Nr.: 
1812770AA5) erklärt, Stv. Dr. Eickschen -SPD-, Frau Stv. Dr. Standop -Bündnis 90/Grüne-, Stv. 
Schmitt -BBB-, der das Abstimmungsverhalten seiner Fraktion begründet sowie Stv. Hümmrich -
FDP-, der ebenfalls das Abstimmungsverhalten seiner Fraktion erläutert. 
 
Zunächst wird der Änderungsantrag der AfB-Fraktion (DS-Nr.: 1812770AA5) mit Mehrheit gegen 
Stv. Schmitt und Stv. Schott -beide BBB- und AfB abgelehnt. 
Danach wird der Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP (DS-Nr.: 1812770AA7) mit 
Mehrheit gegen CDU und FDP bei Enth. BBB abgelehnt. 
 
Im Anschluss daran bringt Stv. Dr. Gilles -CDU- sein Bedauern zum Ausdruck, dass die 
Präambel keine Mehrheit gefunden hat und formuliert einen mündlichen Änderungsantrag zum 
Beschlussvorschlag: 
 
„Die Ziffer 3. der Beschlussvorlage (3. Die Verwaltung berichtet regelmäßig zur Umsetzung.) wird 
wie Folgt geändert: 
 
Die Verwaltung berichtet regelmäßig zum Stand der Umsetzung und zu den Auswirkungen auf 
die anstehende Haushalts- und Finanzplanung, die sich bei der Umsetzung konkreter 
Maßnahmen ergeben würde.“ 
 
An einer weiteren Aussprache beteiligen sich Stv. Lohmeyer -Bündnis 90/Grüne-, der hinsichtlich 
des mündlichen gestellten Änderungsantrages um eine Einschätzung der Verwaltung bittet, wie 
sie denn dazu stünde und ob sie das nicht ohnehin tun würde, Oberbürgermeister Sridharan, der 
für die Verwaltung antwortet, Frau Stv. Poppe-Reiners -Bündnis 90/Grüne-, die namens ihrer 
Fraktion Sitzungsunterbrechung beantragt. 
 
Hiernach wird die Sitzung von 19:26 Uhr bis 19:30 Uhr auf Wunsch der Frau Stv. Poppe-Reiners 
–Bündnis 90/Grüne- unterbrochen. 
 
An der fortgesetzten Aussprache beteiligen sich Stv. Dr. Faber -Die Linke-, der das 
Abstimmungsverhalten seiner Fraktion erklärt, Frau Stv. Poppe-Reiners -Bündnis 90/Grüne-, die 
namens ihrer Fraktion Zustimmung zum mündlich gestellten Änderungsantrag signalisiert, Stv. 
Dr. Eickschen -SPD-, der sich ebenfalls für den mündlichen Änderungsantrag ausspricht, ein 
weiteres Mal Stv. Dr. Gilles -CDU-, Stv. Hümmrich -FDP-, der die ablehnende Haltung seiner 
Fraktion zum Ausdruck bringt und dieses erläutert sowie eine Frage hinsichtlich des Passus „es 
wird eine Stelle geschaffen“ an die Verwaltung richtet, StD Fuchs -Dez. I-, der eine Antwort zu 
Protokoll zusagt, Stv. Dr. Lang -AfB-, der sich den Ausführungen des Stv. Hümmrich anschließt, 
Frau Stv. Wittneven-Welter -SPD- sowie Stv. Dr. Gilles -CDU- der abschließend etwas zum 
Fraktionsverständnis sagt und man hier lediglich eine Strategie beschließe. Alsdann fasst der Rat 
den vorstehenden, modifizierten Beschluss. 
 

- - - 
 
Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion (DS-Nr.: 1812770AA6) wird nicht mehr abgestimmt, da 
dieser von dem Antragssteller in der Sitzung zurückgezogen wurde. Dieser hatte folgenden 
Inhalt: 
 
„Folgende Punkte werden ergänzt: 
 
S. 23, Maßnahme 1.1.4 
Die Rolle der/s Kinder- und Jugendbeauftragten ist gestärkt. Die Beteiligungsrechte von Kindern 
und Jugendlichen sind etabliert. Die zuständigen Gremien werden jährlich über die 
durchgeführten Projekte informiert. 
 
S. 25, Punkt 2.1.3  
Wird ergänzt mit „ Jugendförderplan“ 
 
S. 25, Punkt Ziel 2.3 
Wird ergänzt mit „außerschulische Bildungsangebote und Jugendarbeit wie z.B. Sportvereine, 
freie Träger der Jugendarbeit und Jugendverbände“ 
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S.27, Maßnahme 4.2.2 
An allen Bonner Grundschulen, die Interesse an einem Schulfrühstück bekundet haben, ist 
dieses eingeführt. 
 
Grundsätzlich:  
 
Bei der Fortschreibung der Nachhaltigskeitsstrategie werden in Zukunft konkrete Maßnahmen 
durch das Amt für Kinder, Jugend und Familie benannt.“ 
 

- - - 
 
Der abgelehnte Änderungsantrag (DS-Nr.: 1812770AA5) der AfB-Fraktion hatte folgenden Inhalt: 
 
„Der Oberbürgermeister wird gebeten, ein neues kompaktes und strikt handlungsorientiertes 
Nachhaltigkeitskonzept in übersichtlicher Form ausarbeiten zu lassen und dem Rat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. Das Konzept soll - statt einer Zusammenstellung zahlloser 
Wünschbarkeiten - vor allem realisierbare Vorschläge für zu ergreifende Maßnahmen beinhalten, 
die die Stadt Bonn umsetzen will und die von dieser organisatorisch und finanziell zu bewältigen 
sind.“ 
 

- - - 
 
Der abgelehnte Änderungsantrag (DS-Nr.: 1812770AA7) der Fraktionen von CDU und FDP hatte 
folgenden Inhalt: 
 
„1. Die beigefügte Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn wird mit folgenden Maßgaben 

beschlossen: 
 

a) Die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn wird als ein sich stetig 
weiterzuentwickelndes Projekt verstanden. 

b) Die aufgeführten Maßnahmen spiegeln die heutigen Vorstellungen wider und haben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

c) Die Weiterverfolgung einer Maßnahme bedeutet nicht die automatische Umsetzung dieser. 
Es können Maßnahmen entfallen oder hinzukommen. 

d) Die Bundesstadt Bonn befindet sich derzeit im HSK. Alle Maßnahmen stehen daher unter 
dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Zur Weiterverfolgung oder Umsetzung von 
Maßnahmen, für die zusätzliche personelle oder finanzielle Ressourcen benötigt werden, 
sind separate Beschlüsse herbeizuführen. 

 
2. Zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie werden die 

verwaltungsinterne Steuerungsgruppe sowie die projektbegleitende Arbeitsgruppe mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft 
fortgeführt. 

 
Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen: 

 
a) Bei allen Veränderungen im Bereich der Mobilität ist auch zu beachten, dass Mobilität, 

auch durch Individualverkehr, eine zentrale Voraussetzung für die gesellschaftliche 
Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen darstellt, die gewährleistet werden muss. 

b) Charakteristisch für unsere Gesellschaft ist eine immer älter werdende Bevölkerung. Daher 
sollen die Themenfelder Senioren, Altersarmut, Pflege, Gesundheit und 
Facharztversorgung Berücksichtigung finden. 

 
3. Die Verwaltung legt einen detaillierten Umsetzungsplan vor, definiert geeignete 

Monitoringinstrumente und berichtet regelmäßig zur Umsetzung.“ 
 

- - - 
 
Die ursprüngliche Vorlage der Verwaltung (DS-Nr.: 1812770) hatte folgenden Wortlaut: 
 
„1. Die beigefügte Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Bonn wird beschlossen.  
2. Zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie werden die 

verwaltungsinterne Steuerungsgruppe sowie die projektbegleitende Arbeitsgruppe mit 
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Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft 
fortgeführt. 

3. Die Verwaltung berichtet regelmäßig zur Umsetzung.“ 
 

- - - 
 
Zu der vorstehenden Frage von Stv. Hümmrich -FDP- teilt die Verwaltung Folgendes mit: 
 
„Die Verwaltung teilt mit, dass es sich bei der in Rede stehenden Stelle nicht um eine neu 
einzurichtende, sondern um eine auf politischen Beschluss bereits eingerichtete und besetzte 
Stelle handelt, die die Aufgaben aus dem Aktionsprogramm Biodiversität erfüllt. 
Selbstverständlich lösen die Umsetzung von Maßnahmen Arbeitsaufwände aus, die allerdings 
größtenteils bereits im originären Aufgabengebiet mit wahrgenommen werden. Es ist keine 
dezidierte zusätzliche Einstellung aufgrund der Beschlussfassung über die 
Nachhaltigkeitsstrategie vorgesehen, daher wurde auf dem Formular vermerkt, dass die 
Beschlussvorlage keine personellen Auswirkungen hat.“ 
 

- - - 
 
Nachrichtlicher Hinweis: 
 
Der Rat hat den vorstehenden Beschluss vorbehaltlich der Beratungen im Bau- und 
Vergabeausschuss (21.02.2019) sowie im Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz 
(07.03.2019) gefasst. 
Der Bau- und Vergabeausschuss hat sich inzwischen, in seiner Sitzung vom 21.02.2019, dem 
vorstehenden Beschluss mit Mehrheit gegen BBB bei Enthaltung FDP und Linke angeschlossen. 
Der Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz hat sich inzwischen, in seiner Sitzung vom 
07.03.2019, dem vorstehenden Beschluss mit Mehrheit gegen FDP, BBB bei Enthaltung Linke 
und AfB angeschlossen. 
 
 

1.4.7 Drucksachen-Nr.: 1812806  
 Entwurfsplanung zur Umgestaltung der Straßen Am Hauptbahnhof und 

Rabinstraße 
 

   
Beschluss: (mit Mehrheit gegen die Stimmen der Fraktionen von Die Linke, BBB und AfB) 
 
1. Der Planung zur Umgestaltung der Straße Am Hauptbahnhof von der Verbindung zur 

Maximilianstraße bis zur Thomas-Mann-Straße wird zugestimmt. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Planfeststellungsverfahren nach dem 

Personenbeförderungsgesetz § 28 (PBefG) für die Veränderung der Gleisanlagen und der 
Haltestelle zu beantragen. 

 
3. Der Einleitung des Vergabeverfahrens wird vorbehaltlich der Planfeststellung und der 

Finanzierung (Zuschüsse) zugestimmt. 
 
4. Die Planung der Radverkehrsanlagen Am Hauptbahnhof von der Maximilianstraße bis 

Thomas-Mann-Straße wird angepasst, um Gefährdungen zu vermeiden und keine unnötigen 
Konfliktpunkte zwischen dem Radverkehr einerseits und Fußgängern und MIV andererseits zu 
provozieren. 

 
5. Im Grundsatz werden alle Radwege asphaltiert und durchgängig mittels Rotfärbung farblich 

deutlich abgesetzt. Dies betrifft bezüglich der Asphaltierung nicht die Führung im Bereich der 
Straßenbahnhaltestelle und des Fußgängerüberweges zwischen Hauptbahnhof und 
Poststraße. 

 
- - - 

 
Nachfolgende Ziffern aus dem Änderungsantrag der Sozialliberalen (DS-Nr.: 1812806AA3) vom 
19.11.2018 wurden nicht beschlossen: 
 
2. Die Zahl notwendiger Ein- und Ausfädelvorgänge in den MIV der wichtigen Hauptverbindung 

des Radverkehrs im Planungsbereich werden durch eine einheitliche Führungsform reduziert. 
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Dazu wird vom Kreisel bis zur Maximilianstraße ein durchgehender Radfahrstreifen 
ausreichender Breite angelegt. 

 
vertagt, entsprechend dem Planungsausschuss 

 
3. In der Thomas-Mann-Straße wird vor der Haltelinie eine Radaufstellfläche angelegt, um dem 

Radverkehr ein sicheres direktes Linksabbiegen zu erlauben. Die Ampel in der Rabinstraße 
erhält eine zusätzliche Optik, die dem Radverkehr anzeigt, wann ein sicheres 
Geradeausfahren möglich ist. 

 
abgelehnt, entsprechend dem Planungsausschuss 

 
- - - 

 
Mit dem vorstehenden Beschluss folgt der Rat der Empfehlung des Ausschusses für Planung, 
Verkehr und Denkmalschutz aus dessen Sitzung vom 23.01.2019 (DS-Nr.: 1812806EB5) 
inklusive der Vertagung der Ziffer 2. bzw. Ablehnung der Ziffer 3. des Änderungsantrages der 
SoLi-Fraktion (vgl. DS-Nr.: 1812806AA3). 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Kopinski -SoLi-, Stv. Lohmeyer -Bündnis 90/Grüne-, der 
darum bittet, die Empfehlung des Ausschusses für Planung, Verkehr und Denkmalschutz zur 
Abstimmung (DS-Nr.: 1812806EB5) zu stellen, Stv. Dr. Redeker -SPD-, der sich namens seiner 
Fraktion der Bitte anschließt, Stv. Schott -BBB-, Frau Stv. Reinsberg -CDU-, die ebenfalls 
namens ihrer Fraktion Zustimmung zur Empfehlung des Ausschusses für Planung, Verkehr und 
Denkmalschutz (DS-Nr.: 1812806EB5) signalisiert, Frau Stv. Mayer -SPD-, Stv. Moll -CDU- sowie 
Stv. Spoelgen -SPD-. 
 
Alsdann fasst der den vorstehenden Beschluss. 
 

- - - 
 
Die ursprüngliche Vorlage der Verwaltung (DS-Nr.: 1812806) hatte vorstehenden Ziffern 4. und 5. 
nicht zum Wortlaut. 
 

- - - 
 
Nachrichtlicher Hinweis: 
 
Die Ziffer 2 des Änderungsantrages der SoLi-Fraktion (DS-Nr.: 1812806AA3) wurde jeweils in 
den Sitzungen der Bezirksvertretung Bonn (22.01.2019, vgl.: DS-Nr.: 1812806EB4), des 
Ausschusses für Planung, Verkehr und Denkmalschutz (23.01.2019, vgl.: DS-Nr.: 1812806EB5) 
und des Rates (07.02.2019) vertagt. 
In der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn am 14.02.2019 wurde nun die Ziffer 2. des 
Änderungsantrages (DS-Nr.: 1812806AA3) komplett zurückgezogen, sodass eine erneute 
Behandlung dieser Ziffer nicht mehr erforderlich ist. 
 
 

1.4.8 Drucksachen-Nr.: 1812955  
 Wirtschaftsplan SGB 2019  
   

Beschluss: (mit Mehrheit gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung 
der SPD-Fraktion) 

 
1. Der beigefügte Wirtschaftsplan des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) für das 

Jahr 2019, bestehend aus Erfolgsplan (Anlage 1), Finanzplan (Anlage 2), Vermögensplan 
(Anlage 3), Stellenübersicht (Anlage 4), Erläuterungen (Anlage 5), Vorfinanzierungen (Anlage 
6) wird beschlossen. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2023 wird zur 
Kenntnis genommen. 

 
2. Der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Städtisches Gebäudemanagement Bonn (SGB)” 

werden die Mittel, die zur Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 
2019 notwendig sind, übertragen.  

406 



 
Die Übertragung erfolgt als Kapitalerhöhung zum 01.01.2019 mit einem Gesamtwert in Höhe 
von 8.238.706,70 EUR. 

 
Mit der Übertragung legt der Rat der Stadt Bonn fest: 
Das Stammkapital des SGB wird auf 134.635.839,83 EUR erhöht. 

 

3. Für jahresübergreifende Großbaumaßnahmen werden im Wirtschaftsjahr 2018 
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 40,5 Mio. EUR für das Wirtschaftsjahr 2020 
eingestellt. 

 
4. Mit Vorfinanzierungsmaßnahmen wird erst begonnen, wenn die Finanzierung der jeweiligen 

Maßnahme im Haushalt gesichert ist. 
 
5. Der Neubau einer Turnhalle am Sportplatz Wittestraße wird als Einzelmaßnahme in die 

Vorlage mit aufgenommen und des Weiteren werden die Planung auf 2019 sowie die 
Baumaßnahmen auf 2020 vorgezogen. Die Finanzierung läuft aus dem laufenden Etat des 
SGB. Die Maßnahme wird aus Restmitteln oder Fördermitteln umgesetzt; die 
Verwaltung prüft zudem, wie die Maßnahme umgesetzt werden kann und erarbeitet 
Vorschläge, die dann dem Rat unterbreitet werden. 

 
- - - 

 
Der vorstehende Beschluss entspricht in den Ziffern 1. bis 4. dem ursprünglichen Ergebnis der 
Anhörung der Bezirksvertretung Beuel aus deren Sitzung vom 30.01.2019 (DS-Nr.: 
1812955EB8); die modifizierte Ziffer 5. geht gleichfalls zurück auf das Anhörungsergebnis der 
Bezirksvertretung Beuel, die in der Ratssitzung jedoch um die Streichung sowie die Einfügung 
des letzten fettgedruckten Satzes angepasst wurde. 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Limbach -CDU-, Stv. Lohmeyer -Bündnis 90/Grüne-, der 
eine Nachfrage an das SGB richtet, ob die von der Bezirksvertretung Beuel hinzugefügte 
Maßnahme in Ziffer 5. „Neubau einer Turnhalle“ (vgl.: DS-Nr.: 1812955EB8) mit dem 
Wirtschaftsplan zu realisieren sei und welche Auswirkungen es auf diejenigen Projekte habe, die 
bereits im Wirtschaftsplan abgebildet seien, vor dem Hintergrund, sollte nun EB8 so beschlossen 
werden, StD Fuchs -Dez. I-, der ausführt, der Wirtschaftsplan sei im Grunde genommen 
abschließend, dies bedeute, dass das, was im Wirtschaftsplan stünde auch umgesetzt werden 
könnte; wenn darüber hinaus jetzt noch der Neubau einer Turnhalle beschlossenen werden 
würden, dann müsse man gucken, wie das im Wirtschaftsplan realisiert werden könnte; man 
werde dies prüfen, Vorschläge entwickeln und dann dem Rat einen entsprechenden Vorschlag 
unterbreiten, Stv. Hümmrich -FDP-, der betont, man wolle jetzt nicht über den Rat den 
Wirtschaftsplan ändern, aber die Maßnahme sollte aufgenommen und aus Restmitteln oder 
Fördermitteln umgesetzt werden, Oberbürgermeister Sridharan, der ausführt, man müsse dies 
prüfen und man werde dann mit einem Vorschlag auf den Rat zu kommen, Stv. Beu -Bündnis 
90/Grüne-, der sich den Ausführungen des Stv. Hümmrich ausdrücklich anschließt, Stv. Dr. Gilles 
-CDU-, der ausführt, nach seiner Kenntnis stünden 2019 1,25 Mio.€ Planungsmittel für Turnhallen 
zur Verfügung und man gehe davon aus, dass die Planungsleistungen aus vorhandenen 
Finanzressourcen, den gerade genannten, gedeckt werden könnten; bei der Baumaßnahme 
gehe man davon aus, dass die Finanzierung über Restmittel und/oder Sonderprogramme des 
Landes erfolgen könnten, Stv. Déus -CDU- sowie Stv. Lohmeyer -Bündnis 90/Grüne-, der 
namens seiner Fraktion die Umsetzung durch Rest- und Fördermittel ausdrücklich begrüßt und 
darum bittet, den Rat zeitnah und transparent zu informieren. Alsdann fasst der Rat den 
vorstehenden Beschluss. 
 

- - - 
 
Die ursprüngliche Vorlage der Verwaltung (DS-Nr.: 1812955) hatte die vorstehende Ziffer 5. nicht 
zum Wortlaut. 
 

- - - 
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Nachrichtlicher Hinweis: 
 
Der Rat hat den vorstehenden Beschluss vorbehaltlich der Anhörung der Bezirksvertretung Bonn 
(14.02.2019) gefasst. 
Die Bezirksvertretung Bonn hat sich inzwischen, in ihrer Sitzung vom 14.02.2019, dem 
vorstehenden Beschluss mit Mehrheit gegen Linke bei Enthaltung BBB und Piraten 
angeschlossen. 
 
 

1.4.9 Drucksachen-Nr.: 1812981  
 Untersuchung zu Einsparpotenzialen im Kulturbereich: 3,5 Mio. EUR ab 1.8.2023  - 

Ergebnisse der Untersuchung von actori (Stufe 2) 
 

   
Beschluss: (mit Mehrheit gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung 

der SPD-Fraktion) 
 
1. Der Rat nimmt die Untersuchungsergebnisse zu „Einsparpotenzialen im Kulturbereich: 3,5 

Mio. EUR ab 1.8.2023“ zur Kenntnis. 
 
2. Der Rat beauftragt die Verwaltung zeitnah mit Land und Bund Verhandlungen zu 

führen, wie eine förderunschädliche Lösung ermöglicht werden kann. 
 

- - - 
 
Mit dem vorstehenden Beschluss folgt der Rat der Empfehlung des Ausschusses für Finanzen 
und Beteiligungen aus dessen Sitzung vom 06.12.2018 (DS-Nr.: 1812981EB4). 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Schmitt -BBB-, Frau König -Amt 41-, Stv. Repschläger -
Die Linke-, Stv. Achtermeyer -Bündnis 90/Grüne-, Stv. Hümmrich -FDP-, Frau Stv. Wittneven-
Welter -SPD-, Frau Stv. Nellen -BBB- sowie Stv. Kopinski -SoLi-. 
 
Zunächst lässt Oberbürgermeister Sridharan über den Änderungsantrag der SoLi-Fraktion (DS-
Nr.: 1812981AA5) abstimmen, der mit Mehrheit gegen die Stimme der SoLi-Fraktion abgelehnt 
wird.  
Alsdann fasst der Rat den vorstehenden Beschluss. 
 

- - - 
 
Die ursprüngliche Vorlage der Verwaltung (DS-Nr.: 1812981) hatte in Ziffer 2. folgenden Wortlaut: 
 
„2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushalts 

2021/2022 bei der (mittelfristigen) Finanzplanung des Kulturetats eine förderunschädliche 
Lösung bzgl. der Förderung des Landes vorzubereiten.“ 

 
- - - 

 
Der Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Grüne und FDP (DS-Nr.: 
1812981AA3) wird nicht mehr abgestimmt, da dieser im vorstehenden Beschluss in Ziffer 2. mit 
aufgegangen ist (vgl.: DS-Nr.: 1812981EB4). 
 

- - - 
 
Der abgelehnte Änderungsantrag (DS-Nr.: 1812981AA5) der SoLi-Fraktion hatte folgenden 
Inhalt: 
 
„Ziffer 2. erhält folgenden Wortlaut: 
 
2. 
Verlängerung/jedem Neuabschluss eines Intendantenvertrages die Fortführung der Sparte 
'Oper/Singspiel' ausdrücklich auszuschließen.“ 
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1.4.10 Drucksachen-Nr.: 1812983  
 Bürgerbeteiligung zur Infrastruktur des Theater Bonn  
   

Diese Angelegenheit wurde zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung abgesetzt (sh. hierzu 
auch Protokollnotiz zu TOP 1.1). 
 
 
Der vorgelegte Beschlussvorschlag hatte folgenden Wortlaut: 
 
1. Die Bürgerbeteiligung zur künftigen Infrastruktur des Theater Bonn erfolgt auf der Grundlage 

der Szenarien 2 und 4 des Gutachtens „Entwicklung von Zukunftsoptionen für die Infrastruktur 
des Theater Bonn“ der Firma actori. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage der als Anlage beigefügten 
Leistungsbeschreibung die Ausschreibung eines externen Büros vorzunehmen und das 
Ergebnis der Angebotsauswertung den entsprechenden Gremien zur Beschlussfassung 
vorzulegen. 

 
 

1.4.11 Drucksachen-Nr.: 1812984NV4  
 Neufassung der Richtlinien des 'Ehrenpreis Bonner Sport'  
   

Beschluss: (mit Mehrheit gegen eine Stimme aus der AfB-Fraktion bei Stimmenthaltung 
von je einer Stimme aus der BBB-Fraktion und der AfB-Fraktion) 

 
Die Neufassung der Richtlinien des 'Ehrenpreis Bonner Sport' wird in der als Anlage beigefügten 
Fassung beschlossen. 
 
 

1.4.12 Drucksachen-Nr.: 1813048  
 Offene Ganztagsschule in Bonn - Aufnahmekriterien  
   

Diese Angelegenheit wurde zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung abgesetzt (sh. hierzu 
auch Protokollnotiz zu TOP 1.1). 
 
Der vorgelegte Beschlussvorschlag hatte folgenden Wortlaut: 
 
Der Rat der Bundesstadt Bonn beschließt die als Anlage beigefügten OGS-Aufnahmekriterien 
und Verfahrensregelungen als verbindliche Grundlage für die Aufnahme von Kindern in die 
Offene Ganztagsschule in Bonn ab dem Schuljahr 2020/21. 
 
 

1.4.13 Drucksachen-Nr.: 1813291  
 Umbau des Alten Godesberger Stadions zum Kunstrasenplatz sowie Erneuerung 

der Trainings-beleuchtungsanlage und Entwässerung 
 

   
Beschluss: (einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktionen von Die Linke, BBB und AfB) 
 
1. Dem vorliegenden Vorentwurf zum Umbau des Alten Godesberger Stadions zum 

Kunstrasenplatz sowie der Erneuerung von Trainingsbeleuchtungsanlage und Entwässerung 
wird - vorbehaltlich der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit – zugestimmt. 

 
 
 
 
2. Eine Teilfläche in einem Umfang von rund 7.200 m² wird nach Abschluss der 

Modernisierungsmaßnahme als Sportplatz aufgegeben. Diese Teilfläche soll –vorbehaltlich 
einer bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit- zur gewerblichen Nutzung veräußert werden. 

 
3. Der Rat beauftragt die Verwaltung 
 

‐ zu prüfen, ob bezüglich der finanziellen Beteiligung des Vereins ein atypischer Fall vorliegt, 
‐ alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die Finanzierungsquote des Vereins so weit wie möglich 

unter 50 Prozent zu senken, 
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‐ dem Sportausschuss und dem Rat eine entsprechende Beschlussfassung vorzulegen. 
 

- - - 
 
Mit dem vorstehenden Beschluss folgt der Rat der Empfehlung des Ausschusses für Finanzen 
und Beteiligungen aus dessen Sitzung vom 06.12.2018 (DS-Nr.: 1812981EB4). 
 

- - - 
 
Bestandteil der ursprünglichen Vorlage war auch die vorstehende Ziffer 1., die die 
Bezirksvertretung Bad Godesberg in ihrer Sitzung am 30.01.2019 in eigener Zuständigkeit mit 
Mehrheit gegen 1x BBB und 1x Die Godesberger bei Enthaltung 1x BBB beschlossen hat (DS-
Nr.: 1813291EB8). 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Schmitt -BBB-, Frau Stv. Mayer -SPD-, die beantragt, 
den fraktionseigenen Änderungsantrag (DS-Nr.: 1813291AA6) in den Sportausschuss zu 
verweisen, Stv. Repschläger -Die Linke-, Herr Günther -Amt 52-, Stv. Kelm -SoLi-, der den 
fraktionseigenen Änderungsantrag (DS-Nr.: 1813291AA9) zurückzieht verbunden mit dem 
Hinweis, man werde mit auf den Änderungsantrag der BBB-Fraktion (DS-Nr.: 1813291AA10) 
gehen sowie Stv. Beu -Bündnis 90/Grüne-. 
Zunächst lässt Oberbürgermeister Sridharan über den Änderungsantrag der Fraktionen von BBB 
und SoLi (DS-Nr.: 1813291AA10) abstimmen, der mit Mehrheit gegen die Stimmen der 
Fraktionen von Linke, BBB, AfB und SoLi abgelehnt wird.  
Alsdann fasst der Rat den vorstehenden Beschluss. 
 

- - - 
 
Die ursprüngliche Vorlage der Verwaltung (DS-Nr.: 1813291) hatte folgenden Wortlaut: 
 
„1. Dem vorliegenden Vorentwurf zum Umbau des Alten Godesberger Stadions zum 

Kunstrasenplatz sowie der Erneuerung von Trainingsbeleuchtungsanlage und Entwässerung 
wird - vorbehaltlich der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit – zugestimmt. 

 
2. Eine Teilfläche in einem Umfang von rund 7.200 m² wird nach Abschluss der 

Modernisierungsmaßnahme als Sportplatz aufgegeben. Diese Teilfläche soll –vorbehaltlich 
einer bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit- zur gewerblichen Nutzung veräußert werden.“ 

 
- - - 

 
Der in den Sportausschuss verwiesene Änderungsantrag (DS-Nr.: 1813291AA6) der SPD-
Fraktion hatte folgenden Inhalt: 
 
„1. Das Kleinspielfeld wird nicht durch den Godesberger Fußballverein finanziert. 
2. Die Finanzierung erfolgt über Mittel der Stadt.“ 
 

- - - 
 
Der vom Antragssteller zurückgezogene Änderungsantrag (DS-Nr.: 1813291AA9) der SoLi-
Fraktion hatte folgenden Inhalt: 
 
 
 
„1. Dem Umbau des Alten Godesberger Stadions zum Kunstrasenplatz sowie der Erneuerung 

von Trainingsbeleuchtungsanlage und Entwässerung wird - vorbehaltlich der 
bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit – zugestimmt. Dabei bleibt der heutige Standort und die 
heutige Größe erhalten. Zusätzlich wird ein Kleinspielfeld errichtet und die Laufbahn erneuert. 
Die Kosten für die Errichtung des Kleinspielfeldes trägt die Stadt. 

 
2. Für den Fall, dass Ziffer 2. eine Mehrheit finden sollte, wird Ziffer 3. abgestimmt: 
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3. Die Aufgabe des Sportplatzes als Sportfläche und die Planungen zur Veräußerung werden 
erst vorgenommen, wenn ein verbindliches (notarielles) Angebot eines Käufers vorliegt, bei 
dem der Kaufpreis feststeht und über das der Rat abgestimmt hat. 

 
4. Im Zuge der Modernisierung wird auch der Komplex Umkleiden / Sanitäranlagen / 

Vereinsheim / Materialraum erneuert.“ 
 

- - - 
 
Der abgelehnte Änderungsantrag (DS-Nr.: 1813291AA10) der BBB-Fraktion hatte folgenden 
Inhalt: 
 
„I. Dem vorliegenden Vorentwurf zum Umbau des Alten Godesberger Stadions zum 

Kunstrasenplatz sowie der Erneuerung von Trainingsbeleuchtungsanlage und Entwässerung 
wird - vorbehaltlich der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit – mit folgenden Ergänzungen 
zugestimmt: 
 
1. Die vorhandenen baulichen Anlagen, insbesondere die Umkleiden und Duschanlagen 

werden saniert. Die hierfür benötigten Mittel werden aus dem beabsichtigten 
Grundstücksverkauf gedeckt. 

2. Für einen modernen Spielbetrieb etwa unabdingbar notwendige Anbauten sind in 
Abstimmung mit den den Sportplatz nutzenden Vereinen zu planen, der 
Bezirksvertretung Bad Godesberg (BVGO) zur Beschlussfassung vorzulegen und 
sodann zu errichten. Die hierfür benötigten Mittel werden über den beabsichtigten 
Grundstücksverkauf gedeckt. 

3. Die Kosten für die Erstellung der geplanten Kleinspielfeldfläche werden vollständig aus 
den Erlösen des geplanten Grundstücksverkaufs bestritten. Eine Beteiligung des GFV 
06 an den Investitionskosten wird nicht gefordert. 

 
II. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, für den Karosseriebaubetrieb Miesen im 

Gewerbegebiet Bad Godesberg Nord zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten zu suchen und 
diesen bei einem etwaigen Erwerb oder einer Anpachtung von Flächen vermittelnd zu 
unterstützen bzw. geeignete Flächen aufzukaufen und diese dem prosperierenden Betrieb 
im Rahmen eines Pachtvertrages oder eines Erbbaurechtes zur Verfügung zu stellen.“ 

 
- - - 

 
Im Anschluss an die Beratung dieses Punktes findet eine Sitzungspause von 20.40 Uhr bis 21.00 
Uhr statt. 
 
 

1.4.14 Drucksachen-Nr.: 1813234  
 Einstellung des Verfahrens, 197. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie 

Bebauungsplan Nr. 6719-3, Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Dottendorf, 'Schwimmbad 
Wasserland' 

 

   
Diese Angelegenheit wurde zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung abgesetzt (sh. hierzu 
auch Protokollnotiz zu TOP 1.1). 
 
Der vorgelegte Beschlussvorschlag hatte folgenden Wortlaut: 
 
1. Die Verfahren zur Aufstellung der 197. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie des 

Bebauungsplanes Nr. 6719-3 der Bundesstadt Bonn für ein Gebiet im Stadtbezirk Bonn, 
Ortsteil Dottendorf, zwischen dem Eisenbahnkörper der Strecke Köln-Koblenz der Deutschen 
Bahn AG, der Christian-Miesen-Straße, dem Sportpark Wasserland und dem Weg 
„Wasserland“ werden nicht weiter verfolgt.  

 
2. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6719-3 vom 22.09.2016 (DS-Nr. 

1612541EB5) ist aufgehoben. 
 
3. Die Beschlüsse zur 197. Änderung des Flächennutzungsplanes vom 06.09.2016 (DS-Nr. 

1712416) und 20.03.2018 (DS-Nr. 1810443) sind aufgehoben. 
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4. Den Bürgern, Behörden und Trägern öffentlicher Belange, die im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) der zuvor benannten Verfahren 
Stellungnahmen abgegeben haben, sind die vorstehenden Beschlüsse mitzuteilen. 

 
 

1.4.15 Drucksachen-Nr.: 1813239  
 Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Tiefbauamt für eine/n 

gesamtverantwortliche/n Elektroingenieur/in für das Tiefbauamt 
 

   
Diese Angelegenheit wurde zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung abgesetzt (sh. hierzu 
auch Protokollnotiz zu TOP 1.1). 
 
Der vorgelegte Beschlussvorschlag hatte folgenden Wortlaut: 
 
1. Der Einrichtung einer Stelle im Tiefbauamt (E 10 TVöD) mit den Aufgaben einer 

gesamtverantwortlichen Elektroingenieurin bzw. eines gesamtverantwortlichen 
Elektroingenieurs für das Tiefbauamt mit dem Schwerpunkt der besonderen Anforderungen in 
den vier Bonner Kläranlagen wird zugestimmt. 

 
2. Die stellenplanmäßigen Voraussetzungen werden nachlaufend in der 

Stellenplanfortschreibung 2021/2022 geschaffen. 
 
3. Für die Jahre 2019 und 2020 werden die Mittel für die zusätzlichen Personalkosten 

überplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt zu 80% aus dem Gebührenhaushalt 
„Entwässerung und Abwasserbeseitigung“ und zu 20% aus der Tunnelunterhaltung 
„Bundesstraßen“. 

 
 

1.4.16 Drucksachen-Nr.: 1813251  
 Beschluss des Leitbildes für Bad Godesberg (im Entwurf)  
   

Beschluss: (Ziff. 1.: mit Mehrheit gegen die Stimmen der Fraktionen von Die Linke, Die 
Linke, BBB, AfB und SoLi, Ziff. 2.: mit Mehrheit gegen die Stimmen der 
Fraktionen von Die Linke, Die Linke, BBB, AfB und SoLi, Ziff. 3.: mit Mehrheit 
gegen die Stimmen der Fraktionen von Die Linke, Die Linke, BBB, AfB und SoLi) 

 
1. Das schriftliche Leitbild für Bad Godesberg mit neun unterschiedlichen Leitbildthemen 

wird im Entwurf beschlossen. 
 
2. Das schriftliche Leitbild wird allen Interessierten während der dritten öffentlichen 

Konferenz im Rahmen des Leitbildprozesses zur Verfügung gestellt. In den auf diese 
Konferenz folgenden 30 Tagen können Meinungsäußerungen zum Entwurf, auch über 
das Portal www.bonn-macht-mit.de eingebracht werden. 

 
3. Der Rat nimmt die Ziffer 3. des Anhörungsergebnisses der Bezirksvertretung Bad 

Godesberg (vgl.: DS-Nr.: 1813251EB3) mit Hinweis auf folgende Protokollnotiz zur 
Kenntnis. 

 
 

„Die Koalition interpretiert den in der Bezirksvertretung Bad Godesberg unter der DS-
Nr. 1813251EB3 um Ziffer 3. mehrheitlich gegen BBB gefassten erweiterten 
Beschlussvorschlag dahingehend, dass es sich dabei nicht um einen Vorgriff auf die 
beschlossene und noch durchzuführende Bürgerbeteiligung in der Bäderfrage handelt. 
Insofern handelt es sich nicht um eine Vorfestlegung, sondern allenfalls um einen 
bezirklichen Denkanstoß, der im Zuge der Bürgerbeteiligung auch Gegenstand der 
Diskussion sein wird.“ 

 
- - - 

 
Der vorstehende Beschluss entspricht der ursprünglichen Vorlage der Verwaltung (DS-Nr.: 
1813251); der vorstehende, fettgedruckte Beschluss zu Ziffer 3. entspricht dem mündlich 
gestellten Änderungsantrag von Stv. Dr. Gilles -CDU-. 
 

- - - 
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An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Lohmeyer -Bündnis 90/Grüne-, der das 
Abstimmungsverhalten seiner Fraktion zu Ziffer 3. hinsichtlich des Anhörungsergebnisses der 
Bezirksvertretung Bad Godesberg erläutert (vgl.: DS-Nr.: 1813251EB3) und hierzu eine 
Protokollnotiz ankündigt, zu der sich die Koalitionspartner ebenfalls noch äußern werden, Stv. Dr. 
Redeker -SPD-, der sich namens seiner Fraktion für das Ergebnis der Anhörung aus der 
Bezirksvertretung Bad Godesberg (DS-Nr.: 1813251EB3) ausspricht, Stv. Dr. Gilles -CDU-, der 
namens der Koalition ausführt und einen mündlichen Änderungsantrag stellt, Ziffer 3. von EB3 
werde zur Kenntnis genommen und im weiteren Prozessablauf berücksichtigt unter 
Berücksichtigung der Protokollnotiz, die danach verlesen wird, Stv. Schröder -FDP- sowie Stv. 
Schmitt -BBB-, der ziffernweise Abstimmung über EB3 beantragt und ferner das 
Abstimmungsverhalten seiner Fraktion erläutert. 
Zunächst lässt Oberbürgermeister Sridharan über den mündlich gestellten Änderungsantrag der 
CDU-Fraktion zu Ziffer 3. abstimmen, der mit Mehrheit von CDU, Bündnis 90/Grüne und FDP 
angenommen wird. 
Im Anschluss daran wird über Ziffer 1. des Ergänzungsblattes (DS-Nr.: 1813251EB3) 
abgestimmt, die mit Mehrheit gegen SPD, Linke, BBB, AfB und SoLi angenommen wird. 
Danach wird über Ziffer 2. des Ergänzungsblattes (DS-Nr.: 1813251EB3) abgestimmt, Mehrheit 
gegen SPD, Linke, BBB, AfB und SoLi angenommen wird. 
 

- - - 
 
Die ursprüngliche Ziffer 3. des Anhörungsergebnisses der Bezirksvertretung Bad Godesberg 
(vgl.: DS-Nr.: 1813251EB3) hatte folgenden Inhalt: 
 
3. Der Stadtbezirk erhält an zentraler Stelle ein Schwimmbad für das Schul- und 

Vereinsschwimmen sowie für das Individualschwimmen. 
 
 

1.4.17 Drucksachen-Nr.: 1813254  
 Trägerschaft über die neue viergruppige Kindertageseinrichtung 'Am Apfelbaum'  
   

Beschluss: (einstimmig bei Stimmenthaltung von einer Stimme aus der AfB-Fraktion) 
 
1. Die Trägerschaft über die neue viergruppige Kindertageseinrichtung „Am Apfelbaum“ in Bonn-

Buschdorf mit folgender Gruppenstruktur: 
 
 1 x Gruppenform I b für 20 Kinder vom 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt (20 Plätze mit 

einer Betreuungszeit von 35 Stunden) 
 
 1 x Gruppenform I c  für 20 Kinder vom 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt (20 Plätze mit 

einer Betreuungszeit von 45 Stunden) 
 
 1 x Gruppenform II c für 10 Kinder von 4 Monaten bis unter 3 Jahren (5 Plätze mit einer 

Betreuungszeit von 35 Stunden und 5 Plätze mit einer Betreuungszeit von 45 Stunden) 
 
 1 x Gruppenform III c für insgesamt 22 Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt (8 Plätze 

mit einer Betreuungszeit von 35 Stunden und 14 Plätze mit einer Betreuungszeit von 45 
Stunden) 

 
wird der Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH übertragen. Die Übertragung erfolgt 
vorbehaltlich der Erteilung einer Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt. 

 
2. Die Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH erhält ab Inbetriebnahme der 

Kindertageseinrichtung „Am Apfelbaum“ einen gesetzlichen Zuschuss zu den Betriebskosten 
der Einrichtung auf Grundlage des KiBiz NW, § 20 Abs. 1 Satz 3, in Höhe von 91 %.  

 
3. Die Liegenschaft wird an den Träger für die Zwecke des Betriebes einer 

Kindertageseinrichtung auf Basis der gesetzlichen Fördermöglichkeiten des KiBiz und der 
DVO KiBiz vermietet. 

 
4. Die refinanzierbaren Betriebskosten nach KiBiz setzen sich zusammen aus den 

Kindpauschalen sowie einer Mietpauschale nach DVO KiBiz, §§ 6 und 7. 
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5. Die Einrichtung wird Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH „löffel-fertig“ übergeben. Das lose 
Spielmaterial ist vom Träger  auf eigene Kosten zu beschaffen. 

 
6. Die Haushaltsmittel zur Förderung der Betriebskosten sind im Haushaltsplanentwurf 

2019/2020 bereits berücksichtigt. 
 

- - - 
 
Nachrichtlicher Hinweis: 
 
Der Rat hat den vorstehenden Beschluss vorbehaltlich der Anhörung der Bezirksvertretung Bonn 
(14.02.2019) gefasst. 
Die Bezirksvertretung Bonn hat sich inzwischen, in ihrer Sitzung vom 14.02.2019, dem 
vorstehenden Beschluss einstimmig angeschlossen. 
 
 

1.4.18 Drucksachen-Nr.: 1813294  
 Investitionsprogramm des Bundes -Kinderbetreuungsfinanzierung- 2017-2020 

(Umverteilung) 
 

   
Beschluss: (einstimmig) 
 
Den in der modifizierten Verteilerliste (Anlage 2) aufgeführten neuen Projekten (farblich grün 
markiert; Priorität 24-42)zur Schaffung weiterer U6-Plätze, die zuvor mit den freien Trägern in der 
AG nach § 78 SGB VIII abgestimmt worden sind, wird zugestimmt. 
 
 

1.4.19 Drucksachen-Nr.: 1910000  
 Anpassung der Pachtzinsen für Grundstücke des allgemeinen 

Liegenschaftsvermögens bei Nutzung als Sportstätte 
 

   
Beschluss: (mit Mehrheit gegen die Stimmen der SPD-Fraktion) 
 
Die Vorlage der Verwaltung wird vertagt. 
 

- - - 
 
In einer Wortmeldung beantragt Stv. Fenninger -CDU- Vertagung. Eine Gegenrede zum 
Geschäftsordnungsantrag erfolgt nicht. Alsdann stimmt der Rat mit Mehrheit gegen SPD der 
Vertagung zu. 
 

- - - 
 
Die vertagte Vorlage der Verwaltung hatte folgenden Wortlaut, sh. DS-Nr.: 1910000: 
 
„1. a) Ab 01.03.2019 werden die Pachtzinsen für Grundstücke des allgemeinen 

Liegenschaftsvermögens bei Nutzung als Sportstätte bei Neuverträgen auf der 
Berechnungsgrundlage von 0,30 €/qm pro Jahr festgesetzt.  

 
b) Bei Vertragsverlängerungen und laufenden Verträgen (sofern vertraglich möglich) wird der 

Pachtzins sukzessive um 0,05 €/qm jährlich erhöht, bis auch hier ein Betrag von 0,30 €/qm 
erreicht ist.  

 
2. Bei Neuverträgen, Vertragsverlängerungen und laufenden Verträgen wird einheitlich  
 

a) die Verkehrssicherung auf der Pachtfläche 
 
b) die Baumkontrolle und –unterhaltung auf der Pachtfläche, 
 
c) die Schrittwegreinigung auf angrenzenden Verkehrsflächen (gemäß 

Straßenreinigungssatzung) und 
 
d) der Winterdienst auf angrenzenden Verkehrsflächen 
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auf den Verein übertragen. 
 
3. Bei Neuverträgen, Vertragsverlängerungen und laufenden Verträgen (sofern vertraglich 

möglich) wird – für den Fall einer zukünftig anfallenden Umsatzsteuerpflicht der Stadt – eine 
entsprechende Anpassung der Pacht zzgl. Umsatzsteuer vereinbart.  

 
4. Ab sofort wird der mit dem Stadtsportbund (SSB) diskutierte und der Sportverwaltung 

abgestimmte Musterpachtvertrag für Neuverträge und Vertragsverlängerungen verwandt. 
 
5. Die Verwaltung wird jährlich berichten, welche Verträge wie vorstehend beabsichtigt 

umgestellt werden konnten. Sofern in Einzelfällen von der grundsätzlichen Weise abgewichen 
werden soll, wird die Verwaltung diese Einzelfälle separat zur Entscheidung vorlegen.“ 

 
 

1.4.20 Drucksachen-Nr.: 1910042  
 Beitritt der Stadt Bonn zum Netzwerk Bio-Städte  
   

Beschluss: (mit Mehrheit gegen die Stimmen der AfB-Fraktion bei Stimmenthaltung von 
einer Stimme aus der BBB-Fraktion) 

 
Die Stadt Bonn tritt dem Netzwerk Bio-Städte bei. 
 

- - - 
 
Einen kurzen Wortbeitrag leistet Frau Stv. Poppe-Reiners -Bündnis 90/Grüne-. Alsdann fasst der 
Rat den vorstehenden Beschluss. 
 
 

1.4.21 Drucksachen-Nr.: 1910044  
 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30/14 'Im Mühlenbruch' im Stadtteil 

Oberdollendorf, 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 60/19 'Gewerbepark 
Oberpleis' im Stadtteil Oberpleis, 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 60/22 
'Gewerbegebiet Wahlfeld' im Stadtteil Oberpleis und 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 60/39 'Am Krahfeld/ Hünscheider Hof' im Stadtteil Oberpleis 
der Stadt Königswinter - Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) 

 

   
Beschluss: (einstimmig) 
 
Der Rat der Stadt Bonn beauftragt die Verwaltung, die in der Begründung abgedruckte 
Stellungnahme zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30/14 „Im Mühlenbruch“ im Stadtteil 
Oberdollendorf, zur 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 60/19 „Gewerbepark Oberpleis“ im 
Stadtteil Oberpleis, zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 60/22 „Gewerbegebiet Wahlfeld“ 
im Stadtteil Oberpleis und zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 60/39 „Am 
Krahfeld/Hünscheider Hof“ im Stadtteil Oberpleis der Stadt Königswinter im Rahmen der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB abzugeben. 
 
 

1.4.22 Drucksachen-Nr.: 1910050  
 Kurzbericht und Strukturanpassung des Kompetenzzentrums Frau und Beruf  
   

Beschluss: (mit Mehrheit gegen zwei Stimmen aus der BBB-Fraktion) 
 
Der Rat stimmt der Umverteilung von Stellenanteilen des „Kompetenzzentrums Frau und Beruf 
Bonn/Rhein-Sieg“ zu. Der Stellenplan der Stadt Bonn wird unter dem Vorbehalt der Zustimmung 
durch die Bezirksregierung Köln sowie der politischen Gremien des Rhein-Sieg-Kreises 
angepasst. 
 
 

1.4.23 Drucksachen-Nr.: 1910051  
 Einrichtung der neuen Beschulungsform 'Ganztagsberufsschule in der gesunden 

Schule (GigS)' für eine Fachklasse Maler(innen) und Lackierer(innen) am 
Heinrich-Hertz-Europakolleg (HHEK)zum Schuljahr 2019/2020 

 

   

415 



Beschluss: (einstimmig) 
 
1) Die Stadt Bonn befürwortet gem. § 81 Abs. 2 SchulG NRW i.V.m. APO-BK (Verordnung über 

die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs), Anlage A 
(Bildungsgänge der Berufsschule) den Antrag des Heinrich-Hertz-Europakollegs, ab dem 
Schuljahr 2019/2020 die neue Beschulungsform „Ganztagsberufsschule in der gesunden 
Schule (GigS)“ für die Fachklasse Maler(innen) und Lackierer(innen) am Heinrich-Hertz-
Europakolleg (HHEK) anzubieten. 

 
2) Die Verwaltung wird beauftragt, zusammen mit dem Europakolleg die Zustimmung des 

Schulträgers an die Bezirksregierung Köln als obere Schulaufsichtsbehörde zu 
kommunizieren, um eine Genehmigung der neuen Beschulungsform zu erreichen. 

 
3) Es wird ausdrücklich ausgeschlossen, dass für den Schulträger sowohl im Schuljahr 

2019/2020 als auch in den kommenden Jahren weitere Kosten durch die Einrichtung der 
neuen Beschulungsform entstehen: Das Heinrich-Hertz-Europakolleg versichert, dass die 
personellen, sächlichen und schulorganisatorischen Voraussetzungen für den Betrieb der 
neuen Beschulungsform in den vergangenen Jahren bereits geschaffen worden sind bzw. bis 
zum Sommer 2019 geschaffen sein werden (Fertigstellung der Mensa). 

 
 

1.4.24 Drucksachen-Nr.: 1910053  
 Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Bundesstadt Bonn (Bonner 
StrO) - Fütterungsverbot 

 

   
Beschluss: (einstimmig) 
 
Die Dritte Verordnung zur Änderung der ordnungsbehördlichen Verordnung über die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Bundesstadt Bonn 
(Bonner Straßenordnung – StrO) wird in der als Anlage 1 beigefügten Fassung beschlossen. 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Dr. Faber -Die Linke-, der die Zustimmung seiner 
Fraktion mit der Erwartung verbindet, dass die Verwaltung zunächst einmal sehr zurückhaltend 
von den neuen Bußgeldmöglichkeiten Gebrauch mache und begründet dies, Frau Stv. Poppe-
Reiners -Bündnis 90/Grüne- sowie Stv. Dr. Gilles -CDU-. Alsdann fasst der Rat den vorstehenden 
Beschluss. 
 

- - - 
 
Nachrichtlicher Hinweis: 
 
Der Rat hat den vorstehenden Beschluss vorbehaltlich der Anhörung der Bezirksvertretung Bonn 
(14.02.2019) gefasst. 
Die Bezirksvertretung Bonn hat sich inzwischen, in ihrer Sitzung vom 14.02.2019, dem 
vorstehenden Beschluss einstimmig bei Enthaltung Linke angeschlossen. 
 
 

1.4.25 Drucksachen-Nr.: 1910099  
 Änderung des Entgelttarifes für die Benutzung der Hallen- und Freibäder der 

Stadt Bonn 
 

   
Beschluss: (einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktionen von SPD und Die Linke) 
 
Der Rat beschließt den Vorschlag der Verwaltung (DS-Nr.: 1910099) mit folgenden Änderungen: 
 
Zu 2. 
Der Ermäßigungstarif wird wie im Änderungsantrag beschrieben für Einzeltarif, Zeitkarten 
und Mehrfachkarten in die Entgeltordnung aufgenommen. 
 
Zu 3. 
Der bereits vorgeschlagene Gruppen/Familientarif wird wie folgt erweitert: 
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Gruppe/Familie (gültig für 2 Erwachsene und 2 Kinder)  11,50 € 
Gruppe/Familie (gültig für 1 Erwachsenen und 2 Kinder)  7,50 € 
Für Kinder im Alter von unter sieben Jahren bleibt der Eintritt zusätzlich frei. 
 

- - - 
 
Der vorstehende Beschluss entspricht der ursprünglichen Vorlage der Verwaltung (DS-Nr.: 
1910099), die durch die angenommenen Ziffern 2. und 3. des Änderungsantrages der SPD-
Fraktion (DS-Nr.: 1910099AA3) unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Verwaltung (DS-
Nr.: 1910099ST4) modifiziert wurde. 
 

- - - 
 
In einem kurzen Wortbeitrag drückt Frau Stv. Mayer -SPD- die Freude ihrer Fraktion über die 
Stellungnahme der Verwaltung (DS-Nr.: 1910099ST4) aus, da dort ,ihrer Meinung nach, 
wesentliche Teile des fraktionseigenen Änderungsantrages entsprechend gewürdigt wurden und 
beantragt ferner die ziffernweise Abstimmung des Änderungsantrages. 
 
Zunächst lässt Oberbürgermeister Sridharan über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion (DS-
Nr.: 1910099AA3) unter Berücksichtigung der von der Verwaltung vorgeschlagenen 
Vorgehensweise (vgl.: DS-Nr.: 1910099ST4) ziffernweise abstimmen: 
 
Ziffer 1.: mit Mehrheit gegen SPD , Linke und SoLi abgelehnt, 
Ziffer 2.: einstimmig bei Enth. BBB, 
Ziffer 3.: einstimmig bei Enth. BBB, 
Ziffer 4.: mit Mehrheit gegen SPD, Linke und SoLi bei Enth. BBB abgelehnt, 
Ziffer 5.: mit Mehrheit gegen SPD, Linke und SoLi bei Enth. BBB abgelehnt, 
Ziffer 6.: mit Mehrheit gegen SPD, Linke und SoLi bei Enth. BBB abgelehnt. 
 
Alsdann fasst der Rat den vorstehenden Beschluss über die so veränderte Vorlage. 
 

- - - 
 
Die zur Sitzung vorgelegte Stellungnahme der Verwaltung (DS-Nr.: 1910099ST4) hatte 
folgenden Wortlaut: 
 
„Zum Änderungsantrag der SPD-Fraktion DS-Nr. 1910099AA3 schlägt die Verwaltung folgende 
Vorgehensweise vor: 
 
Zu 1. 

Dem Punkt 1 des Änderungsantrages wird nicht gefolgt.  

Mit der neuen Preisgestaltung für die Saisonkarte räumt die Stadtverwaltung immer noch einen 
sehr hohen Preisnachlass zum Einzeleintritt und der 50er-Karte ein. Die Saisonkarte ist in einem 
Sommer an rund 90 Badetagen gültig. Bei z.B. einer täglichen Nutzung ergeben sich Kosten je 
Besuch in Höhe von 1,33 EUR bzw. 0,66 EUR. Bei Nutzung einer 50er Karte beträgt der 
Eintrittspreis z.B. 3 €/Erw. 
Der Preis liegt gleich auf mit der Nachbargemeinde Königswinter (120 EUR) und etwas über 
Sankt Augustin (100 EUR). Dort gelten die Karten allerdings nur für jeweils ein Freibad, 
wohingegen die Bonner Saisonkarte in sechs Freibädern Gültigkeit besitzt. 

 

Zu 2. 

Der Ermäßigungstarif wird wie im Änderungsantrag beschrieben für Einzeltarif, Zeitkarten und 
Mehrfachkarten in die Entgeltordnung aufgenommen. 

 

Zu 3. 

Der bereits vorgeschlagene Gruppen/Familientarif wird wie folgt erweitert: 

Gruppe/Familie (gültig für 2 Erwachsene und 2 Kinder) 11,50 € 
Gruppe/Familie (gültig für 1 Erwachsenen und 2 Kinder) 7,50 € 
Für Kinder im Alter von unter sieben Jahren bleibt der Eintritt zusätzlich frei. 
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Zu 5. 

Dem Punkt 5 des Änderungsantrages wird nicht gefolgt.  

Recherchen der Stadtverwaltung haben ergeben, dass in allen umliegenden Bäderbetrieben der 
freie Eintritt maximal für Kinder bis 6 oder 7 Jahren gilt. Der in der Entgeltordnung erfasste 
Ermäßigungstarif für Kinder und Jugendliche soll in der Höhe unverändert bleiben. 

 

Zu 6. 

Dem Punkt 6 des Änderungsantrages wird nicht gefolgt.  

Sport- und Bäderamt, Rechtsamt und Rechnungsprüfungsamt haben in Absprache mit den 
Fördervereinen eine Regelung erarbeitet, die die Aufnahme der Saisonkarten für Fördervereine in 
den Bädertarif möglich macht.  
Grundvoraussetzung für die Einführung dieses Sondertarifes ist die klare Abgrenzung zur 
Saisonkarte, die der Bäderbetrieb für alle Bäder anbietet. Aus diesem Grund kann nicht darauf 
verzichtet werden, dass die Saisonkarte für Mitglieder der Fördervereine ausschließlich für die 
jeweiligen Vereinsmitglieder und nur für das vom Verein geförderte Bad gilt. Eine Nutzung in 
anderen Bädern ist damit ausgeschlossen.“ 

 
- - - 

 
Der Änderungsantrag (DS-Nr.: 1910099AA3) der SPD-Fraktion hatte folgenden Inhalt: 
 
„Der Vorschlag der Verwaltung zur Änderung des Entgelttarifs für die Benutzung der Hallen- und 
Freibäder der Stadt Bonn wird wie folgt geändert: 
 
1. Das Entgelt für die Saisonkarte für alle Bäder bleibt bei 100 Euro bzw. ermäßigt 50 Euro. 
2. Der Einzeltarif, Zeitkarten und der Tarif für die Mehrfachkarten wird ergänzt um den Passus 

„Schüler/innen, Studierende, Auszubildende, Schwerbehinderte (ab 50 Grad) sowie Personen 
im freiwilligen sozialen Jahr und Freiwillige im Sinne des Bundesfreiwilligendienstes, Inhaber 
der Ehrenamtskarte und der Jugendleiter/in Card (Juleica)“ 

3. Der Familientarif wird ergänzt um eine Regelung, die Familien mit mehr als zwei Kindern bei 
entsprechendem Nachweis ebenfalls begünstigt. Außerdem führt die Verwaltung einen 
ergänzenden Tarif für einen Erwachsenen mit Kindern ein, um die Benachteiligung von 
alleinerziehenden Eltern zu vermeiden. Dieser Tarif soll mindestens reduziert sein um den 
Einzeleintritt für einen Erwachsenen gegenüber dem Familientarif. 

4. Die Verwaltung erläutert in eigener Vorlage, welche Auswirkungen es für die Schwimmvereine 
hat, wenn zukünftig, wie in der Vorlage beschrieben, „Künftig auch für die Benutzung der 
Lehrschwimmbecken in den Schulschwimmbädern die Tarife für die Schul- und 
Vereinsnutzung oder die gewerbliche Nutzung berechnet werden sollen“. 

5. Die Verwaltung prüft für eine Entgeltanpassung im kommenden Jahr, ob nicht generell der 
Schwimmbadeintritt für Kinder bis 14 Jahren kostenlos angeboten werden könnte. 

6.  Sollten einzelne Schwimmbäder früher im Jahr schließen oder erst später öffnen als andere 
Bäder, gilt die Saisonkarte der Fördervereine in dieser Zeit auch in einem der anderen 
Schwimmbäder.“ 

 
- - - 

 
Die ursprüngliche Vorlage der Verwaltung (DS-Nr.: 1910099) hatte folgenden Wortlaut: 
 
„Der Entgelttarif für die Benutzung der Hallen- und Freibäder der Bundesstadt Bonn wird in der 
als Anlage beigefügten Fassung mit Gültigkeit ab 1. März 2019 beschlossen.“ 
 
 

1.4.26 Drucksachen-Nr.: 1910114  
 Robert-Wetzlar-Berufskolleg; Erweiterte Brandschutzsanierung und Ersatzbau für 

acht Klassen und Fachräume mit Aula 
 

   
Beschluss: (einstimmig) 
 
Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung zur erweiterten Brandschutzsanierung und zum 
Ersatzneubau von Klassen- und Fachräumen inkl. Aula am Robert-Wetzlar-Berufskolleg wird 
zugestimmt. 
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- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Achtermeyer -Bündnis 90/Grüne-, Stv. Schmitt -BBB-, 
Stv. Beu -Bündnis 90/Grüne- sowie Stv. Lohmeyer -Bündnis 90/Grüne-. Alsdann fasst der Rat 
den vorstehenden Beschluss. 
 

- - - 
 
Nachrichtlicher Hinweis: 
 
Der Rat hat den vorstehenden Beschluss vorbehaltlich der Anhörung der Bezirksvertretung Bonn 
(14.02.2019) gefasst. 
Die Bezirksvertretung Bonn hat sich inzwischen, in ihrer Sitzung vom 14.02.2019, dem 
vorstehenden Beschluss einstimmig angeschlossen. 
 
 

1.4.27 Drucksachen-Nr.: 1910130  
 Änderung des Bonner Taxitarifs  
   

Beschluss: (mit Mehrheit gegen die Stimmen der Fraktionen von FDP und BBB sowie einer 
Stimme aus der SoLi-Fraktion) 

 
Die 15. Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Beförderungsentgelte für den Verkehr 
mit den in der Bundesstadt Bonn zugelassenen Taxis – Bonner Taxitarif – wird in der beigefügten 
Fassung beschlossen (Anlage 1). 
 
 

1.4.28 Drucksachen-Nr.: 1910198  
 Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) für das Kindergartenjahr 

2019/2020 in der Bundesstadt Bonn - Anmeldung der Kindpauschalen beim Land 
NRW 

 

   
Beschluss: (einstimmig) 
 
1. Auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung für die Bundesstadt Bonn werden dem Land NRW 

über den Landschaftsverband Rheinland gemäß § 19 Abs. 3 des Kinderbildungsgesetzes die 
in der Anlage 1 aufgeführten Kindpauschalen für die Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen sowie die Zahl der Kinder in Tagespflege für das Kindergartenjahr 
2019/2020 bis zum 15. März 2019 gemeldet. 
Die Kindpauschalen für die einzelnen öffentlich geförderten Tageseinrichtungen zum 
Kindergartenjahr 2019/2020 werden gemäß Anlage 4 dem Land gemeldet. Für die Zeit nach 
der Beschlussfassung bis zum 15.03.2019 wird die Verwaltung ermächtigt, in begründeten 
Einzelfällen noch Kindpauschalen zur Refinanzierung beim Landschaftsverband Rheinland 
anzumelden (z.B. für Kinder mit Förderbedarf bzw. Bereitstellung zusätzlicher 
Überbelegungsplätze zur Sicherung des Rechtsanspruches). 

 
2. Gemäß Anlage 2 werden für die dort aufgeführten eingruppigen Einrichtungen und für 

Waldkindergartengruppen weitere Zuschüsse nach § 20 Abs. 3 KiBiz beantragt. 
 
3. Für die in Anlage 3 aufgeführten Einrichtungen wird ein Zuschuss des Landes in Höhe von 

13.000 € pro Jahr und Einrichtung für die Weiterentwicklung zum Familienzentrum beantragt 
(§ 21 Abs. 5 KiBiz). Für 19 Einrichtungen wird darüber hinaus ein zusätzlicher Zuschuss von 
1.000 € nach § 21 Abs. 6 KiBiz für Familienzentren mit besonderem Unterstützungsbedarf 
beantragt. 

 
4. Die Landesmittel für die Förderung der plus-Kita Einrichtungen (§21a II KiBiz) und die 

Zuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf (§21b II KiBiz) werden auch für das 
Kindergartenjahr 2019/2020 an die Einrichtungen in bestehendem Umfang weitergeleitet. 

 
 Die Entscheidungen steht unter dem Vorbehalt, dass die gesetzlichen Grundlagen (Gesetz für 

einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz; 
Gesetzesentwurf der Landesregierung NRW DS-Nr. 17/3773 ) hierfür zum 01.08.2019 in Kraft 
treten. 
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- - - 
 
Nachrichtlicher Hinweis: 
 
Der Rat hat den vorstehenden Beschluss vorbehaltlich der Anhörung des Integrationsrates 
(13.02.2019) gefasst. 
Der Integrationsrat hat sich inzwischen, in seiner Sitzung vom 13.02.2019, dem vorstehenden 
Beschluss einstimmig angeschlossen. 
 
 

1.4.29 Drucksachen-Nr.: 1910199  
 Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Geschäftsjahre 2018-2020 der 

Tourismus & Congress GmbH 
 

   
Beschluss: (einstimmig bei Stimmenthaltung der BBB-Fraktion) 
 
Der Rat der Bundesstadt Bonn nimmt die Empfehlung des Aufsichtsrates der Tourismus & 
Congress GmbH GmbH (T&C) an die Gesellschafterversammlung zur Kenntnis und bestätigt den 
unter Vorbehalt gefassten Beschluss der Vertreterin der Bundesstadt Bonn in der 
Gesellschafterversammlung am 05.12.2018, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HKF 
Hergenröther Kurka & Partner aus Bonn mit der Prüfung der Geschäftsjahre 2018 bis 2020 zu 
beauftragen. 
 
 

1.4.30 Drucksachen-Nr.: 1910271  
 Sachkundige Einwohner im Ausschuss für Internationales und Wissenschaft  
   

Beschluss: (einstimmig bei Stimmenthaltung der BBB-Fraktion) 
 
Frau Annette Turmann wird als Sachkundige Einwohnerin im Ausschuss für Internationales und 
Wissenschaft in der Nachfolge für Herrn Ulrich Held benannt. 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Schmitt -BBB- sowie Stv. El Saman -Bündnis 90/Grüne- 
Alsdann fasst der Rat den vorstehenden Beschluss. 
 
 

1.4.31 Drucksachen-Nr.: 1910273  
 Grundprinzipien für die Festlegung der zu bildenden Eingangsklassen an 

Grundschulen gemäß § 93 Schulgesetz NRW und Festlegung der 
Eingangsklassen für das Schuljahr 2019/20 

 

   
Beschluss: (einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke) 
 
1. Für das Schuljahr 2019/20 legt die Bundesstadt Bonn als Schulträgerin in Anwendung der 

Verordnung zu § 93 Abs. 2 Schulgesetz die Anzahl der Eingangsklassen auf insgesamt 171 
fest. Diese Eingangsklassen verteilen sich auf die Grundschulen in städtischer Trägerschaft 
entsprechend den nachfolgenden Ausführungen in Ziffern 2.3 bis 2.6. 

 
2. Für die jährliche Festlegung der Zahl der Eingangsklassen und der Entscheidung über 

eventuelle Begrenzungen der Zahl von Schülerinnen und Schülern werden die vom Rat 
beschlossenen Umsetzungsprinzipien des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes zugrunde gelegt 
(siehe DS-Nr. 1410479). 

 
3. Die Obergrenze der aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler in den Eingangsklassen an 

der EGS Elsa-Brändström-Schule, der KGS Paulusschule sowie der GGS Peter-Klein-Straße 
wird ab dem Schuljahr 2019/2020 auf 25 festgelegt. 

 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Schulleitungen zeitnah über die beabsichtigte Festlegung zu 
informieren. 
 

- - - 
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Nachrichtlicher Hinweis: 
 
Die Vorlage der Verwaltung beinhaltet in der Begründung zu den Ziffern 2.3 bis 2.6 folgende 
Ausführungen: 
 

2.3 Stadtbezirk Bonn Beuel (Schulbezugsräume Beuel Mitte-Nord und Beuel Süd-Ost) 

2.3.1 Schulbezugsraum Beuel Mitte-Nord 

Insgesamt liegen an den Grundschulen im Schulbezugsraum Beuel Mitte-Nord 260 neue 
Anmeldungen vor; 11 Eingangsklassen mit insgesamt 260 Kindern werden gebildet. In die 
Eingangsklassen könnten bis zu 299 Kinder aufgenommen werden. 
Die Eingangsklassen werden gemäß der vorgegebenen Zügigkeit festgelegt.  
Im Durchschnitt haben die Eingangsklassen eine Klassenstärke von 23,6. 
Anmeldeüberhänge an der GGS Adelheidisschule und der GGS Arnold-von-Wied-Schule können 
durch freie Platzkapazitäten im Schulbezugsraum aufgefangen werden. Wohnsitznahe Kinder 
können im Rahmen der festgelegten Zügigkeit beschult werden. 
 
Tabelle 1 Anmeldesituation im Schulbezugsraum Beuel Mitte-Nord 

Schulname Schulart
Festg.
Zügigkeit

Festlegung
Eingangs-
klassen

Jahrgangs-
mischung

Festlegung
Aufnahme-
kapazität  lt. 
Verordnung

Verbleibende 
Kinder in 
Eingangs-
klassen

tatsächliche
Anmeldungen
für 2019/20

Gesamtzahl 
Schüler*innen in 
Eingangsklassen
/ Jahrgangs-
mischung

Anmelde-
überhang

wohnsitz-
nahe 
Kinder

Adelheidisschule GGS 3 3 nein 81 0 84 84 JA 69
Arnold-von-Wied-Schule GGS 2 2 nein 56 0 58 58 JA 47
Josefschule    KGS 3 3 nein 81 0 60 60 Nein 57
Paul-Gerhardt-Schule GGS 3 3 nein 81 0 58 58 Nein 39
GESAMT 11 11 299 0 260 260 212 
(Anmerkung: 9 Kinder aus dem Schulbezugsraum sind bislang noch nicht angemeldet worden. 
Stand: 09.01.2019). 
 
 
2.3.2 Schulbezugsraum Beuel Süd-Ost 

Insgesamt liegen 321 neue Anmeldungen vor; 14 Eingangsklassen mit insgesamt 321 Kindern 
werden gebildet. In die Eingangsklassen könnten bis zu 380 Kinder aufgenommen werden. 
Die Eingangsklassen werden, mit Ausnahme der GGS Marktschule und der GGS Om Berg, 
gemäß der vorgegebenen Zügigkeit festgelegt.  
Im Durchschnitt haben die Eingangsklassen eine Klassenstärke von 22,9. 
 
Tabelle 2 Anmeldesituation im Schulbezugsraum Beuel Süd-Ost 

Schulname Schulart
Festg.
Zügigkeit

Festlegung
Eingangs-
klassen

Jahrgangs-
mischung

Festlegung
Aufnahme-
kapazität  lt. 
Verordnung

Verbleibende 
Kinder in 
Eingangs-
klassen

tatsächliche
Anmeldungen
für 2019/20

Gesamtzahl 
Schüler*innen in 
Eingangsklassen
/ Jahrgangs-
mischung

Anmelde-
überhang

wohnsitz-
nahe 
Kinder

Ennertschule GGS 3 3 nein 81 0 64 64 Nein 52
Gottfried-Kinkel-Schule GGS 3 3 nein 81 0 70 70 Nein 58
Holzlar          KGS 3 3 nein 81 0 76 76 Nein 73
Marktschule GGS 4 3 nein 81 0 69 69 Nein 55
Om Berg* GGS 3 2 nein 56 0 42 42 Nein 29
GESAMT 16 14 380 0 321 321 267 
(Anmerkung: 7 Kinder aus dem Schulbezugsraum sind bislang noch nicht angemeldet worden. 
Stand: 09.01.2019). 
 

2.4 Stadtbezirk Bonn Bad Godesberg (Schulbezugsräume Bad Godesberg Nord und Bad 
Godesberg Süd) 

2.4.1 Schulbezugsraum Bad Godesberg Nord 

Insgesamt liegen an den Grundschulen im Schulbezugsraum Bad Godesberg Nord 427 neue 
Anmeldungen vor; 23 Eingangsklassen mit insgesamt 483 Kindern werden gebildet. 
Aufgenommen werden könnten bis zu 611 Kinder.  
Die Zählweise der Kinder in den Eingangsklassen resultiert aus der Jahrgangsmischung der 
Paul-Klee-Schule (s.o. Ziffer 2.1).  
Die Eingangsklassen werden im Schulbezugsraum mit Ausnahme der KGS Beethovenschule und 
GGS Gotenschule gemäß der vorgegebenen Zügigkeit festgelegt (15 Klassen, plus 1 Klasse an 
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der Beethovenschule, plus 1 Klasse an der Gotenschule, plus 6 Klassen mit Jahrgangsmischung 
an der Paul-Klee-Schule = 23 Eingangsklassen). 
Im Durchschnitt umfassen die Eingangsklassen der Grundschulen in Bad Godesberg Nord zum 
Schuljahr 2019/20 24,8 Kinder. 
 
Tabelle 3 Anmeldesituation im Stadtbezirk Bad Godesberg Nord 

Schulname Schulart
Festg.
Zügigkeit

Festlegung
Eingangs-
klassen

Jahrgangs-
mischung

Festlegung
Aufnahme-
kapazität  lt. 
Verordnung

Verbleibende 
Kinder in 
Eingangs-
klassen

tatsächliche
Anmeldungen
für 2019/20

Gesamtzahl 
Schüler*innen in 
Eingangsklassen/ 
Jahrgangs-
mischung

Anmelde-
überhang

wohnsitz-
nahe 
Kinder

Beethovenschule* KGS 2 3 nein 81 0 66 66 Nein 51
Bodelschwingh-Schule EGS 3 3 nein 81 0 80 80 Nein 77
Burgschule KGS 2 2 nein 56 0 54 54 Nein 46
Donatusschule* KGS 2 2 nein 56 0 75 75 Ja 66
Gotenschule* GGS 2 3 nein 81 0 53 53 Nein 44
Paul-Klee-Schule GGS 2 8 ja 200 56 45 101 Nein 35
Servatiusschule KGS 2 2 nein 56 0 54 54 Nein 47
GESAMT 15 23 611 56 427 483 366 
(Anmerkung: 16 Kinder aus dem Schulbezugsraum sind bislang noch nicht angemeldet worden. 
Stand: 09.01.2019). 
 
*Erläuterung: 
 KGS Beethovenschule 
Die KGS Beethovenschule ist eine zweizügige Grundschule und könnte damit bis zu 56 
Kinder in zwei Eingangsklassen aufnehmen. Insgesamt liegen bislang 66 Anmeldungen vor. 
Zum Schuljahr 2019/20 werden drei Eingangsklassen eingerichtet.  
Die zusätzliche Eingangsklasse kann durch den Abgang von drei 4. Klassen am Ende des 
Schuljahres 2018/19 räumlich kompensiert werden. Anmeldeüberhänge an der KGS 
Donatusschule können dadurch aufgefangen werden. 
 KGS Donatusschule 
Die KGS Donatusschule ist eine zweizügige Grundschule und könnte damit bis zu 56 Kinder 
in zwei Eingangsklassen aufnehmen. Insgesamt liegen bislang 66 Anmeldungen 
wohnsitznaher Kinder vor. Aufgrund der vorhandenen begrenzten Raumkapazitäten können 
an dem Standort keine drei Eingangsklassen eingerichtet werden, zumal die Einrichtung einer 
weiteren Eingangsklasse negative räumliche Auswirkungen auf die Versorgung mit einem 
OGS-Platz hätte. Überhänge können durch die KGS Beethovenschule und die GGS 
Gotenschule kompensiert werden. 
 
 GGS Gotenschule 
Die GGS Gotenschule ist eine zweizügige Grundschule und könnte damit bis zu 56 Kinder in 
zwei Eingangsklassen aufnehmen. Insgesamt liegen bislang 53 Anmeldungen vor. Aufgrund 
einer hohen Anzahl von noch nicht angemeldeten Kindern im Schulbezugsraum und 
Anmeldeüberhängen an der KGS Donatusschule ist an dieser Schule die Schaffung von 
Platzkapazitäten durch die Einrichtung einer weiteren Eingangsklasse interessengerecht, 
zumal an der Gotenschule der Ausbau um einen weiteren Zug sowie ein Ausbau der OGS-
Infrastruktur geplant ist(siehe DS-Nr. 1610614EB18). 
 
2.4.2 Schulbezugsraum Bad Godesberg Süd 

Insgesamt liegen 310 neue Anmeldungen vor; 12 Eingangsklassen mit insgesamt 310 Kindern 
werden gebildet. Aufgenommen werden können bis zu 330 Kinder.  
Die Eingangsklassen werden, mit Ausnahme der GGS Robert-Koch-Schule, gemäß der 
vorgegebenen Zügigkeit festgelegt.  
Im Durchschnitt umfassen die Eingangsklassen der Grundschulen in Bad Godesberg Süd zum 
Schuljahr 2019/20 25,8 Kinder. 
 
Tabelle 4 Anmeldesituation im Stadtbezirk Bad Godesberg Süd 

Schulname Schulart
Festg.
Zügigkeit

Festlegung
Eingangs-
klassen

Jahrgangs-
mischung

Festlegung
Aufnahme-
kapazität  lt. 
Verordnung

Verbleibende 
Kinder in 
Eingangs-
klassen

tatsächliche
Anmeldungen
für 2019/20

Gesamtzahl 
Schüler*innen in 
Eingangsklassen/ 
Jahrgangs-
mischung

Anmelde-
überhang

wohnsitz-
nahe 
Kinder

Am Domhof KGS 3 3 nein 81 0 85 85 JA 73
Andreasschule GGS 2 2 nein 56 0 51 51 Nein 36
Heiderhof* GGS 2 2 nein 56 0 70 70 Ja 58
Lyngsbergschule KGS 2 2 nein 56 0 52 52 Nein 44
Robert-Koch-Schule* GGS 2 3 nein 81 0 52 52 Nein 47
GESAMT 11 12 330 0 310 310 258 
(Anmerkung: 15 Kinder aus dem Schulbezugsraum sind bislang noch nicht angemeldet worden. 
Stand: 09.01.2019). 
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*Erläuterung: 
 GGS Heiderhof 
Die GGS Heiderhof ist eine zweizügige Grundschule und könnte zum Schuljahr 2019/20 damit 
bis zu 56 Kinder in zwei Eingangsklassen aufnehmen. Insgesamt liegen 70 Anmeldungen, 
davon 58 Anmeldungen von wohnortnahen Kindern, vor. Aufgrund der begrenzten 
Raumkapazitäten können jedoch lediglich zwei Eingangsklassen eingerichtet werden. 
Überhänge können durch die GGS Robert-Koch-Schule aufgefangen werden, zumal für die 
zusätzlichen Klassen an der Robert-Koch-Schule zum Schuljahr 2019/2020 3 Klassenräume 
an der Carl-Schurz-Realschule ertüchtigt werden (s.u.).  
 GGS Robert-Koch-Schule 
Die GGS Robert-Koch ist eine zweizügige Grundschule und könnte damit bis zu 56 Kinder in 
zwei Eingangsklassen aufnehmen. Insgesamt liegen 52 Anmeldungen vor. Allerdings gibt es 
im Schulbezugsraum insgesamt noch 15 unangemeldete Kinder sowie Anmeldeüberhänge an 
der GGS Heiderhof.  
 
 
Um eine ausreichende Versorgung mit wohnortnahen Schulplätzen zu gewährleisten, ist an 
diesem Standort die Bildung einer dritten Eingangsklasse nötig. Geplant ist der Ausbau des 
Standortes zu einer dreizügigen Grundschule unter Einbezug und Ertüchtigung weiterer 
Räume der angrenzenden Carl-Schurz-Realschule.  
 

2.5 Stadtbezirk Hardtberg (Schulbezugsräume Hardtberg/Kottenforst und Hardtberg West) 

2.5.1 Schulbezugsraum Hardtberg/Kottenforst 

Im Schulbezugsraum liegen 302 neue Anmeldungen vor; 14 Eingangsklassen mit 356 Kindern 
werden gebildet. Diese Zählweise der Kinder in den Eingangsklassen resultiert aus der 
Jahrgangsmischung der Engelsbachschule (s.o. Ziffer 2.1). Die Aufnahmekapazität der 
Eingangsklassen liegt bei 376 Kindern. 
Die Eingangsklassen werden gemäß der vorgegebenen Zügigkeit, mit Ausnahme der 
Schlossbachschule, festgelegt (11 Klassen, plus 1 Klasse an der Schlossbachschule, plus 2 
Klassen wegen der Jahrgangsmischung an der Engelsbachschule = 14 Eingangsklassen).  
Die durchschnittliche Klassenstärke der Eingangsklassen im Schuljahr 2019/20 liegt bei 25,2.  
 
Tabelle 5 Anmeldesituation im Schulbezugsraum Hardtberg/Kottenforst 

Schulname Schulart Stadtteil
Festg.
Zügigkeit

Festlegung
Eingangs-
klassen

Jahrgangs-
mischung

Festlegung
Aufnahme-
kapazität  lt. 
Verordnung

Verbleibende 
Kinder in 
Eingangs-
klassen

tatsächliche
Anmeldungen
für 2019/20

Gesamtzahl 
Schüler*innen in 
Eingangsklassen/ 
Jahrgangs-
mischung

Anmelde-
überhang

wohnsitz-
nahe 
Kinder

Brüser Berg     GGS HA 2 2 nein 56 0 50 50 Nein 47
Engelsbachschule* KGS BO 2 4 ja 104 54 57 111 Ja 45
Finkenhofschule GGS HA 2 2 nein 56 0 47 47 Nein 19
Kreuzbergschule GGS HA 2 2 nein 56 0 51 51 Nein 48
Schlossbachschule* KGS BO 3 4 nein 104 0 97 97 Nein 92
GESAMT 11 14 376 54 302 356 251 
(Anmerkung: 11 Kinder aus dem Schulbezugsraum sind bislang noch nicht angemeldet worden. 
Stand: 09.01.2019). 
 
*Erläuterung: 
 KGS Engelsbachschule  
Die KGS Engelsbachschule ist eine zweizügige Grundschule mit Jahrgangsmischung. Sie hat 
insgesamt 57 Neuanmeldungen, davon 45 von wohnsitznahen Kindern. Die Schulneulinge 
verteilen sich aufgrund der Jahrgangsmischung auf 4 Klassen. Neben den neu einzuschulenden 
Kindern sind in den Eingangsklassen rechnerisch auch jene 57 Schüler*innen zu berücksichtigen, 
die bereits eingeschult sind und im Schuljahr 2019/20 weiterhin Eingangsklassen besuchen 
werden. Aufgrund der Jahrgangsmischung ist die Aufnahmekapazität auf 104 festgelegt. Die 
Schule kann danach 47 Schüler*innen und somit alle wohnsitznahen Kinder aufnehmen. 
Überhänge durch Anmeldungen wohnortferner Kinder können durch die GGS Waldschule 
aufgefangen werden (s.u. 2.6.5). 
 
 KGS Schlossbachschule 
Die KGS Schlossbachschule ist eine dreizügige Grundschule mit aktuell 97 Neuanmeldungen, 
davon 92 von wohnsitznahen Kindern.  
Zum Schuljahr 2019/2020 ist die Einrichtung von vier Eingangsklassen erforderlich. Die 
Verwaltung verweist auf ihre Ausführungen in den DS.-Nr. 1610408NV3 und 1810125.  

423 



 
2.5.2 Schulbezugsraum Hardtberg West 

Im Schulbezugsraum liegen 204 neue Anmeldungen vor; 9 Eingangsklassen mit 204 Kindern 
werden gebildet. Die Aufnahmekapazität der Eingangsklassen liegt bei 249 Kindern. Die 
Eingangsklassen werden gemäß der vorgegebenen Zügigkeit festgelegt.  
Im Schulbezugsraum Hardtberg West liegt die durchschnittliche Klassenstärke bei 22,7. 
 
Tabelle 6 Anmeldesituation im Schulbezugsraum Hardtberg West 

Schulname Schulart Stadtteil
Festg.
Zügigkeit

Festlegung
Eingangs-
klassen

Jahrgangs-
mischung

Festlegung
Aufnahme-
kapazität  

Verbleibende 
Kinder in 
Eingangs-
klassen

tatsächliche
Anmeldungen
für 2019/20

Gesamtzahl 
Schüler*innen in 
Eingangsklassen/ 
Jahrgangs-
mischung

Anmelde-
überhang

wohnsitz-
nahe 
Kinder

Laurentiusschule KGS BO 2 2 nein 56 0 55 55 Nein 33
Ludwig-Richter-Schule GGS HA 2 2 nein 56 0 57 57 Ja 43
Medinghoven    GGS HA 2 2 nein 56 0 40 40 Nein 39
Rochusschule* KGS HA 3 3 nein 81 0 52 52 Nein 50
GESAMT 9 9 249 0 204 204 165 
(Anmerkung: 11 Kinder aus dem Schulbezugsraum sind bislang noch nicht angemeldet worden. 
Stand: 09.01.2019). 
 
*Erläuterung: 
 KGS Rochusschule  
Die KGS Rochusschule ist eine dreizügige Schule und kann bis zu 81 Neuanmeldungen 
aufnehmen. Aktuell liegen 52 Anmeldungen vor. Aufgrund der hohen Zahl unangemeldeter 
Kinder im Schulbezugsraum wird an der Rochusschule eine dritte Eingangsklasse eingerichtet.  
 
 
2.6 Stadtbezirk Bonn  

2.6.1 Schulbezugsraum Bonn Nord 

Im Schulbezugsraum Bonn Nord liegen 288 Anmeldungen vor; 13 Eingangsklassen mit 288 
Kindern werden gebildet. Laut Verordnung könnten 349 Kinder aufgenommen werden.  
Die Eingangsklassen werden gemäß der vorgegebenen Zügigkeit festgelegt. 
 
Tabelle 7 Anmeldesituation im Schulbezugsraum Bonn Nord 

Schulname Schulart
Festg.
Zügigkeit

Festlegung
Eingangs-
klassen

Jahrgangs
mischung

Festlegung
Aufnahme-
kapazität  lt. 
Verordnung

Verbleibende 
Kinder in 
Eingangs-
klassen

tatsächliche
Anmeldungen
für 2019/20

Gesamtzahl Schüler 
in Eingangsklassen/ 
Jahrgangsmischung

Anmelde-
überhang

wohnsitz-
nahe 
Kinder

Bernhardschule* KGS 3 3 nein 81 0 94 94 JA 92
Buschdorf              KGS 2 2 nein 56 0 64 64 JA 50
Jahnschule        GGS 3 3 nein 81 0 57 57 Nein 52
Karlschule GGS 2 2 nein 56 0 45 45 Nein 33
Peter-Klein-Straße* GGS 3 3 nein 75 0 28 28 Nein 20
GESAMT 13 13 349 0 288 288 247 
(Anmerkung: 14 Kinder aus dem Schulbezugsraum sind bislang noch nicht angemeldet worden. 
Stand: 09.01.2019). 
 
*Erläuterung: 
 KGS Bernhardschule 
Der Ausbau der Bernhardschule zu einer 4-Zügigen Schule ist vorgesehen, die Planung ist 
beauftragt (siehe DS-Nr. 1811521). Bis zur Fertigstellung der Maßnahme können über die 
festgelegte Zügigkeit hinaus keine zusätzlichen Eingangsklassen gebildet werden. 
Anmeldeüberhänge können durch sowohl durch die GGS Jahnschule als auch durch die GGS 
Peter-Klein-Straße aufgefangen werden. 
 GGS Peter-Klein-Straße 
Durch das neue Grundschulangebot der GGS Peter-Klein-Straße können Anmeldeüberhänge an 
der KGS Bernhardschule, der KGS Buschdorf, der EGS Elsa-Brändström-Schule und der KGS 
Paulusschule abgefangen sowie Platzkapazitäten für die hohe Anzahl noch nicht angemeldeter 
Kinder im Schulbezugsraum geschaffen werden. Daher werden an der GGS Peter-Klein-Straße 3 
Eingangsklassen gebildet. Die räumlichen Ressourcen werden bis zum Beginn des Schuljahres 
2019/2020 durch die Bereitstellung von Temporärbauten geschaffen und bis zur Bezugsfertigkeit 
des Neubaus genutzt. 
Die Obergrenze der aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler in den Eingangsklassen wird ab 
dem Schuljahr 2019/2020 grundsätzlich auf 25 festgelegt.  
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2.6.2 Schulbezugsraum Tannenbusch 

Im Schulbezugsraum Tannenbusch liegen 202 neue Anmeldungen vor; 20 Eingangsklassen mit 
493 Kindern werden gebildet. Die Zählweise der Kinder in den Eingangsklassen resultiert aus der 
Jahrgangsmischung der Carl-Schurz-Schule (s.o. Ziffer 2.1). 
Die Eingangsklassen werden im Schulbezugsraum gemäß der vorgegebenen Zügigkeit 
festgelegt (8, plus 12 aufgrund der Jahrgangsmischung an der Carl-Schurz-Schule= 20 
Eingangsklassen). 
 
Tabelle 8 Anmeldesituation im Schulbezugsraum Tannenbusch 

Schulname Schulart
Festg.
Zügigkeit

Festlegung
Eingangs-
klassen

Jahrgangs-
mischung

Festlegung
Aufnahme-
kapazität 

Verbleibende 
Kinder in 
Eingangs-
klassen

tatsächliche
Anmeldungen
für 2019/20

Gesamtzahl Schüler 
in Eingangsklassen/ 
Jahrgangsmischung

Anmelde-
überhang

 wohnsitz-
nahe 
Kinder

Carl-Schurz-Schule* GGS 4 16 ja 400 291 74 365 Nein 69
Elsa-Brändström-Schule* EGS 2 2 nein 50 0 58 58 Ja 58
Paulusschule* KGS 2 2 nein 50 0 70 70 Ja 68
GESAMT 8 20 500 291 202 493 195 
(Anmerkung: 11 Kinder aus dem Schulbezugsraum sind bislang noch nicht angemeldet worden. 
Stand: 09.01.2019). 
 
*Erläuterung: 
 GGS Carl-Schurz-Schule 
Die GGS Carl-Schurz-Schule ist eine vierzügige Grundschule mit Jahrgangsmischung. Sie hat 
insgesamt 74 Neuanmeldungen. Neben den neu einzuschulenden Kindern sind auch jene zu 
berücksichtigen, die bereits eingeschult sind und im Schuljahr 2019/20 weiterhin 
Eingangsklassen besuchen werden.  
 
 
Die Aufnahmekapazität wird auf 400 und die Zahl der Eingangsklassen auf 16 festgelegt. D.h. 
die GGS Carl-Schurz kann jedes Schuljahr bis zu 100 Erstklässler (Neuanmeldungen) in ihr 
System der Jahrgangsmischung integrieren. Die genaue Zahl ist, wie in jedem 
jahrgangsgemischtem System, abhängig von der Anzahl der Kinder, die als Viertklässler das 
Schulsystem verlassen. Die Schule hat 69 Anmeldungen von wohnortnahen Kindern zu 
verzeichnen und kann dem Prinzip der wohnortnahen Beschulung damit Rechnung tragen.  
 EGS Elsa-Brändström-Schule 
Die Obergrenze der aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler in den Eingangsklassen wird ab 
dem Schuljahr 2019/2020 grundsätzlich auf 25 festgelegt. Anmeldeüberhänge können durch den 
neuen Grundschulstandort der GGS Peter-Klein-Straße oder die GGS Carl-Schurz-Schule 
kompensiert werden. 
 KGS Paulusschule 
Die Obergrenze der aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler in den Eingangsklassen wird ab 
dem Schuljahr 2019/2020 grundsätzlich auf 25 festgelegt. 
Anmeldüberhänge können ggfls. an der GGS Carl-Schurz-Schule oder der GGS Peter-Klein-
Straße aufgenommen werden.  
 
2.6.3 Schulbezugsraum Bonn West 

Im Schulbezugsraum Bonn West liegen 142 neue Anmeldungen vor; 12 Eingangsklassen werden 
gebildet. Aufgenommen werden können bis zu 304 Kinder.  
Die Zählweise der Kinder in den Eingangsklassen resultiert aus der Jahrgangsmischung der 
Kettelerschule (s.o. Ziffer 2.1). 
Die Eingangsklassen werden im Schulbezugsraum abweichend von der vorgegebenen Zügigkeit 
festgelegt (6, plus 6 aufgrund der Jahrgangsmischung plus 1 zusätzliche Eingangsklasse an der 
Kettelerschule = 13 Eingangsklassen). 
 
Tabelle 9 Anmeldesituation im Schulbezugsraum Bonn West 

Schulname Schulart
Festg.
Zügigkeit

Festlegung
Eingangs-
klassen

Jahrgangs-
mischung

Festlegung
Aufnahme-
kapazität  lt. 
Verordnung

Verbleibende 
Kinder in 
Eingangs-
klassen

tatsächliche
Anmeldungen
für 2019/20

Gesamtzahl Schüler 
in Eingangsklassen/ 
Jahrgangsmischung

Anmelde-
überhang

wohnsitz-
nahe 
Kinder

Kettelerschule* GGS 2 9 ja 225 175 58 233 Ja 50
Matthias-Claudius-Schule* GGS 4 4 nein 104 0 84 84 Nein 65
GESAMT 6 13 329 175 142 317 115 
(Anmerkung: 12 Kinder aus dem Schulbezugsraum sind bislang noch nicht angemeldet worden. 
Stand: 09.01.2019). 
 
*Erläuterung: 
 GGS Kettelerschule 
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Die GGS Kettelerschule ist eine zweizügige Grundschule mit Jahrgangsmischung und nimmt 
zum Schuljahr 2019/20 insgesamt bis zu 225 Kinder in neun Eingangsklassen auf. Da sie 
insgesamt nur 50 Anmeldungen von wohnsitznahen Kindern hat, kann dem Grundsatz einer 
wohnortnahen Beschulung Rechnung getragen werden. Anmeldeüberhänge von 
wohnortfernen Kindern können durch die Einrichtung einer zusätzlichen Eingangsklasse an 
der GGS Matthias-Claudius-Schule aufgefangen werden (s.u.)  
 GGS Matthias-Claudius-Schule 
Die Matthias-Claudius-Schule ist eine vierzügige Grundschule und kann insgesamt 104 Kinder in 
den Eingangsklassen aufnehmen. Es liegen 84 Anmeldungen vor. Überhänge des 
Grundschulverbundes Marien-/Nordschule sowie der GGS Kettelerschule können dadurch 
kompensiert werden. 
 
2.6.4 Schulbezugsraum Innenstadt 

Insgesamt liegen im Schulbezugsraum 290 Anmeldungen vor; 16 Eingangsklassen mit insgesamt 
341 Kindern werden gebildet. Diese Zählweise der Kinder in den Eingangsklassen resultiert aus 
der Jahrgangsmischung der Münsterschule (s.o. Ziffer 2.1). Die Eingangsklassen werden gemäß 
der vorgegebenen Zügigkeit festgelegt (10, plus 6 aufgrund der Jahrgangsmischung an der 
Münsterschule = 16 Eingangsklassen).  
Es können im Schulbezugsraum bis zu 422 Kinder in die Eingangsklassen aufgenommen 
werden. 
 
Tabelle 10 Anmeldesituation Schulbezugsraum Innenstadt 

Schulname Schulart
Festg.
Zügigkeit

Festlegung
Eingangs-
klassen

Jahrgangs-
mischung

Festlegung
Aufnahme-
kapazität lt. 
Verordnung

Verbleibende 
Kinder in 
Eingangs-
klassen

tatsächliche
Anmeldungen
für 2019/20

Gesamtzahl Schüler 
in Eingangsklassen/ 
Jahrgangsmischung

Anmelde-
überhang

wohnsitz-
nahe 
Kinder

Marien-/Nordschule* KGS 4 4 nein 110 0 133 133 Ja 125
Michaelschule GGS 2 2 nein 56 0 58 58 Ja 40
Münsterschule* GGS 2 8 ja 200 163 55 218 Ja 36
Stiftschule GGS 2 2 nein 56 0 44 44 Nein 20
GESAMT 10 16 422 163 290 453 221 
(Anmerkung: 5 Kinder aus dem Schulbezugsraum sind bislang noch nicht angemeldet worden. 
Stand: 09.01.2019). 
 
*Erläuterung: 
 GGS Münsterschule 
Die GGS Münsterschule ist eine zweizügige Grundschule mit Jahrgangsmischung nach dem 
Konzept 1-4. Demnach wird die Zahl der Eingangsklassen auf acht und die 
Aufnahmekapazität auf 200 festgelegt. Die GGS Münsterschule hat insgesamt 55 
Neuanmeldungen. Neben den neu einzuschulenden Kindern sind bei jahrgangsgemischten 
Klassen auch jene zu berücksichtigen, die bereits eingeschult sind und im Schuljahr 2019/20 
weiterhin Eingangsklassen besuchen werden. 163 Kinder werden zum nächsten Schuljahr in 
Eingangsklassen beschult. Da sich insgesamt nur 36 wohnortnahe Kinder angemeldet haben, 
wird einer wohnortnahen Beschulung Rechnung getragen. 
 KGS Marien-/Nordschule 
Die vierzügige Grundschule kann bis zu 110 Kinder in den Eingangsklassen aufnehmen (81 
Kinder an der Marienschule, 29 Kinder an der Nordschule). Die Anmeldeüberhänge im 
Schuljahr 2019/20 können im Schulbezugsraum durch Grundschulen mit freien 
Platzkapazitäten aufgefangen werden (GGS Karlschule, GGS Jahnschule, GGS Matthias-
Claudius-Schule und GGS Stiftsschule). 
 

2.6.5 Schulbezugsraum Bonn Süd 

Im Schulbezugsraum Bonn Süd liegen 311 neue Anmeldungen vor; 26 Eingangsklassen mit 637 
Kindern werden gebildet. Insgesamt könnten im Schulbezugsraum 676 Kinder aufgenommen 
werden. 
Die Zählweise der Kinder in den Eingangsklassen resultiert aus den Jahrgangsmischungen der 
Montessorischule, der Nikolausschule und der Till-Eulenspiegel-Schule (s.o. Ziffer 2.1).  
Die Eingangsklassen werden gemäß der vorgegebenen Zügigkeit festgelegt (13, plus 13 wegen 
der Jahrgangsmischungen an Montessori, Nikolaus und Till-Eulenspiegel = 26 Eingangsklassen).  
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Tabelle 11 Anmeldesituation im Schulbezugsraum Bonn Süd 

Schulname Schulart
Festg.
Zügigkeit

Festlegung
Eingangs-
klassen

Jahrgangs-
mischung

Festlegung
Aufnahme-
kapazität  lt. 
Verordnung

Verbleibende 
Kinder in 
Eingangs-
klassen

tatsächliche
Anmeldungen
für 2019/20

Gesamtzahl Schüler 
in Eingangsklassen/ 
Jahrgangsmischung

Anmelde-
überhang

wohnsitz-
nahe 
Kinder

Clemens-August-Schule KGS 2 2 nein 56 0 46 46 Nein 40
Erich-Kästner-Schule GGS 2 2 nein 56 0 57 57 Ja 47
Montessorischule GGS 3 12 ja 300 215 62 277 Nein 38
Nikolausschule* KGS 2 4 ja 104 52 55 107 Ja 52
Till-Eulenspiegel-Schule* GGS 2 4 ja 104 59 51 110 Ja 47
Waldschule GGS 2 2 nein 56 0 40 40 Nein 25
GESAMT 13 26 676 326 311 637 249 
(Anmerkung: 10 Kinder aus dem Schulbezugsraum sind bislang noch nicht angemeldet worden. 
Stand: 09.01.2019). 
 
*Erläuterung: 
 GGS Erich-Kästner-Schule 
Die Erich-Kästner-Schule ist eine zweizügige Grundschule und kann bis zu 56 Kinder in zwei 
Eingangsklassen aufnehmen. Es liegen 57 Anmeldungen vor, davon 47 von wohnsitznahen 
Kindern. Eine Beschulung aller wohnsitznaher Kinder kann damit sichergestellt werden. 
 KGS Nikolausschule 
Die Nikolausschule ist eine zweizügige Grundschule mit Jahrgangsmischung 1 + 2 und kann 
bis zu 104 Kinder in 4 Eingangsklassen aufnehmen. Mit den 52 Kindern, die in den 
Eingangsklassen verbleiben, können alle wohnsitznahen Kinder aufgenommen werden. 
 GGS Till-Eulenspiegel-Schule 
Die Till-Eulenspiegel-Schule ist eine zweizügige Grundschule mit Jahrgangsmischung und 
kann bis zu 104 Kinder in 4 Eingangsklassen aufnehmen. Mit den 59 Kindern, die in den 
Eingangsklassen verbleiben, kann zum Schuljahr 2019/20 die Beschulung aller 47 
wohnortnah angemeldeten Kinder am Standort nur unter Ausschöpfung der 
Klassenbandbreite bis 29 Kinder angeboten werden. Die Ausschöpfung der Bandbreite der 
Klassenfrequenz bis 29 Kinder ist hier unerlässlich, weil aus baulichen Gründen keine weitere 
Eingangsklasse an dem Standort eingerichtet werden kann. (max. 4*29=116 Kinder). 
Alternativ können Anmeldeüberhänge durch die KGS Clemens-August-Schule oder GGS 
Waldschule aufgefangen werden.  
 

- - - 
 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass die jährliche Festlegung der Eingangsklassen 
nicht eine grundsätzliche Veränderung der bislang festgelegten Zügigkeit präjudiziert. “ 
 
 

1.4.32 Drucksachen-Nr.: 1910274  
 Neubau einer Einfeldsporthalle mit Kraftraum im Schulzentrum Tannenbusch, 

Hirschberger Straße 3, 53119 Bonn 
 

   
Beschluss: (einstimmig) 
 
Der Vorplanung und der Kostenschätzung zur Realisierung des Bauvorhabens „Neue 
Einfeldsporthalle mit Kraftraum“ im Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Straße 3, 53119 
Bonn, wird mit folgender Maßgabe zugestimmt: 
 
 die Verwaltung ermittelt im Zuge der Erstellung der Entwurfsplanung, mit welchem Aufwand 

und mit welchen Kosten eine Ertüchtigung der Statik für eine eventuelle Aufstockung 
verbunden wäre und 

 stimmt parallel mit dem Fördermittelgeber ab, ob eine Aufstockung förderunschädlich wäre. 
 

- - - 
 
Mit dem vorstehenden Beschluss folgt der Rat der Empfehlung des Betriebsausschusses SGB 
aus dessen Sitzung vom 06.02.2019 (DS-Nr.: 1910274EB3). 
 

- - - 
 
Die ursprüngliche Vorlage der Verwaltung (DS-Nr.: 1910274) hatte vorstehenden Maßgabe nicht 
zum Wortlaut. 
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1.4.33 Drucksachen-Nr.: 1910353  
 Neuausrichtung der Inklusion in den öffentlichen allgemeinbildenden 

weiterführenden Schulen  
Hier: Stellungnahme zur Festlegung des Gemeinsamen Lernens an Schulen in 
städtischer Trägerschaft durch die Schulaufsicht ab dem Schuljahr 2019/20 (§ 20 
Abs. 5 SchulG NRW) 

 

   
Beschluss: (1. Absatz: mit Mehrheit gegen die Stimmen der BBB-Fraktion bei 

Stimmenthaltung der Fraktionen von Die Linke, AfB und SoLi; 
spiegelstrichweise Abstimmung: 1. Spiegelstrich: einstimmig bei 
Stimmenthaltung der Fraktionen von BBB, AfB und SoLi, 2. Spiegelstrich: 
einstimmig bei Stimmenthaltung der BBB-Fraktion, 3. Spiegelstrich: mit 
Mehrheit gegen die Stimmen der Fraktionen von Bündnis '90/Die Grünen und 
Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktionen von BBB, AfB und SoLi) 

 
Der Rat der Bundesstadt Bonn stimmt der Festlegung der Schulen des Gemeinsamen Lernens 
durch die zuständigen Schulaufsichtsbehörden (Bezirksregierung Köln und Schulamt für die Stadt 
Bonn) für das Schuljahr 2019/20 gemäß § 20 Abs. 5 SchulG NRW mit folgenden Anmerkungen 
zu: 
 
- Die Beschränkung an den genannten 5 Realschulen auf die Förderschwerpunkte „Lern- und 

Entwicklungsstörungen (LE, SQ, ES)“ widerspricht der bisherigen Praxis. Diese Schulen 
sollten daher – wie bisher - auch andere Förderschwerpunkte anbieten können. 

- Vor einer Benennung und Platzzusage für den Förderschwerpunkt „körperlich-motorische 
Entwicklung“ muss grundsätzlich eine Abstimmung mit dem Schulträger erfolgen, da nicht alle 
festgelegten Schulen barrierefrei sind, eine Beschulung im Einzelfall aber dennoch möglich 
sein kann. 

- Eine Beschulung für Kinder mit dem Förderschwerpunkt „körperlich-motorische Entwicklung“ 
am Ernst—Moritz-Arndt-Gymnasium ist zum Schuljahr 2019/2020 nicht möglich, wohl aber am 
Helmholtz-Gymnasium. 

 
- - - 

 
An einer Aussprache beteiligen sich Frau Stv. Poppe-Reiners -Bündnis 90/Grüne-, die namens 
ihrer Fraktion spiegelstrichweise Abstimmung beantragt, Frau Stv. Dr. Standop -Bündnis 
90/Grüne-, die das Abstimmungsverhalten ihrer Fraktion hinsichtlich Ziffer 3. erläutert sowie Frau 
Stv. Grenz. Alsdann fasst der Rat den vorstehenden Beschluss. 
 
 

1.5 Anträge von Fraktionen  

1.5.1 Drucksachen-Nr.: 1012348NV4  
 Antrag: BBB-Fraktion und Stv. Marcel Schmitt vom 19.09.2018  
 Verbesserung der Kundenfreundlichkeit im ÖPNV-Angebot in der Bundesstadt 

Bonn 
 

   
Beschluss: (mit Mehrheit gegen die Stimmen der Fraktionen von Die Linke, BBB und SoLi 

bei Stimmenthaltung der SPD-Fraktion sowie einer Stimme aus der AfB-
Fraktion) 

 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Schmitt -BBB-, der den Antrag seiner Fraktion erläutert 
und um Zustimmung bittet, Frau Stv. Reinsberg -CDU-, die namens ihrer Fraktion Ablehnung 
signalisiert sowie Stv. Beu -Bündnis 90/Grüne-. 
 
Alsdann lässt Oberbürgermeister Sridharan über den Antrag der BBB-Fraktion abstimmen, der 
mit Mehrheit gegen die Stimmen der Fraktionen von Linke, BBB und SoLi bei Enthaltung SPD 
und Stv. Dr. Bachem -AfB- abgelehnt wird. 
 

- - - 
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Der ursprünglich vorgelegte Antrag der BBB-Fraktion (DS-Nr.: 1012348NV4) hatte folgenden 
Inhalt: 
 
„1. Die Geschäftsführung der SWB Bus und Bahn und die Vertreter der Stadt Bonn im 

Aufsichtsrat dieser Gesellschaft werden aufgefordert sicherzustellen, dass 

 als Zeichen eines Mindeststandards an Kundenfreundlichkeit der Bonner Verkehrsbetriebe 
die in Bussen und Bahnen bereits vorhandenen Klimaanlagen ab einer vorgegebenen 
Außentemperatur grundsätzlich in Betrieb genommen werden,  

 die Fahrer entsprechend angewiesen werden und die Einhaltung dieser Vorgabe im 
Fahrbetrieb auch überwacht wird,  

 angesichts des erwarteten Klimawandels künftig bei Beschaffungen neuer Fahrzeuge der 
Bonner Verkehrsbetriebe grundsätzlich Vollklimaanlagen in den Fahrzeugen mit 
ausgeschrieben und beschafft werden,  

 Auftragnehmern der Verkehrsbetriebe (Subunternehmern) die gleichen Auflagen 
vertraglich zur Bedingung gemacht werden. 

2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die gleichen Ziele auf dem Weg über die 
Gesellschafterversammlung der SWB zu verfolgen. 

3. Die Stadt Bonn als kommunaler Aufgabenträger für den ÖPNV in der Bundesstadt beauftragt 
mit der Durchführung der Verkehrsleistungen zukünftig nur noch Verkehrsunternehmen, die im 
Linienverkehr neu zu beschaffende Busse und Bahnen mit Vollklimaanlagen ausrüsten. 

4. Die in der Sitzung des Stadtrates vom 04.12.2008 beschlossenen Richtlinien der Bundesstadt 
Bonn zur Fahrzeugförderung gem. § 11 Abs.2 des Gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) (DS 0812874) werden in den 
Anforderungskriterien für Linienbusse (Anlage zu den Richtlinien Teil II, 1.2.1) entsprechend 
ergänzt.“ 

 
 
 

1.5.2 Drucksachen-Nr.: 1713277  
 Antrag: DIE LINKE. vom 08.11.2017  
 Absenkung des Stellplatzschlüssels für öffentlich geförderten Mietwohnungsbau  
   

Beschluss: (mit Mehrheit gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung 
von einer Stimme aus der SoLi-Fraktion) 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Stellplatzsatzung für die Stadt Bonn zu erarbeiten und 
vorzulegen und Zwischenschritte im 1. Quartal 2019 vorzustellen. 
 

- - - 
 
Mit dem vorstehenden Beschluss folgt der Rat der Empfehlung des Ausschusses für Planung, 
Verkehr und Denkmalschutz aus dessen Sitzung vom 12.12.2019 (DS-Nr.: 1713277EB6). 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Schmidt -Die Linke-, der den Antrag seiner Fraktion 
erläutert, Frau Stv. Reinsberg -CDU-, die namens ihrer Fraktion Zustimmung zur Empfehlung des 
Ausschusses für Planung, Verkehr und Denkmalschutz (DS-Nr.: 1713277EB6) signalisiert, Stv. 
Dr. Redeker -SPD- sowie Stv. Lohmeyer -Bündnis 90/Grüne-. Alsdann fasst der Rat den 
vorstehenden Beschluss. 
 

- - - 
 
Der ursprüngliche Antrag der Fraktion Die Linke (DS-Nr.: 1713277) hatte folgenden Inhalt: 
 
„1. In Abänderung des Ratsbeschlusses vom 30.01.1975 wird bei der Bedarfsermittlung der 

Stellplätze für Geschosswohnungsbauten im öffentlich geförderten Mietwohnungsbau 
zukünftig der Faktor 0,5 zugrunde gelegt. 
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2. Sofern das Bauvorhaben sehr gut bzw. überdurchschnittlich gut an den ÖPNV 
angeschlossen ist, kann eine weitere Verminderung bis auf den Faktor 0,3 vorgenommen 
werden; insbesondere dann, wenn für die Wohneinheiten langfristige Belegungsbindungen 
vereinbart werden bzw. sichergestellt sind. 

3. Für den Fall gravierender Bedarfsänderung an Stellplätzen werden Ablösebeträge 
vereinbart. 

4. Die vorgenannte Regelung wird in eine ggf. erstellte kommunale Stellplatzsatzung 
übernommen.“ 

 
 
 

1.5.3 Drucksachen-Nr.: 1811289NV30  
 Antrag: BBB-Fraktion vom 17.01.2019  
 Zukünftiges Vorgehen bei der Klärschlammentsorgung der Bonner Kläranlagen  
   

Beschluss: (mit Mehrheit gegen die Stimmen der Fraktionen von Die Linke, BBB und AfB) 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Schmitt -BBB-, der den Antrag seiner Fraktion erläutert 
und um Zustimmung bittet sowie Frau Stv. Poppe-Reiners -Bündnis 90/Grüne-. 
 
Alsdann lässt Oberbürgermeister Sridharan über den Antrag der BBB-Fraktion abstimmen, der 
mit Mehrheit gegen die Stimmen der Fraktionen von Linke, BBB und AfB abgelehnt wird. 
 

- - - 
 
Der ursprünglich vorgelegte Antrag der BBB-Fraktion (DS-Nr.: 1811289NV30) hatte folgenden 
Inhalt: 
 
„Der Rat legt als Ausführungsvariante für die zukünftige Klärschlammentsorgung der Bonner 
Kläranlagen die in Drucksache 1811289 beschriebene Strategie I „Gemeinsame MKVA mit 
Abwasserentsorgern der Region NRW Süd an einem neuen Standort (Kooperationslösung bzw. 
KOOP)“ fest.“ 
 
 
 

1.5.4 Drucksachen-Nr.: 1811487  
 Antrag: DIE LINKE. vom 29.05.2018  
 Zwischennutzungen bei leerstehenden städtischen Gebäuden ermöglichen  
   

Diese Angelegenheit wurde zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung abgesetzt (sh. hierzu 
auch Protokollnotiz zu TOP 1.1). 
 
Der vorgelegte Antrag hatte folgenden Inhalt: 
 
Die Stadt Bonn wird zukünftig längerfristig leerstehende städtische Gebäude für 
Zwischennutzungen zur Verfügung stellen. Dies umfasst städtische Gebäude oder räumlich 
abgegrenzte Gebäudeteile, die mehr als sechs Monate ungenutzt leer stehen und für die 
innerhalb der nächsten zwölf Monate keine festgelegte Nutzung existiert bzw. für die keine (Bau-
)Arbeiten vertraglich verbindlich vereinbart sind und die baurechtlich prinzipiell nutzbar sind. 
 
1. In solchen Fällen soll das Städtische Gebäudemanagement (SGB) oder die 

Liegenschaftsverwaltung (bzw. das zuständige Amt) eine Ausschreibung für eine kulturelle 
oder soziale Zwischennutzung durchführen.  

2. Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an gemeinnützige, kulturelle und/oder soziale 
Vereine, Sportvereine sowie Träger der Jugendhilfe oder Wohlfahrtspflege.  

3. Dabei stellt die Stadt die Räumlichkeiten für mindestens zwei Jahre vorübergehend und 
befristet zur Verfügung, auf Wunsch der/des Interessenten auch für kürzere Zeiträume. Eine 
weitere Verlängerung nach zwei Jahren bleibt möglich.  

430 



4. Es wird keine Mietzahlung von Seiten der Stadt verlangt, jedoch sind die Nebenkosten aus 
Verbräuchen durch den/die Zwischenmieter zu übernehmen. 

5. Dem/den Interessenten sind spätestens während der Ausschreibungsphase Begehungen (ggf. 
mit Architekten o.Ä.) zu ermöglichen, temporäre und einfach rückbaubare Umgestaltungen in 
und an den Gebäuden – soweit rechtlich grundsätzlich zulässig – sollen erlaubt werden. 

6. Sofern sich mehrere potenzielle Nutzungswillige bewerben, entscheidet eine Jury über die 
Auswahl. 

7. Für die derzeit leerstehenden städtischen Gebäude im Sinne dieses Beschlusses werden die 
Ausschreibungen eingeleitet. 

 
 
 

1.5.5 Drucksachen-Nr.: 1811565  
 Antrag: Stv. Dr. Helmut Redeker Stv. Bärbel Richter Stv. Dieter Schaper SPD-

Fraktion vom 30.05.2018 
 

 Konzept für städtische Bodenvorratspolitik  
   

Beschluss: (einstimmig bei Stimmenthaltung von zwei Stimmen aus der BBB-Fraktion) 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zur Gründung einer städtischen 
Entwicklungsgesellschaft (Stadtentwicklungsgesellschaft) unter folgenden Maßgaben zu 
entwickeln: 
 
Die Gesellschaft sollte 
 
1. an einer der städtischen Beteiligungen (z.B. SWB oder Vebowag) angegliedert sowie mit dem 

Stadtbaudezernat verzahnt sein. Optional sollte eine Gründung als eigenständige 100%ige 
Tochtergesellschaft der Stadt geprüft werden.  

2. inhousefähig sein. 
3. personell und finanziell mit handlungsfähigen Mitteln ausgestattet sein. 
4. Strukturen zur Einwerbung, Verarbeitung und Controlling von Fördermitteln besitzen. 
5. langfristig aktive Bodenbevorratungspolitik sowie Projektentwicklung betreiben 

und auch interkommunal und perspektivisch regional agieren können 
6. Die Verwaltung schlägt dem Rat der Bundesstadt Bonn erste Projekte für die neue 

Gesellschaft vor. Beispiele hierfür können: 
- die Ermelkeilkaserne 
- das Schlachthofgelände oder 
- das Miesengelände sein. 

7. Es wird eine Arbeitsgruppe - unter Beteiligung des Stadtbau- und Umweltdezernenten - 
eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe besteht aus zuständigen Experten der Verwaltung sowie der 
Politik für die Bereiche Stadtentwicklung, Liegenschaften und interkommunale 
Zusammenarbeit. 

8. Der Rat entscheidet in der ersten Sitzung nach der Sommerpause 2019 über die Gründung 
der Gesellschaft. 

 
- - - 

 
Mit dem vorstehenden Beschluss folgt der Rat der Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft 
und Arbeitsförderung aus dessen Sitzung vom 16.01.2019 (DS-Nr.: 1811565EB4). 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Dr. Redeker -SPD-, der namens seiner Fraktion um 
Abstimmung über die Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Arbeitsförderung (DS-Nr.: 
1811565EB4) bittet, Stv. Moll -CDU-, Stv. Freitag -Bündnis 90/Grüne-, Stv. Schmitt -BBB-, Stv. 
Schröder -FDP-, Stv. Dr. Gilles -CDU- sowie Stv. Beu -Bündnis 90/Grüne-. Alsdann fasst der Rat 
den vorstehenden Beschluss. 
 

- - - 
 
Der ursprüngliche Antrag der SPD-Fraktion (DS-Nr.: 1811565) hatte folgenden Inhalt: 
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„Die Stadt Bonn ergreift folgende Maßnahmen, um die Stadtentwicklung und insbesondere den 
Wohnungsbau stärker steuern zu können: 
 
 Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft in Form einer Gesellschaft privaten Rechts 

(GmbH, ggf. AG) 
 Aufkauf zur Stadtentwicklung, insbesondere zur Wohnbebauung und Gewerbeansiedlung 

geeigneter, bislang nicht entwickelter Grundstücke, vorzugsweise durch die 
Stadtentwicklungsgesellschaft, bis zu deren Gründung auch durch die Stadt 

 kein Verkauf städtischen Grundeigentums, das zur Siedlungsentwicklung, zur Entwicklung von 
sozialer Infrastruktur (Kitas, Schulen, Seniorentreffpunkte u.ä.) und zur Gewerbeentwicklung 
geeignet ist bis zum Abschluss der Entwicklungsmaßnahmen 

 Übertragung von Wohnbauland für sozialen Wohnungsbau vorzugsweise an die VEBOWAG; 
diese hat insoweit Erstzugriffsrechte“ 

 
- - - 

 
Der Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Grüne und FDP (DS-Nr.: 
1811565AA3) wird nicht mehr abgestimmt, da dieser im vorstehenden Beschluss mit 
aufgegangen ist (vgl.: DS-Nr.: 1811565EB4). 
 
 
 

1.5.6 Drucksachen-Nr.: 1812014  
 Antrag: Stv. Peter Kox Stv. Angelika Esch  Stv. Dr. Helmut Redeker  Stv. Bärbel 

Richter  SPD-Fraktion vom 26.07.2018 
 

 Bezahlbarer Wohnraum für Studierende und Auszubildende in Auerberg und Neu-
Tannenbusch 

 

   
Beschluss: (in ziffernweiser Abstimmung; Ziff. 1. - 3.: einstimmig, Ziff. 4.: mit Mehrheit 

gegen die Stimmen der Fraktionen von BBB und AfB) 
 
1. Die Verwaltung wird im Rahmen des Integrierten Entwicklungskonzeptes für Bonn-Auerberg 

beauftragt, ein Werkstattverfahren zur städtebaulichen Entwicklung des Areals zwischen 
Pariser, Kopenhagener und Osloer Straße durchzuführen, das die Erweiterung des Standortes 
des Studierendenwohnheims zur Deckung des dringend benötigen Bedarfs an Wohnungen für 
Studierende und Auszubildende umfasst. Ziel ist es, dass Studierendenwerk Bonn AÖR beim 
Bau weiterer Wohnungen für Studierende und Auszubildende zu unterstützen. 

 
2. Die Verwaltung wird im Rahmen der Ortsteilplanung für Neu-Tannenbusch beauftragt, die 

städtebaulichen Entwicklungsoptionen der Freiflächen an der Hirschberger Straße in einem 
Werkstattverfahren zu prüfen und dabei die Erweiterung des Standortes des 
Studierendenwohnheims zur Deckung des dringend benötigen Bedarfs an Wohnungen für 
Studierende und Auszubildende zu untersuchen. Ziel ist es, das Studierendenwerk Bonn AÖR 
beim Bau weiterer Wohnungen für Studierende und Auszubildende zu unterstützen. 

3. In die Werkstattverfahren für Auerberg und Neu-Tannenbusch und deren Umsetzung sind die 
VEBOWAG und das Studierendenwerk AÖR einzubeziehen. 

 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, in diesem Zusammenhang Verkaufsoptionen zugunsten der 

VEBOWAG und des Studierendenwerkes AÖR zu prüfen. 
 

- - - 
 
Mit dem vorstehenden Beschluss folgt der Rat der Empfehlung des Ausschusses für Soziales, 
Migration, Gesundheit und Wohnen aus dessen Sitzung vom 21.11.2018 (DS-Nr.: 1812014EB4). 
 

- - - 
 
In einem kurzen Wortbeitrag bittet Stv. Schmitt -BBB- um ziffernweise Abstimmung über die 
Empfehlung des Ausschusses für Soziales, Migration, Gesundheit und Wohnen (vgl.: DS-Nr.: 
1812014EB4); hiermit ist der Rat einvernehmlich einverstanden. 
 
Alsdann fasst der Rat in ziffernweiser Abstimmung den vorstehenden Beschluss. 
 

- - - 
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Der ursprüngliche Antrag der SPD-Fraktion (DS-Nr.: 1812014) hatte folgenden Inhalt: 
 
„1. Die Verwaltung möge mit dem Studierendenwerk der Uni Bonn und der Vebowag Gespräche 

führen mit dem folgenden Ziel:  
 

a. Die Grundstücke, auf denen sich derzeit die kaum genutzten Parkhäuser der 
Studierenden-Wohnheime in Neu-Tannenbusch und im Auerberg befinden,  werden zu 
einem günstigen Preis an die Vebowag verpachtet, die die Parkhäuser abreißt und dort 
Wohnheime für Studierende und Auszubildende baut.  

b. Die Vebowag beauftragt ihrerseits das Studierendenwerk mit dem Betrieb der Wohnheime, 
die nach Möglichkeit je zur Hälfte mit Studierenden und Auszubildenden aus den Ortsteilen 
Tannenbusch und Auerberg belegt werden sollen.  

c. Darüber hinaus wird die Unterbringung eines Stadtteilzentrums im Erdgeschoss des zu 
errichtenden Wohnheims in Auerberg geprüft.  

d. Zur Realisierung dieser Pläne verzichtet die Stadt Bonn gegenüber dem Studierendenwerk 
auf den Nachweis der vorgeschriebenen PKW-Stellplätze.  

e. Soweit notwendig, werden die planungsrechtlichen Grundlagen für eine entsprechende 
Bebauung zeitnah geschaffen.  

 
2. Die Bundesstadt Bonn stellt, soweit sich entsprechende Grundstücke in ihrem Besitz befinden 

und die Vebowag eine zeitnahe Umsetzung eigener Bauvorhaben nicht gewährleisten kann 
oder kein Interesse an dem jeweiligen Grundstück hat, diese kostengünstig den 
Versorgungswerken, zum Beispiel des Handwerks, zur Verfügung unter der Bedingung, dass 
diese dort als Investoren Auszubildenden-Wohnheime mit dauerhaft preisgebundenem 
Wohnraum errichten. Die Grundstücke sollten gut an den ÖPNV angebunden sein.  

 
3. Die Bundesstadt Bonn führt Gespräche mit dem Rhein-Sieg-Kreis mit dem Ziel, dass auch der 

Rhein-Sieg-Kreis wie in Nr. 2 beschrieben verfährt.“ 
 
 
 

1.5.7 Drucksachen-Nr.: 1812644  
 Antrag: Stv. Felix Kopinski Stv. Sebastian Kelm Stv. Dr. Carsten Euwens AM 

Valentin Brückel und Die Sozialliberalen vom 01.10.2018 
 

 Kostenloses Kurzstreckenticket im Bonner Stadtgebiet  
   

Beschluss: (mit Mehrheit gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, Die Linke und SoLi) 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Kopinski -SoLi-, der den Antrag seiner Fraktion erläutert, 
Frau Stv. Reinsberg -CDU-, die namens ihrer Fraktion Ablehnung signalisiert, Stv. Beu -Bündnis 
90/Grüne- sowie Stv. Schröder -FDP-. 
Alsdann lässt Oberbürgermeister Sridharan über den Antrag der BBB-Fraktion abstimmen, der 
mit Mehrheit gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, Linke und SoLi abgelehnt wird. 
 

- - - 
 
Der ursprünglich vorgelegte Antrag der SoLi-Fraktion (DS-Nr.: 1812644) hatte folgenden Inhalt: 
 
„Der Preis für ein Kurzstreckenticket im Bonner Stadtgebiet wird auf 0 Euro gesenkt.“ 
 
 
 

1.5.8 Drucksachen-Nr.: 1812803  
 Antrag: Stv. Angelika Esch Stv. Peter Kox Stv. Dr. Stephan Eickschen SPD-

Fraktion vom 11.10.2018 
 

 Niederschlagung von Verpflichtungserklärungen zu Geflüchteten  
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Beschluss: (in ziffernweiser Abstimmung; Ziff. 1. - 3.: mit Mehrheit gegen die Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP, BBB und AfB, Ziff. 4.: mit Mehrheit gegen die 
Stimmen der BBB-Fraktion) 

 
Der Rat der Stadt Bonn ist allen Verpflichtungsgeberinnen und -gebern dankbar für deren 
großen humanitären Beitrag für sichere Fluchtwege aus Bürgerkriegs- und anderen 
Notstandgebieten, die vielen Menschen die lebensgefährliche Flucht z.B. über das 
Mittelmeer erspart hat. Im Bewusstsein, dass die Verpflichtungsgeberinnen und -geber 
dabei im Hinblick auf den Umfang ihrer Verpflichtung von den zuständigen Behörden - 
häufig auch in deren Unkenntnis - falsch beraten wurden, und in der Überzeugung, dass 
insofern jede einzelne Verpflichtung unter "atypischen" Umständen abgeschlossen wurde 
und damit rechtlich keinen Bestand hätte, beschließt der Rat der Stadt Bonn im Lichte der 
aktuellen politischen und rechtlichen Entwicklung folgendes: 
 
1. Der Rat der Bundestadt Bonn fordert die Landesregierung NRW und die Bundesregierung auf, 

sich schnellstmöglich auf eine rechtssichere Lösung für die Belange der 
Verpflichtungsgeber*innen aus dem Landesprogramm NRW (Syrien) zu einigen. In einer 
solchen Regelung muss festgehalten werden, dass die Leistungspflicht der 
Verpflichtungsgeber*innen mit der Anerkennung des Asylbescheides endet. Diese Regelung 
soll für alle Verpflichtungsgeber*innen gelten, egal ob sie deutscher oder syrischer Herkunft 
sind und egal in welchem Stadium der administrativen Umsetzung durch Sozialämter oder 
Jobcenter sich die jeweiligen Fälle befinden.  

 
2. Die Verwaltung wird gebeten, eine – so nicht schon geschehen - Einzelfallprüfung 

durchzuführen und bei allen Härtefällen unverzüglich, final und rechtssicher auf eine 
Eintreibung zu verzichten.  

 
3. Die Verwaltung stellt sicher, dass alle Verpflichtungsgeber*innen zeitnah über die aktuellen 

Regelungen und deren Bedeutung informiert werden. Diese sollen insbesondere auf die 
Einhaltung der Fristen der Widerrufungsklage hingewiesen werden.  

 
4. Die Verwaltung wird auf der nächsten Sitzung des Sozialausschusses über die diesbezüglich 

erfolgten Maßnahmen berichten.  
 

- - - 
 
Der vorstehende Beschluss entspricht in den Ziffern 1. bis 4. dem Änderungsantrag der 
Fraktionen von Bündnis 90/Grüne und SoLi (DS-Nr.: 1812803AA10); der fettgedruckte, erste 
Absatz entspricht dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion, vgl.: DS-Nr.: 1812803AA11. 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Schmitt -BBB-, der eine Nachfrage an die Verwaltung 
richtet, Frau Stv. Esch -SPD-, die den Änderungsantrag (DS-Nr.: 1812803AA11) ihrer Fraktion 
erklärt, Stv. Echegoyen -Bündnis 90/Grüne-, der namens seiner Fraktion den Änderungsantrag 
der Fraktionen von Bündnis 90/Grüne und SoLi (DS-Nr.: 1812803AA10) erläutert, Frau Bg 
Krause -Dez. V-, die für die Verwaltung auf die Nachfrage von Stv. Schmitt eingeht, Stv. Goetz -
CDU-, der Vertagung beantragt, Frau Stv. Dörtlemez -FDP-, Stv. Kansy -FDP-, Stv. Kopinski -
SoLi-, Stv. Schmidt -Die Linke-, Stv. Dr. Gilles -CDU-, der noch einmal den Vertagungsantrag 
wiederholt und begründet sowie Stv. Lohmeyer -Bündnis 90/Grüne-, der hinsichtlich des 
Änderungsantrages der Fraktionen von Bündnis 90/Grüne und SoLi (DS-Nr.: 1812803AA10) 
ziffernweise Abstimmung beantragt. 
Zunächst lässt Oberbürgermeister Sridharan über den Vertagungsantrag abstimmen, der mit 37 
Ja-Stimmen zu 42 Nein-Stimmen abgelehnt wird. 
Danach wird der Änderungsantrag der Fraktionen von Bündnis 90/Grüne und SoLi (DS-Nr.: 
1812803AA10) mit vorstehend wiedergegebenen Abstimmungsergebnis angenommen. 
Alsdann wird der Änderungsantrag der SPD-Fraktion (DS-Nr.: 1812803AA11) mit Mehrheit gegen 
CDU, FDP, BBB und AfB angenommen. 
 

- - - 
 
Der ursprüngliche Antrag der SPD-Fraktion (DS-Nr.: 1812803) wird nicht mehr abgestimmt und 
hatte folgenden Inhalt: 
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„Die Forderungen gegenüber Verpflichtungsgeberinnen und Verpflichtungsgebern für die legale 
und sichere Einreise von syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen im Rahmen der Syrien-
Aufnahmeprogramme werden unbefristet niedergeschlagen. 
 
Die kommunalen Mitglieder der Trägerversammlung des Jobcenters Bonn werden angewiesen, 
einen gleichlautenden Beschlussvorschlag in die Trägerversammlung des Jobcenters 
einzubringen.“ 
 
 

1.5.9 Drucksachen-Nr.: 1812888  
 Antrag: Stv. Jackel und CDU-Fraktion, Stv. Heinzel und Fraktion Bündnis 90 / DIE 

GRÜNEN,  Stv. Schröder und FDP-Fraktion vom 31.10.2018 
 

 Erwerb städtischer Grundstücke durch die VEBOWAG - rechtliche Aspekte der 
Preisfindung 

 

   
Diese Angelegenheit wurde zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung abgesetzt (sh. hierzu 
auch Protokollnotiz zu TOP 1.1). 
 
Der vorgelegte Antrag hatte folgenden Inhalt: 
 
Der Rat ermächtigt die Verwaltung / städtisches Liegenschaftsamt: 
1. bei Veräußerung städtischen Grundeigentums - insbesondere für sozialen Wohnungsbau – 

vorzugsweise der VEBOWAG Erstzugriffsrecht zu gewähren. 
2. bei der Preisfindung zu prüfen, unter welchen Umständen die Stadt Bonn nach Maßgabe des 

Beihilferechts berechtigt ist, Grundstücke unter dem Marktpreis an die VEWOWAG zu  
veräußern.  

3. weiter zu ermitteln, inwiefern Gründe für einen „speziellen Marktpreis“ vorliegen, z.B: aufgrund 
der bestimmten Miet- und Belegungsbindungen oder bei Erbringung einer sog. Dienstleistung 
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI), die der kommunalen Daseinsvorsorge 
entsprechen und die einen Kaufpreis unterhalb des Marktwertes rechtfertigen, der im Einklang 
mit den beihilferechtlichen Vorschriften erfolgt. 

 
 

1.5.10 Drucksachen-Nr.: 1813191  
 Antrag: BBB-Fraktion und Stv. Marcel Schmitt vom 20.11.2018  
 Vorzeitige Verlängerung der Nachtflugerlaubnis für Passagierflüge auf dem 

Flughafen KölnBonn 
 

   
Beschluss: (einstimmig) 
 
Der Antrag der BBB-Fraktion (DS-Nr.: 1813191) wird vom Antragssteller als erledigt betrachtet. 
 

- - - 
 
In einer kurzen Wortmeldung erklärt Stv. Schmitt -BBB- den fraktionseigenen Antrag (DS-Nr.: 
1813191) als erledigt. 
 

- - - 
 
Der vorgelegte Antrag der BBB-Fraktion hatte folgenden Inhalt, sh. DS-Nr.: 1813191: 
 
„1. Der Rat der Stadt Bonn spricht sich gegen eine vorzeitige Verlängerung der 

Nachtflugerlaubnis für Passagiermaschinen am Flughafen Köln-Bonn aus und bittet die 
Bonner Landtags- sowie Bundestagsabgeordneten der Region, sich bei der Landes- bzw. 
Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die bis 2030 geltende Genehmigung für 
Passagiernachtflüge im Interesse der vom Fluglärm betroffenen Bevölkerung nicht verlängert 
wird. 

 
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages und 

des Landtages NRW aus der Region von diesem Ratsbeschluss zu unterrichten und den Rat 
über deren Reaktionen zu informieren. 
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3. Der Oberbürgermeister wird ferner beauftragt, diese Position des Rates der Stadt Bonn den 
übrigen Anteilseignern des Flughafens KölnBonn mitzuteilen und sie ausdrücklich um ihre 
Unterstützung bei der Umsetzung dieses Anliegens zu bitten. 

 
4. Der Oberbürgermeister wird weiter beauftragt, dem Rat spätestens in seiner Sitzung am 

14.Mai 2019 einen Bericht über die Umsetzung dieses Beschlusses vorzulegen.“ 
 
 

1.5.11 Drucksachen-Nr.: 1813326  
 Antrag: Stv. Alois Saß Stv. Angelika Esch SPD-Fraktion vom 27.11.2018  
 Städtepartnerschaft zwischen Wien und Bonn  
   

Beschluss: (mit Mehrheit gegen die Stimmen der AfB-Fraktion sowie einer Stimme aus der 
Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der BBB-Fraktion sowie der restlichen 
Stimmen der Fraktion Die Linke) 

 
Die Verwaltung nimmt Kontakt mit dem Rat und dem Bürgermeister der Stadt Wien auf, um die 
Bereitschaft zur Aufnahme partnerschaftlicher Beziehungen zwischen Bonn und Wien zu 
erkunden. Dabei sollen gemeinsame Themenfelder konkretisiert und Vorschläge für Projekte des 
Austauschs und der Kooperation unter Einbeziehung von Zivilgesellschaft und interessierten 
Initiativen und Vereinen erarbeitet werden. 
 

- - - 
 
Der vorstehende Beschluss entspricht dem Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, SPD, 
Bündnis 90/Grüne, FDP und SoLi (vgl.: DS-Nr.: 1813326AA3). 
 

- - - 
 
An einer Aussprache beteiligen sich Stv. Saß -SPD-, Stv. El Saman -Bündnis 90/Grüne-, Stv. 
Repschläger -Die Linke-, Frau Stv. Overmans -CDU- sowie Stv. Dr. Lang -AfB-, der namens 
seiner Fraktion Vertagung beantragt. 
Zunächst lässt Oberbürgermeister Sridharan über den Vertagungsantrag abstimmen, der mit 
Mehrheit gegen zwei FDP, Linke und AfB abgelehnt wird. Alsdann fasst der Rat den 
vorstehenden Beschluss. 
 

- - - 
 
Der ursprüngliche Antrag der SPD-Fraktion (DS-Nr.: 1813326), der durch den vorstehenden 
Änderungsantrag ersetzt und somit nicht mehr abgestimmt wurde, hatte nachstehenden Inhalt: 
 
„Der Oberbürgermeister wird beauftragt, mit dem Rat und/oder dem Bürgermeister der Stadt 
Wien in Verbindung zu treten und für eine Städtepartnerschaft der beiden „Beethovenstädte“ zu 
werben. Ziel ist, dass beide Städte in Verhandlungen eintreten, an deren Ende eine 
Städtepartnerschaft der beiden Beethovenstädte vereinbart wird.“ 
 
 

1.5.12 Drucksachen-Nr.: 1813352  
 Antrag: Stv. Hans Friedrich Rosendahl und Allianz für Bonn vom 10.12.2018  
 Öffnung der Straße Am Boeselagerhof in beide Fahrtrichtungen  
   

Diese Angelegenheit wurde zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung abgesetzt (sh. hierzu 
auch Protokollnotiz zu TOP 1.1). 
 
Der vorgelegte Antrag hatte folgenden Inhalt: 
 
Die Straße Am Boeselagerhof wird wieder für den Verkehr in beide Richtungen geöffnet. Zu 
prüfen wäre weiterhin, ob eine Linksabbiegerphase aus der Sandkaule zur Berliner Freiheit zur 
Umwegentlastung des Belderbergs beitragen könnte. Diese könnte die gleiche Phase nutzen, die 
für den Linksabbieger Belderberg eingerichtet ist. 
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1.5.13 Drucksachen-Nr.: 1813388  
 Antrag: CDU, GRÜNE, FDP vom 15.10.2018  
 Landwirtschaftliche Pachtverträge  
   

Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.5.14 Drucksachen-Nr.: 1910084  
 Antrag: DIE LINKE. vom 28.12.2018  
 Zügige Beschaffung von 12 neuen Stadtbahnen durch die SWB  
   

Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.5.15 Drucksachen-Nr.: 1910247  
 Antrag: BBB-Fraktion vom 16.01.2019  
 Projektbeirat Sanierung Beethovenhalle  
   

Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 
 

1.5.16 Drucksachen-Nr.: 1910257  
 Antrag: Stv. Felix Kopinski Stv. Sebastian Kelm Stv. Dr. Carsten Euwens und Die 

Sozial-liberalen vom 17.01.2019 
 

 Fahrradhauptstadt  
   

Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.5.17 Drucksachen-Nr.: 1813249NV5  
 Bahnhofsbereich Bonn - Bauvorhaben Nordfeld (Urban Soul)  
   

Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.5.18 Drucksachen-Nr.: 1910324  
 Stellungnahme zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 02-15 'Wachtberg Mitte' 

in Wachtberg-Berkum sowie 1. Änderung des Flächennutzungsplans 
 

   
Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.5.19 Drucksachen-Nr.: 1910169NV5  
 Fuß- und Radweg zwischen Seufertstraße und Konstantinstraße  
   

Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.6 Vorlagen der Verwaltung  

1.6.1 Drucksachen-Nr.: 1910100  
 Entlastung des Betriebsausschusses SGB für das Wirtschaftsjahr 2017  
   

Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
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1.6.2 Drucksachen-Nr.: 1910240  
 Ersatzwahlen zu Ratsausschüssen und sonstigen Gremien  
   

Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.6.3 Drucksachen-Nr.: 1910427  
 Bewilligung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung im konsumtiven 

Haushalt; Finanzstelle: 120000120 / Finanzposition: 72.1000 
 

   
Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.7 Mitteilungen  

1.7.1 Drucksachen-Nr.: 1810579NV11  
 Errichtung einer Bühnenaufstellfläche im Bereich des Veranstaltungs-geländes 

an der Charles-de-Gaulle-Straße, Bonn, Rheinauenpark, Landschaftsschutzgebiet 
- Entscheidung der Höheren Naturschutzbehörde 

 

   
Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.7.2 Drucksachen-Nr.: 1811289NV29  
 Zukünftiges Vorgehen bei der Klärschlammentsorgung der Bonner Kläranlagen 

- Beendigung der Vorvereinbarung zur Kooperationslösung (Strategie I) 
 

   
Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.7.3 Drucksachen-Nr.: 1812444NV4  
 Anforderungen an Investoren bei Kita-Bau  
   

Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.7.4 Drucksachen-Nr.: 1813362  
 Wirtschaftsplan 2019 der bonnorange AöR  
   

Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.7.5 Drucksachen-Nr.: 1813370  
 'Memorandum of Understanding' zwischen der Universität Bonn und der Stadt 

Bonn 
 

   
Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.7.6 Drucksachen-Nr.: 1910059  
 Einreichung von Förderanträgen für das Förderprogramm 

'KommunalerKlimaschutz.NRW' - Besonderer Förderbereich 'Emissionsfreie 
Innenstadt' 
Hier: Mobilstationen, Radschnellrouten und Elektrifizierung des städtischen 
Fuhrparks 
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Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.7.7 Drucksachen-Nr.: 1910196  
 Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 

gemäß § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 1/2019 
 

   
Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.7.8 Drucksachen-Nr.: 1910197  
 Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 

gemäß § 83 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 8/2018 
 

   
Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.7.9 Drucksachen-Nr.: 1910323  
 Punkte der nichtöffentlichen Sitzung  
   

Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 

1.8 Aktuelle Informationen der Verwaltung  
   

Dieser Punkt wurde aufgrund des Sitzungsendes gem. § 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Rates nicht behandelt. 
 
 
 
 
 
 
gez. Ashok Sridharan    gez. Reinhard Limbach 
Oberbürgermeister     Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
gez. Axel Worm 
Schriftführer 
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Anwesenheitsliste 
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Stv. El Saman 
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Stv. Poppe-Reiners 
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Stv. Schmidt 
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BBB: 
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Stv. Schmitt 
Stv. Schott 
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Satzung der Bundesstadt Bonn über die Förderung der Kindertagespflege vom 01.08.2018 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.666/ SGV NRW 2023), zuletzt geändert 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), des § 90 Abs. 1 
Sozialgesetzbuch VIII in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 
2022), zuletzt geändert durch Artikel 10 Absatz 10 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 
3618), sowie den §§ 5 Abs. 2 und 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern – 
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) vom 30. Oktober 2007 (GV.NRW S.462/SGV NRW216), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. November 2017 (GV. NRW. S. 834), hat der Rat in seiner 
Sitzung am 07. Februar 2019 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Tagespflege 

 
Die Förderung der Kindertagespflege (Betreuung von Kindern durch eine geeignete Tagespflegeper-
son) gemäß § 23 SGB VIII ist eine Leistung der öffentlichen Jugendhilfe. 
Sie umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht 
von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und 
weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung. 

 
§ 2 

Fördervoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzung für die Gewährung der Förderung gemäß § 24 SGB VIII für Kinder, die das erste 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben ist, dass die Eltern oder der Elternteil, bei dem das Kind lebt, 

 einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend sind 

 sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbil-
dung befinden oder 

 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des SGB II erhalten oder 

 diese Förderung für die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist. 

 
(2) Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, haben gemäß § 24 SGB VIII in der ab 
01.08.2013 geltenden Fassung bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindli-
che Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Der Umfang der täglichen Förde-
rung richtet sich nach dem individuellen Bedarf. 
 
(3) Tagespflegepersonen müssen die in § 23 Abs. 3 SGB VIII festgeschriebenen Eignungskriterien 
erfüllen. Sie bedürfen der Pflegeerlaubnis, wenn die Kriterien gemäß § 43 SGB VIII vorliegen. 
 
(4) Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt sollen grundsätzlich in Ta-
geseinrichtungen für Kinder betreut werden. Eine Förderung in Kindertagespflege kann bei besonde-
rem Bedarf oder ergänzend gewährt werden, wenn ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtun-
gen für Kinder nicht zur Verfügung steht oder nicht ausreicht. 
 
(5) Die Förderung der Tagespflege von Kindern im schulpflichtigen Alter richtet sich nach den gesetz-
lichen Vorgaben. 

 
§ 3 

Finanzielle Förderung der Tagespflegepersonen 
 

(1) Die laufende Geldleistung an die Tagespflegeperson nach dieser Satzung umfasst gemäß § 23 
Abs. 2 SGB VIII für die Betreuung von Kindern mit Hauptwohnsitz in Bonn ab dem Kindergartenjahr 
2018/2019 
 

 die Erstattung angemessener Kosten, die der Tagespflegeperson für den Sachaufwand 
entstehen in Höhe von 1,20 € je Stunde und Kind für die Tagespflege im Haushalt der 
Tagespflegeperson (analog der steuerrechtlichen Betriebskostenpauschale abzüglich der 
Sachkosten für die Verpflegung in Höhe von 0,57 € je Stunde). Für Tagespflege in anderen 
Räumen wird zusätzlich ein monatlicher Pauschalbetrag in Höhe von 103,00 € je 
Tagespflegekind für die Vorhaltung der „anderen Räume“ festgelegt. Für Tagespflege im 
Haushalt der Eltern wird für die Fahrtkosten in den Haushalt der Eltern ein pauschalierter 
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Sachaufwand in Höhe von 51,50 € pro Monat für die Betreuung der Kinder eines Haushaltes 
festgelegt. 

 einen leistungsgerechten Beitrag zur Anerkennung ihrer Förderleistung (3,44 € je Stunde und 
Kind für alle Formen der Kindertagespflege gemäß der der Satzung beiliegenden Anlage 1), 

 

 die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie 
die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen 
Alterssicherung, Krankenversicherung und Pflegeversicherung der Tagespflegeperson, sofern 
mindestens ein Pflegekind seinen Hauptwohnsitz in Bonn hat, unabhängig davon, ob sich in 
der Tagespflegestelle ein weiteres Kind eines anderen Kostenträgers befindet. 

 
(2) Die vorgenannten Fördersätze werden jedes Kindergartenjahr, beginnend ab dem 
Kindergartenjahr 2019/2020, erhöht. Die Änderung richtet sich nach der Dynamisierungsregelung 
analog der Kindspauschalen für Kindergärten gemäß § 19 Abs. 2 KiBiz-NRW. 
 
(3) Die Gewährung der laufenden Geldleistung in der öffentlichen Kindertagespflege nach dieser 
Satzung erfolgt leistungsgerecht und schließt gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes 
NRW grundsätzlich private Zuzahlungen der Eltern an die Kindertagespflegepersonen aus. 
Ausgenommen hiervon sind Zahlungen der Eltern für die Sachkosten der Verpflegung in der Kinder-
tagespflegestelle oder spezielle, mit den Eltern abgestimmte kostenpflichtige externe Zusatzleistun-
gen, die über das reguläre Bildungs- und Betreuungsangebot hinausgehen. Die Zahlungen müssen in 
der Höhe angemessen sein. Die angemessene Höhe für das Mittagessen ist in der Anlage 2 
festgelegt. 
 
(4) Der leistungsgerechte Fördersatz (Sachaufwand und Anerkennung der Förderleistung) gemäß § 3 
Abs. 1 dieser Satzung wird monatlich gezahlt. Die Höhe der Förderleistung ist nach wöchentlichem 
Betreuungsumfang nach der Anlage 1 zu § 3 Abs. 1 gestaffelt. Ändert sich der Betreuungsumfang, so 
verändert sich ab dem Zeitpunkt des Eintritts der Änderung der Fördersatz entsprechend der 
Fördertabelle in der Anlage 1. Die Anlage 1 ist Bestandteil der Satzung. 
 
Die Sachkostenpauschale in Höhe von 103,00 € pro Monat und Kind für Tagespflege in anderen 
Räumen und die Fahrtkostenpauschale in Höhe von 51,50 € pro Monat und Elternhaushalt für 
Tagespflege im Haushalt der Eltern wird unabhängig von der Betreuungszeit geleistet. 
 
Erfolgt die Betreuung eines Kindes in der Kindertagespflege von weniger als 10 Stunden wöchentlich, 
erfolgt keine Förderung. 
 
 
(5) Den Tagespflegepersonen werden darüber hinaus wöchentlich unabhängig von der Anzahl der zu 
betreuenden Kinder zwei Stunden für Vor- und Nachbereitungszeit vergütet. Die Berechnung erfolgt 
auf der Basis einer Jahresarbeitszeit von 46 Wochen. Die Höhe der zusätzlichen Förderleistung ist in 
der Anlage 3 festgelegt. 
 
(6) Für die Kind bezogene Gewährung der Geldleistung an die Tagespflegeperson ist ein Antrag der 
Kindertagespflegeperson und Eltern erforderlich, damit die Fördervoraussetzungen nach § 2 Abs. 1, 2, 
4 und § 3 Abs. 2 (Verzicht auf private Zuzahlungen) geprüft und der im Einzelfall notwendige 
Betreuungsumfang nach § 3 Abs. 7 festgelegt werden kann. Die Förderung beginnt frühestens zu 
Beginn des Monats, in dem der Antrag bei der Bundesstadt Bonn eingeht. Die Förderung wird befristet 
gewährt. Eine Anschlussförderung wird frühestens zu Beginn des Monats gewährt, in dem der Antrag 
bei der Bundesstadt Bonn eingegangen ist. Zur Fristwahrung können auch die in den 
Bezirksrathäusern Hardtberg, Bad Godesberg und Beuel, sowie im Stadthaus vorhandenen 
Nachtbriefkästen genutzt werden. 

 
Im Fall der vorzeitigen Auflösung des Betreuungsvertrags zwischen Eltern und Tagespflegeperson 
kann die Kind bezogene Förderung noch in Anerkennung einer Kündigungsfrist bis zu maximal 3 
Monaten nach erfolgter Kündigung weitergewährt werden.  
Über den Zeitraum von 3 Monaten hinaus erfolgt keine Förderung.  
 
(7) Die Geldleistung wird pauschal entsprechend dem individuell benötigten Betreuungsumfang fest-
gesetzt. 

a) Bei Kindern, die das erste Lebensjahr vollendet, das dritte Lebensjahr aber noch nicht vollen-
det haben (ein- und zweijährige Kinder), kann ein Betreuungsumfang von bis zu 35 Stunden 
wöchentlich anerkannt und gefördert werden. 
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b) Bei einem beantragten Betreuungsumfang von über 35 Stunden wöchentlich für ein- und 
zweijährige Kinder gem. Buchstabe a) oder für Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben (unter einjährige Kinder), wird der Betreuungsumfang gefördert, der sich ent-
weder aus dem Kindeswohl oder aus den durchschnittlich erforderlichen wöchentlichen 
Betreuungszeiten ergibt, die die Eltern/Elternteil wegen Berufstätigkeit, Ausbildung, 
Bildungsmaßnahme, Schulausbildung u. ä. nicht selbst gewährleisten können. In diesen 
Fällen sind geeignete Nachweise für den Betreuungsbedarf zu erbringen (z.B. Nachweise 
über Arbeitszeit, Fahrtwege etc.). 

c) Für Kinder, die das dritte Lebensjahr bereits vollendet haben und noch nicht eingeschult sind 
(dreijährige Kinder bis zur Einschulung) und für Schulkinder ergibt sich der benötigte Betreu-
ungsumfang analog Buchstabe b) in dem Restumfang, der nicht durch die Betreuung in einem 
Kindergarten bzw. Schule oder OGS gedeckt werden kann. 

 
Der Beginn der Förderung richtet sich grundsätzlich nach dem Beginn des Betreuungsverhältnisses. 
In den Fällen der Förderung für Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann 
zusätzlich vor dem Zeitpunkt des Eintritts der Fördervoraussetzungen (z. B. Zeitpunkt der Arbeitsauf-
nahme) eine Förderung für einen Zeitraum von 1 Monat für die Eingewöhnung des Kindes in der Kin-
dertagespflegestelle gewährt werden. 
 
Kurze Unterbrechungen der Betreuungszeiten, die in der Person der Tagespflegeperson begründet 
sind, z.B. Krankheit oder Urlaub der Tagespflegeperson, sowie kurzzeitig auftretende Über-/ Unter-
schreitungen der Betreuungszeiten, sind im Rahmen der pauschalen Berechnung bis zu maximal 
sechs Wochen pro Kindergartenjahr abgegolten.  
Die Tagespflegepersonen erhalten zusätzlich zu dieser zulässigen sechswöchigen Schließung der 
Tagespflegestelle pro Kindergartenjahr zwei berücksichtigungsfähige Fortbildungstage, die 
entsprechend nachzuweisen sind. 
 
Darüber hinausgehende Fehlzeiten bei der Betreuung werden in Abzug gebracht. 
 
(8) Wird in Ausfallzeiten der Tagespflegeperson eine Vertretung durch eine andere Tagespflegeper-
son geleistet, erhält auch die Vertretungsperson die entsprechende Geldleistung für das zu 
betreuende Kind für den zu vertretenden Zeitraum. 
Einzeln arbeitende Tagespflegepersonen haben die Möglichkeit das in der Anlage 4 beschriebene 
Vertretungsmodell in Anspruch zu nehmen. Die Anlage 4 ist Bestandteil der Satzung. 
 
Die Förderung von Vertretungen in der Großtagespflege und Einzeltagespflegestellen mit angestellten 
Tagespflegepersonen wird pauschal für die maximale Dauer von 6 Wochen ausgezahlt. Die 
Auszahlung erfolgt auf Antrag nach Vorlage entsprechender Beschäftigungsnachweise der 
Vertretungen. Die Berechnung der Pauschale basiert auf Grundlage der Fördersätze der betreuten 
Kinder zum Stichtag 01.03. eines jeden Jahres gemäß Statistik der Jugendhilfe an IT-NRW. 
 
(9) Der Fördersatz wird monatlich im Voraus gezahlt. 
 
(10) Nachgewiesene Leistungen für die Unfallversicherung werden entsprechend dem gesetzlich vor-
geschriebenen Beitrag für die Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft für Gesundheits- und 
Wohlfahrtspflege anerkannt. Die Erstattung erfolgt auf Antrag nach Vorlage des entsprechenden 
Bescheids jährlich rückwirkend an die Tagespflegeperson. 
 
(11) Nachgewiesene Leistungen für die angemessene Alterssicherung werden, sofern es sich um 
Pflichtversicherungsbeiträge handelt, in Höhe der tatsächlichen Beitragsleistung berücksichtigt und 
zur Hälfte erstattet. Freiwillige Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung werden ent-
sprechend dem hälftigen Mindestbeitrag der gesetzlichen Rentenversicherung anerkannt und erstat-
tet. Die Erstattung erfolgt auf Antrag, der mit Belegen zu versehen ist, jeweils rückwirkend für ein Ka-
lenderhalbjahr für den Zeitraum, in dem ein oder mehrere öffentlich geförderte Kindertagespflegever-
hältnisse bestanden oder auf Antrag in Form einer monatlichen Abschlagszahlung. Die 
entsprechenden Änderungsbescheide sind zeitnah einzureichen. 
 
(12) Zu den nachgewiesenen Beiträgen zu einer angemessenen gesetzlichen Kranken- und Pflege-
versicherung werden der Tagespflegeperson auf Antrag zur Hälfte monatliche Abschlagszahlungen 
gewährt. Privat krankenversicherte Tagespflegepersonen erhalten eine Erstattung in Höhe der Hälfte 
des personenbezogenen Basistarifs der jeweiligen privaten Krankenversicherung. Die 
entsprechenden Änderungsbescheide sind zeitnah einzureichen. 
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(13) Tagespflegepersonen und Eltern haben Beginn und Ende der Betreuungsverhältnisse sowie 
Veränderungen des Betreuungsverhältnisses, die eine Veränderung der Förderung zur Folge haben – 
insbesondere auch die Reduzierung von Arbeitszeiten der Eltern, die nach § 3 Abs. 7 zu einer 
Reduzierung des wöchentlichen Betreuungsumfanges führen -, unverzüglich dem Amt für Kinder, 
Jugend und Familie unter Angabe der persönlichen Daten des Kindes (Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familiensprache, Betreuungsumfang sowie alle für 
die Statistik notwendigen Angaben) und Name, Vorname und Adresse der Personensor-
geberechtigten mitzuteilen. Ebenso ist für jedes Tagespflegekind anzugeben, ob neben der Betreuung 
in Tagespflege auch eine Betreuung in einer Tageseinrichtung für Kinder erfolgt. 
 

§ 4 
Beitragspflicht 

 
Für die Inanspruchnahme der öffentlich geförderten Kindertagespflege werden öffentlich-rechtliche 
Kostenbeiträge (Elternbeiträge) nach der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und in Offenen 
Ganztagsschulen im Primarbereich im Stadtgebiet der Bundesstadt Bonn vom 23. Juni 2015 (ABl. S. 
754), zuletzt geändert durch Satzung vom 4. April 2017 (ABl. S.574) in der jeweils geltenden Fassung, 
erhoben. 
 

§ 5 
Übergangsvorschriften 

 
(1) § 3 Absatz 3, Satz 3 und 4 ist ab dem 01. August 2019 anzuwenden. 
 
(2) § 3 Absatz 6, Satz 6 und 7 ist ab dem 01.August 2019 anzuwenden. 

 
§ 6 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 mit Wirkung vom 01. August 2018 in Kraft. 
§ 3 Abs. 3 Satz 3 und 4 sowie § 3 Abs. 6 Satz 6 und 7 treten zum 01. August 2019 in Kraft. 
 
Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die „Satzung der Bundesstadt Bonn über die Förderung der 
Kindertagepflege vom 01. April 2016“ außer Kraft. 
 

 
 
 
Bonn, den  

 
 
Sridharan 
Oberbürgermeister 
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Anlage 1  
zu § 3 Abs. 1 der Satzung der Bundesstadt Bonn über die Förderung der 
Kindertagespflege. 
 

Fördersätze der Kindertagespflege: 
 

1. Im Haushalt der Tagespflegeperson: 
 

Betr.-Umfang 

Std./Woche* bis 15 Std.  bis 20 Std.  bis 25 Std. bis 30 Std. bis 35 Std. bis 40 Std. bis 45 Std. 

 

mtl. 

Förderung:      301,37€       401,82€      502,28€     602,74€     703,19€      803,65€     904,10€   

*Wöchentlicher Mindestbetreuungsumfang 10 Stunden 
 

Bei einer Betreuung in „anderen Räumen“ als dem eigenem Haushalt der 
Kindertagespflegeperson wird zusätzlich pro betreutem Kind monatlich pauschal ein 
Betrag in Höhe von 103,-€ zur Deckung des zusätzlichen Sachaufwandes für die 
Vorhaltung der „anderen Räumlichkeiten“ gewährt. 
 
 

2. Förderung der Kindertagespflege im Haushalt der Eltern: 
(Beitrag zur Anerkennung der Förderleistung 3,44 € / Stunde pro Kind) 

 

Betr.-Umfang 

Std./Woche*     bis 15 Std. bis 20 Std. bis 25 Std. bis 30 Std. bis 35 Std. bis 40 Std. bis 45 

Std.   

 

mtl.Förderung:  223,43€      297,90€    372,38€     446,86€      521,33€     595,81€     670,28€ 

*Wöchentlicher Mindestbetreuungsumfang: 10 Stunden 

 
Zusätzlich erhält die Tagespflegeperson eine pauschale Fahrtkostenerstattung in 
Höhe von 51,50 € pro Monat und Elternhaushalt. 
 
 

Die sich aus der Anwendung des § 3 Abs. 2 der Satzung der Bundesstadt Bonn 
über die Förderung der Kindertagespflege ergebenden Veränderungen ab dem 
Jahr 2019/2020 sind in den o. g. Tabellenwerten zu den Fördersätzen nicht 
enthalten. 
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Anlage 2  

zu § 3 Abs. 3 der Satzung der Bundesstadt Bonn über die Förderung der 
Kindertagespflege. 
 
Ausgenommen hiervon sind Zuzahlungen der Eltern für Sachkosten der Verpflegung 
in der Kindertagespflegestelle oder spezielle, mit den Eltern abgestimmte 
kostenpflichtige externe Zusatzleistungen, die über das reguläre Bildungs- und 
Betreuungsangebot hinausgehen. Die Zahlungen müssen in der Höhe angemessen 
sein. 
Als angemessen gilt für das Mittagessen ein Maximalbetrag von zurzeit 4,50 € pro 
Tag pro Kind. (Stand: November 2018) 
 
 

Anlage 3  

zu § 3 Abs. 5  der Satzung der Bundesstadt Bonn über die Förderung der 
Kindertagespflege. 
 
Diese zusätzliche Förderleistung beträgt zurzeit 20 € pro Stunde und wird monatlich 
ausgezahlt. 
 

 

Anlage 4  

zu § 3 Abs. 8  der Satzung der Bundesstadt Bonn über die Förderung der 
Kindertagespflege. 
 

Tagespflegepersonen, die in eigenen Betreuungsräumen arbeiten, können mit zwei 
oder drei anderen Bonner Tagespflegepersonen, die ebenfalls in eigenen 
Betreuungsräumen arbeiten, auf freiwilliger Basis miteinander kooperieren. Die 
Kooperation besteht darin, dass sie regelmäßig Kontakt halten und jeweils einen 
Betreuungsplatz als Vertretungsplatz freihalten (gemäß dem vom JHA am 
05.04.2017 beschlossenen Vertretungsmodell – DS 1710997). Sie erhalten folgende 
Leistungen: Für den freigehaltenen Platz wird durchgehend eine Freihaltepauschale 
in Höhe der Förderleistung für einen Platz mit 10-15 Stunden wöchentlichem 
Betreuungsumfang gezahlt. Zusätzlich zu dieser Freihaltepauschale wird die 
tatsächlich geleistete Vertretungszeit nach dieser Kindertagespflegesatzung vergütet. 
Die bisherige Befristung des Vertretungsmodells bis zum 31.07.2019 wird 
aufgehoben. 
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Erläuterungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung 20 19 ff. 
 
 
1. Aktivierte Eigenleistungen 
 
 
Hierbei handelt es sich um aktivierte Personalkostenanteile eigener Architekten und 
Ingenieure. In Abhängigkeit von der Höhe der aktivierungsfähigen Baukosten wird für 
das Jahr 2019 von einem Ertrag in Höhe von  2.300 TEUR ausgegangen. 
 
 
2. Umsatzerlöse 
 
Unter dieser Position werden folgende größere Posten ausgewiesen: 
 

- Betriebskostenzuschuss der Bundesstadt Bonn  87.510 TEUR 
- Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen ¹) 30.170 TEUR 
- sonstige Umsatzerlöse        2.200 TEUR 

 
3. Sonstige betriebliche Erträge 
 

- Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens 
für Investitionszuschüsse ²)           11.100 TEUR 

- Sonstige betriebliche Erträge                60 TEUR 
 
 
¹) Hierunter fallen u.a. die Erstattungen von Energie- und Bauunterhaltungskosten Dritter, die vom 
SGB vorfinanziert wurden. 
 
²) Der Sonderposten beinhaltet die Zuschüsse von Land und Stadt für laufende 
Investitionsmaßnahmen im Anlagevermögen. Er wird entsprechend der Nutzungsdauer der 
bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. 
 
 
4. Materialaufwand 
 
 
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
 
Hierunter fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme, 
Wasser und Brennstoffe der vom SGB betreuten städtischen Immobilien.  
 
Darunter entfallen auf 
 
den Strombezug 8.100 TEUR 
 
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der 
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 
2018 und einer Inflationsrate von 1%.  
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den Gasbezug 4.100 TEUR 
 
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der 
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 
2018 und einer Inflationsrate von 1%. 
 
den Fernwärmebezug 4.500 TEUR 
 
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der 
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 
2018 und einer Inflationsrate von 1%. 
 
den Wasserbezug 1.030 TEUR 
 
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der 
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 
2018 und einer Inflationsrate von 1%. 
 
den Brennstoffbezug (Heizöl/Holzhackschnitzel) 240 TEUR 
 
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der 
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 
2018 und einer Inflationsrate von 1%. Im Rahmen von anstehenden Sanierungen 
werden die Ölheizungen sukzessiv auf Gas umgestellt. 
 

 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

 
 
Einen großen Anteil an dieser Position haben in 2019 die Kosten für Bauunterhaltung 
in Höhe von 77.100 TEUR, die sich wie folgt zusammensetzen: 
 
- Nicht planbare, ereignisorientierte Bauunterhaltung    12.660 TEUR 
- Planbare Bauunterhaltung             9.000 TEUR 
- Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen     27.920 TEUR 
 
Für das Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) fallen in 2019 
Kosten in Höhe von 1.680 TEUR an. Weitere Aufwendungen entfallen auf die 
Grundbesitzabgaben in Höhe von 4.500 TEUR, die Reinigungskosten in Höhe von 
8.290 TEUR und die Gebäudeversicherungen in Höhe von 250 TEUR. Die 
Maßnahme Beethovenhalle ist in der Position „Planbare Bauunterhaltung 
Vorfinanzierungen“ berücksichtigt. 
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5. Personalaufwand 
 
 
a) Löhne und Gehälter 
 
Die Personalkosten werden auf Basis des Stellenplanes fortgeschrieben. Die 
tariflichen Entwicklungen und die abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen sind 
berücksichtigt worden. In 2019 werden voraussichtlich 10 Stellen neue Stellen 
überplanmäßig  eingerichtet.  
 
 
Die Gesamtkosten in Höhe von 21.701 TEUR setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Gehälter         15.277 TEUR 
Beamtenbezüge            1.418 TEUR 
 
 
b) Soziale Abgaben und Unterstützung 
 
Die Gesamtkosten in Höhe von 3.230 TEUR teilen sich wie folgt auf in: 
 
Gesetzliche Sozialversicherung        3.014 TEUR 
Beiträge für Berufsgenossenschaften            95 TEUR 
Beihilfen              123 TEUR 
  
 
c) Aufwendungen für Altersversorgung 
 
Die Gesamtkosten in Höhe von 1.770 TEUR teilen sich wie folgt auf in: 
 
Versorgungslasten der Beamten          591 TEUR 
Rheinische Zusatzversorgungskasse                1.182 TEUR 
 
 
6. Abschreibungen 
 
 
Die Ermittlung des Planansatzes erfolgt auf Grundlage der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer und der aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
der Baumaßnahmen. 
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7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
 
In dieser Position sind folgende Kostenpositionen enthalten: 
 
Aufwendungen für Projektsteuerer      200 TEUR 
EDV-Kosten       1.000 TEUR 
Bürobedarf, Porto und Telefonkosten      210 TEUR 
Kosten für Aus- und Fortbildung         100 TEUR 
 
Die weiteren Ansätze basieren auf den Ist-Zahlen der Vorjahre unter 
Berücksichtigung von aktuellen Entwicklungen.  
 
 
8. Sonstige Steuern 
 
 
Die sonstigen Steuern in Höhe von 323 TEUR beinhalten ausschließlich zu zahlende 
Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern. 
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Stellenübersicht 
 
Es ist beabsichtigt, für den Bereich der Beschäftigten des Städtischen 
Gebäudemanagements in 2018 folgende Anpassungen durchzuführen: 
 
Stellenplan- 

nummer 
Maßnahme 

110033 
Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und Anpassung 
des Stellenwertes nach E 7 TVöD 

110695 
Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und Anpassung 
des Stellenwertes nach E 9c  TVöD (neue Stellenplannummer 110021) 

110585 
Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und Anpassung 
des Stellenwertes nach EG 5 TVöD 

    

000033 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD  

000037 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD 

110195 Stellenwertanhebung von E 6 TVöD nach E 7 TVöD 

120010 Stellenwertanhebung von E 13 TVöD nach E 14 TVöD 

120040 Stellenwertanhebung von E 8 TVöD nach E 9c TVöD 

130065 Stellenwertanhebung von E 9a TVöD nach E 9c TVöD 

320135 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD 

320245 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD 

330355 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD 

340016 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 12 TVöD 

    

110030 Stellenwertsenkung von E 9b TVöD nach E 6 TVöD 

110020 Stellenwertsenkung von E 11 TVöD nach E 10 TVöD 

330150 Stellenwertsenkung von E 11 TVöD nach E 10 TVöD 

330161 Stellenwertsenkung von E 12 TVöD nach E 11 TVöD 

330320 Stellenwertsenkung von E 10 TVöD nach E 9c TVöD 

    

110655 Neueinrichtung einer Stelle nach E 7 TVöD 

110835 Neueinrichtung einer Stelle nach E 7 TVöD 

110840 Neueinrichtung einer Stelle nach E 7 TVöD 

110845 Neueinrichtung einer Stelle nach E 7 TVöD  

110850  Neueinrichtung einer Stelle nach E 7 TVöD 

110855 Neueinrichtung einer Stelle nach E 7 TVöD 

120050 Neueinrichtung einer Stelle nach E 7 TVöD  

 120055 Neueinrichtung einer Stelle nach E 7 TVöD 

 120060 Neueinrichtung einer Stelle nach E 6 TVöD 

 120065 Neueinrichtung einer Stelle nach E 5 TVöD 

 120070 Neueinrichtung einer Stelle nach E 8 TVöD 

 130070 Neueinrichtung einer Stelle nach E 9a TVöD 
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Begründung: 
 
Die Stelle 110033 ist mit dem bisherigen Aufgabenzuschnitt nicht mehr erforderlich 
und wird aus dem Team Organisation der Gebäudereinigung in das Team 
Hausmeistereinsatz verlagert und entsprechend der dort auszuführenden Aufgaben 
mit EG 7 TVöD bewertet. 
 
Die Stelle 110695 ist mit dem bisherigen Aufgabenzuschnitt nicht mehr erforderlich 
und wird aus dem Bereich Hausmeistereinsatz zur Deckung einer Aufgabe in den 
Bereich Organisation der Gebäudereinigung verlagert sowie entsprechend der dort 
auszuführenden Tätigkeiten nach EG 9c TVöD bewertet. 
  
Die Stelle 110585 wird durch die Auflösung der Anne-Frank-Schule an diesem 
Standort nicht mehr benötigt und soll stattdessen an den Standort Friedrich-List-
Berufskolleg, Abteilung Aennchenstraße verlagert werden. Durch die zu betreuende 
Reinigungsfläche ist außerdem eine Stellenwertanpassung notwendig. 
 
Bei den Stellen 000033, 000037, 120040 und 130065 ist eine Anpassung nach 
erfolgter Stellenbewertung vorgesehen. 
 
Die Stelle 110195 wurde bereits zum 01.08.2018, aufgrund von zu geringer 
Auslastung am Abendgymnasium, an Bonns Fünfte verschoben. Eine Anpassung 
des Stellenwertes ist durch den damit verbundenen Zuwachs an zu betreuender 
Reinigungsfläche vorgesehen. 
   
Bei den Stellen 120010, 320245 und 330355 ist eine Anpassung des Stellenwertes in 
Angleichung an Stellen mit vergleichbarer Aufgabenstellung vorgesehen. 
  
Bei den Stellen 320135 und 340016 ist aufgrund der arbeitsmarktlich angespannten 
Situation (Fachingenieure) eine Anpassung der Stellenwerte vorgesehen. 
 
Die Stelle 110030 ist nach Umsetzung eines Mitarbeiters in der Abteilung „Reinigung 
und Hausmeisterservice“ frei geworden und soll mit einem neuen Aufgabenzuschnitt 
(reine Rechnungssachbearbeitung) nachbesetzt werden.  
 
Die Stellen 110020, 330150, 330161 und 330320 sind bereits, aufgrund der 
Aufgabenstellungen, mit Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der jeweiligen 
Entgeltgruppe besetzt. Hier ist daher eine nachträgliche Anpassung der Stellenwerte 
erforderlich.  
 
Die Einrichtung der Stelle 110655 ist aufgrund der dauerhaften Notwendigkeit des 
Einsatzes von insgesamt drei Hausmeistern im Haus der Bildung notwendig. 
  
Die Einrichtung der Stellen 110835, 110840, 110845, 110850 sowie 110855 ist nach 
einer Pilotphase zur hausmeisterlichen Betreuung der Bonner Kindergärten in den 
letzten zwei Jahren als langfristige Aufgabenstellung erachtet worden und daher 
notwendig. Die eingesetzten Mitarbeiter wurden zwischenzeitlich bereits in 
unbefristete Arbeitsverhältnisse übernommen. 
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Die Stellen 120050, 120055, 120060, 120065, 120070 und 130070 sollen im Hinblick 
auf die erforderliche Aufgabenwahrnehmung in der Abteilung Haushalt und 
Buchhaltung sowie im Bereich Immobilienmanagement eingerichtet werden. Bei 
diesen Stellen wurden aufgrund der bereits in der Vergangenheit notwendigen 
Aufgabenerledigung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt und überplanmäßig 
geführt. Eine Erhöhung der Personalaufwendungen ist durch die Einrichtung dieser 
Stellen demnach nicht zu erwarten. 
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Anlage 
 
 

Richtlinien 
 für die Verleihung des „Ehrenpreis Bonner Sport“ 

 
 
Der „Ehrenpreis Bonner Sport“ wird an Personen verliehen, die sich um den Bonner 
Sport und seine Vereine besonders verdient gemacht haben. 
 
Geehrt werden können: 
 
● Bonner Bürgerinnen und Bürger 
● Mitglieder Bonner Sportvereine und Betriebssportgemeinschaften 
● sonstige Personen, die sich um den Bonner Sport besondere Verdienste  
   erworben haben. 
 
Besondere Verdienste können neben Funktionärs-, Übungsleiter- und/oder Schieds-
richtertätigkeiten auch jegliche gemeinwohlorientierte Tätigkeiten im und um den 
Bonner Sport umfassen. 
 
Die Entscheidung trifft der Sportausschuss. 
 
Der Ehrenpreis wird in zwei Kategorien verliehen: 
 

 „Ehrenpreis Bonner Sport“ für Frauen 

 „Ehrenpreis Bonner Sport“ für Männer 
 

Beide Preise sind gleichwertig. Die Anzahl der zu Ehrenden ist je Kategorie auf vier 
pro Jahr begrenzt.  
 
Der Ehrenpreis wird im Namen der Bundesstadt Bonn durch die Oberbürgermeisterin 
bzw. den Oberbürgermeister verliehen. 
 
Vorschlagberechtigte sind: 
 
● Bonner Bürgerinnen und Bürger 
● Sportverbände, Sportvereine und Betriebssportgemeinschaften 
● Sportverwaltung, politische Gremien und sonstige Institutionen 
● Integrationsbeauftragte/r 
 
Die Vorschläge sind mit einer ausführlichen schriftlichen Begründung an das Sport- 
und Bäderamt zu richten. 
 
Das Sport- und Bäderamt holt die Stellungnahme des Stadtsportbundes ein und legt 
die Vorschläge dem Sportausschuss zur Entscheidung vor. 
 
Die Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbürgermeister überreicht den „Ehrenpreis 
Bonner Sport“ im Rahmen einer repräsentativen Veranstaltung an die Preisträger-
innen und Preisträger. 
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Anlage 1 
Dritte Verordnung  

zur Änderung der ordnungsbehördlichen Verordnung 
über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
im Gebiet der Bundesstadt Bonn (Bonner Straßenordnung – StrO) 

 
Vom       2018 

 
  
Aufgrund der §§ 27 Absatz 1, 4 Satz 1 und 31 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528 / SGV NRW 2060), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1062) und § 15 Absatz 2 des 
Hundegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeshundegesetz – 
LHundG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2002 (GV. 
NRW. S. 656), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. September 2016 (GV. 
NRW. S. 790) wird von der Bundesstadt Bonn als örtliche Ordnungsbehörde gemäß 
Beschluss des Rates der Bundesstadt Bonn vom    2018 für das Gebiet der 
Bundesstadt Bonn folgende Änderungsverordnung erlassen: 
 
 

Artikel I 
Die ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Bundesstadt Bonn vom 19. Dezember 2008, in der 
Fassung vom 09.02.2017 (Amtsblatt der Bundesstadt Bonn, S.89), wird wie folgt geändert: 
 
1. in § 5 wird folgender Absatz 4 neu eingefügt: 
 

„Wasservögel und Nutria dürfen im Gebiet der Stadt Bonn an öffentlichen Wasserflächen 
– insbesondere an und in Teichen, Seen, Flüssen und Weihern – nicht gefüttert werden. 
Für sie darf auch kein Futter ausgelegt oder ihnen Futter in sonstiger Weise angeboten 
werden.“ 

 
2. § 5 Absatz 4 wird zu Absatz 5, 
 
3. in § 9 Absatz 1 wird folgende Nummer 13 neu eingefügt: 
 

„entgegen § 5 Abs. 4 Wasservögel und Nutria füttert, für sie Futter auslegt oder ihnen 
Futter in sonstiger Weise anbietet,“ 

 
4. § 9 Absatz 1 Nummer 13 wird zu Nummer 14, 
5. § 9 Absatz 1 Nummer 14 wird zu Nummer 15, 
6. § 9 Absatz 1 Nummer 15 wird zu Nummer 16, 
 
 
 

Artikel II 
 

Die vorstehende Änderungsverordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer 
Verkündung in Kraft. 
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Entgelttarif 
 

für die Benutzung der Hallen- und Freibäder 
der Bundesstadt Bonn 

alle Preisangaben in EUR inkl. MwSt. 

_________________________________________________________________ 
 
 

Einmal-Eintrittskarten 
 

Erwachsene              4,00 

- Abendtarif in den Freibädern, ab 18 Uhr         3,00 

 

ermäßigt*              2,50 

 

Gruppe/Familie (gültig für 1 Erwachsene und 2 Kinder 7-18 J.)     7,50 

Gruppe/Familie (gültig für 2 Erwachsene und 2 Kinder 7-18 J.)   11,50 

 

Mehrfachkarten 

Pfand bei Neuausstellung              3,00 

 

10er-Karte Erwachsene          35,00 

10er-Karte ermäßigt*          22,00 

 

50er-Karte Erwachsene        150,00 

50er-Karte ermäßigt*          88,00 

 

Happy Hour Karte (50er-Karte Erwachsene)     100,00 
Gilt nur beim Frühschwimmen von 6.30 - 9.00 Uhr sowie beim 

Abendtarif (ab 18 Uhr) im Rahmen der jeweiligen Öffnungszeiten 

 
Einzel- und Mehrfachkarten verlieren ihre Gültigkeit zwei Jahre nach Kaufdatum. 

 
Zeitkarten 

Pfand bei Neuausstellung              3,00 

 

Saisonkarte Freibäder Erwachsene      120,00 

 

Saisonkarte Freibäder ermäßigt*        60,00

  

 

Saisonkarte Freibad für Mitglieder des Fördervereines    70,00 

eines Freibades**, Erwachsene          

 

Saisonkarte Freibad für Mitglieder des Fördervereines    35,00 

eines Freibades**, ermäßigt* 
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**gilt ausschließlich für die jeweiligen Vereinsmitglieder und nur für das vom 

Verein geförderte Bad. 

 
Alle Saisonkarten verlieren ihre Gültigkeit zum Ende der jeweiligen Freibadsaison. 

 
 

Freier/ermäßigter Eintritt 
 

Die mit * gekennzeichneten Ermäßigungen gelten für Kinder und 

Jugendliche vom 7. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, 
SchülerInnen, Studierende, Auszubildende, Personen im freiwilligen 

sozialen Jahr und Freiwillige im Sinne des 
Bundesfreiwilligendienstgesetzes, Inhaber der Ehrenamtskarte und der 

Jugendleiterkarte (Juleica) sowie Schwerbehinderte ab 50% 
Mit amtlichem Ausweis und, sofern ohne Lichtbild, in Verbindung 

mit einem gültigen Personalausweis.  

 
Freien Eintritt in die Hallen- und Freibäder haben 

- Kinder bis 6 Jahre in Begleitung und unter Aufsicht Erwachsener 
- Inhaber von Freikarten/Gutscheinen, z.B. Bonner Neubürger(innen) 

- Mitglieder des Sportausschusses und ihre namentlich benannten 
  Vertreter/innen, soweit der Besuch des Bades im Rahmen der 

  Mandatsausübung erfolgt. 
- Begleitpersonen von Schwerbehinderten ab 50%, sofern sie im 

  Schwerbehinderten-Ausweis als Begleitperson eingetragen sind. 

 
Die Bäderverwaltung ist berechtigt, für Maßnahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit Freikarten/Gutscheine auszugeben bzw. die Entgelte 
für Einzeleintritte zu ermäßigen. Die Entscheidung trifft der Leiter des 

Sport- und Bäderamtes. Er unterrichtet den Sportausschuss einmal 
jährlich über die gewährten Ausnahmen. 

 
Inhaber/innen von Berechtigungsausweisen der Bundesstadt Bonn zur 

verbilligten Inanspruchnahme städtischer Leistungen (Bonn-Ausweis) 
erhalten auf die Eintrittsentgelte eine Ermäßigung gemäß den Richtlinien. 
 

Sonstige Angebote (zusätzlich zum Eintrittspreis) 
 

Schwimmkurse je Unterrichtsstunde (i.d.R. 45 Minuten)     8,00 

Fitnesskurse je Trainingseinheit (i.d.R. 45 Minuten)      8,00 

Kindergeburtstag, Gruppe bis zu 12 Personen    60,00 

(Dauer 2 Stunden) 

Strandkorbnutzung (Tag)          5,00 

 

Schlüsselverlust          25,00 

Badbezogene Artikel von geringem Wert können in den Bädern zum 

Verkauf angeboten werden. 
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Schul- und Vereinsnutzung (je Stunde) 
- 25-m-Bahn Schwimmhalle        15,00 

- Lehrschwimmbecken Schwimmhalle      28,00 

- 25-m-Bahn Freibad         11,00 

- 50-m-Bahn Freibad         22,00 

- Sprungbecken/Nichtschwimmerbecken Freibad    28,00 

- Tribüne (je Tag)         81,00 
 

Gewerbliche Nutzung (je Stunde),  
einschl. gebührenpflichtige Kurse der Sportvereine 

- 25-m-Bahn Schwimmhalle        25,00 

- Lehrschwimmbecken Schwimmhalle      45,00 

- 25-m-Bahn Freibad         20,00 

- 50-m-Bahn Freibad         35,00 

- Sprungbecken/Nichtschwimmerbecken Freibad    50,00 
 
 

 
Dieser Entgelttarif tritt am 01.03.2019 in Kraft. 

 
 

Bonn, den  
 

 
 

 
 

Sridharan 

Oberbürgermeister 
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                            Anlage 1 
 

 

15. Verordnung 

zur Änderung der Verordnung über die Beförderungsentgelte 

für den Verkehr mit den in der Bundesstadt Bonn 

zugelassenen Taxis 

- Bonner Taxitarif   - 

 

Vom 

 

 

Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung am          aufgrund des § 51 Absatz 1 des 

Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) vom 21. März 1961 in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl.I.S. 2808) in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die 

Zuständigkeiten auf den Gebieten des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs und 

Eisenbahnwesens (ZustVO-ÖSPV-EW) vom 25. Juni 2015 (GV.NRW: S. 504 / SGV.NRW 

92) folgende Änderung des Bonner Taxitarifes beschlossen: 

 

 

Artikel I 

 

Die Verordnung über die Beförderungsentgelte für den Verkehr mit den in der Bundesstadt 

Bonn zugelassenen Taxis – Bonner Taxitarif – vom 19. Juli 1976 (Amtsblatt der Stadt Bonn  

S. 401), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2018 (Amtsblatt der Bundesstadt 

Bonn S. 421), wird wie folgt geändert: 

  

 

1.  § 2 Abs. 1 Buchstaben a – c,  aa) und bb) erhält folgende Fassung: 

 

     „(1) Als Beförderungsentgelte für Pflichtfahrten werden festgesetzt: 

 

a) ein Grundpreis von 2,90 EUR einschließlich der ersten Wegstrecke von 33,56 m 

oder der ersten Wartezeit von 16,22 Sekunden, 

 

b) bis zum 1. km für jede weitere Wegstrecke von 33,56 m 0,10 EUR 

      (Fahrpreis für den 1. km 2,98 EUR), 

            ab dem 2. km an Werktagen in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr für jede 

            weitere Wegstrecke von 56,18 m 0,10 EUR 

            (Fahrpreis ab dem 2. km an Werktagen in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr  

            1,78 EUR/km), 

         

            ab dem 2. km  an Werktagen in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, sowie an 

            Sonn- und Feiertagen, für jede weitere Wegstrecke von 53,19 m 0,10 EUR  

            (Fahrpreis ab dem 2. km an Werktagen in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, 

            sowie an Sonn- und Feiertagen 1,88 EUR/km) 

 

c) für Wartezeiten: 

aa) bis zu 5 Minuten Wartezeit für jede weitere Wartezeit von 16,18 Sekunden  

       0,10 EUR (22,25 EUR je Stunde), 
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 2 

bb) ab der 6. Minute für jede weitere Wartezeit von 11,92 Sekunden 0,10 EUR  

      (30,20 EUR je Stunde). 

 

Nach jedem Anfahren bzw. bei Fortsetzung der Fahrt nach einem Halt beginnt die 

Wartezeit wieder bei 0 Sekunden zu laufen. 

       

       

 

 

Artikel II 

 

Diese Verordnung tritt vier Wochen nach dem Tag ihrer Verkündung in Kraft. 

 

Für den Zeitraum von 2 Wochen nach Inkrafttreten dieser Verordnung gilt eine Übergangs-

frist, innerhalb derer Taxis, deren Fahrpreisanzeiger noch nicht für den Tarif nach § 2 Abs. 1 

umgestellt sind, Fahrten nach dem Taxitarif in der Fassung der 14. Verordnung zur Änderung 

der Verordnung über die Beförderungsentgelte für den Verkehr mit den in der Bundesstadt 

Bonn zugelassenen Taxis – Bonner Taxitarif – vom 22. März 2018 abrechnen dürfen. 
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Anlage 1: KiBiz-Vorlage für das Kindergartenjahr 2019/2020 
Anmeldung Kindpauschalen Übersicht 2018/2019 und 2019/2020 

 
 
 
 
Anmeldung für das Kindergartenjahr 2018/2019 

 
 

 
 
 
  

Gruppenform Gruppenstrukturen nach KIBIZ
Kirchliche Träger

Trägeranteil 12%

Städtischer Träger

Trägeranteil 21%

Elterninitiativen 

Trägeranteil 4%

Sonstige Träger

Trägeranteil 9-45% Gesamt

Ia

Kinder ab 2 Jahre bis Einschulung 

- 25 Std. 0 0 0 0 0

Ib

Kinder ab 2 Jahre bis Einschulung 

- 35 Std 376 345 32 292 1045

Ic

Kinder ab 2 Jahre bis Einschulung 

- 45 Std. 953 1127 272 878 3230

IIa Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0 0 10 10

IIb Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 15 118 25 87 245

IIc Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 141 380 151 691 1363

Kinder mit Förderbedarf unter 3 

Jahren 0 6 5 2 13

IIIa Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 5 4 20 5 34

IIIb Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 480 1336 210 311 2337

IIIc Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 841 1499 429 920 3689

Kinder mit Förderbedarf über 3 

Jahren 33 130 17 49 229

Kinder gesamt 2844 4945 1161 3245 12195

Betriebskosten gesamt 24.092.236,54 € 43.618.686,31 € 11.994.027,11 € 36.444.743,97 € 116.149.693,92 €

davon Landeszuschuss 8.793.666,34 € 13.085.605,89 € 4.617.700,44 € 13.132.733,77 € 39.629.706,44 €

Verteilung der Kindpauschalen nach Trägergruppen zur Anmeldung an das Land laut § 19 III KiBiz

1150

882.530,00 €

54.670,00 €Gewährung erhöhter Landeszuschüsse für 20 Kinder in Tagespflege mit Förderbedarf

Anmeldung der Tagespflegekinder an das Land laut § 22 I KiBiz

Anzahl der Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt in Tagespflege 

Gewährung des Landeszuschusses pro Tagespflegekind 1130 x 781,--€ 
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Anlage 1: KiBiz-Vorlage für das Kindergartenjahr 2019/2020 
Anmeldung Kindpauschalen Übersicht 2018/2019 und 2019/2020 

 
 
 
 
Anmeldung für das Kindergartenjahr 2019/2020 

 
 

 

Gruppenform Gruppenstrukturen nach KIBIZ
Kirchliche Träger Städtischer Träger Elterninitiativen Sonstige Träger Gesamt

Ia

Kinder ab 2 Jahre bis Einschulung 

- 25 Std. 0 0 0 0 0

Ib

Kinder ab 2 Jahre bis Einschulung 

- 35 Std 382 364 53 277 1076

Ic

Kinder ab 2 Jahre bis Einschulung 

- 45 Std. 956 1131 291 864 3242

IIa Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0 0 10 10

IIb Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 15 106 30 82 233

IIc Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 143 354 153 690 1340

Kinder mit Förderbedarf unter 3 

Jahren 1 5 3 2 11

IIIa Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 2 0 20 5 27

IIIb Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 464 1248 216 340 2268

IIIc Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 857 1466 447 897 3667

Kinder mit Förderbedarf über 3 

Jahren 43 125 20 49 237

Kinder gesamt 2863 4799 1233 3216 12111

Betriebskosten gesamt 25.180.443,33 € 43.526.408,07 € 13.045.833,64 € 37.307.175,85 € 119.059.860,88 €

davon Landeszuschuss 9.190.861,82 € 13.057.922,42 € 5.022.645,95 € 13.443.718,00 € 40.715.148,19 €

Verteilung der Kindpauschalen nach Trägergruppen zur Anmeldung an das Land laut § 19 III KiBiz

1.200

921.580,00 €

54.670,00 €Gewährung erhöhter Landeszuschüsse für 20 Kinder in Tagespflege mit Förderbedarf

Anmeldung der Tagespflegekinder an das Land laut § 22 I KiBiz

Anzahl der Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt in Tagespflege 

Gewährung des Landeszuschusses pro Tagespflegekind 1180 x 781,--€ 
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Anlage 2 zur KiBiz-Vorlage für das Kindergartenjahr 2019/2020 

 

Name der Einrichtung Straße, Nr. Förderpauschale Fördertatbestand KiBiz § 20 III 

Kindergarten Elterninitiative 'Die kleinen Strolche' Breitestr. 58 15.000,00 eingruppig 

Kindergarten Verein Kindertagesstätte der P. H. Karl-Legien-Straße 146 15.000,00 eingruppig 

Katholischer Kindergarten Erlöserbund Meckenheimer Allee 97 15.000,00 eingruppig 

Kindergarten Waldorfkindergarten Am Schloss e. V. Poppelsdorfer Allee 78 15.000,00 eingruppig 

Kindergarten Rotznasen e.V. Nassestr. 9 15.000,00 eingruppig 

Kindergarten Kinderladen Kleine Kaiser e. V. Kaiserstraße 14 15.000,00 eingruppig 

Kindergarten Rasselbande e. V. Endenicher Straße 10a 15.000,00 eingruppig 

Kindergarten Kindertreff Rübezahl Burbacher Str. 100 15.000,00 eingruppig 

Städtischer Kindergarten An der Düne Schlesienstr. 21-23 15.000,00 eingruppig 

Kindergarten Kinderladen Dottendorf e. V. Dottendorfer Str. 10 15.000,00 eingruppig 

Kindergarten Elterninitiative Huckepack e. V. Langenbachstr. 15 15.000,00 eingruppig 

Kindergarten Kinderhaus Bonn e. V. Moltkestr. 3 15.000,00 eingruppig 

Kindergarten Elterninitiative 1973 Rheindorfer Str. 92 b 15.000,00 eingruppig 

Evangelischer Kindergarten Oberkassel Kinkelstr. 7 15.000,00 eingruppig 

Kindergarten Kindertreff Willibald Kragstr. 6 15.000,00 eingruppig 

Kindergarten Die Schatzinsel Verein für Gefährdetenhilfe gbGmbH Kleinfeldstr. 1 15.000,00 eingruppig 

Kindergarten KJF Waldnest Waldstr. 73 15.000,00 Waldkindergarten 

Gesamtkosten   255.000,00   
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Lfd-Nr. Träger Name Familienzentrum Straße Verbund

Zuschuss 

nach § 21 VI

1 AWO KV Bonn/Rhein-Sieg e.V. (Bonn) Familienzentrum Papatya Koblenzer Str. 81

2 Ev. Lukaskirchengemeinde Familienzentrum Der kleine Lukas Nordstr. 1

3 KJF - Gemeinnützige Ev. Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie mbH Familienzentrum Abenteuerland Stolpstraße X

4 Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie Familienzentrum Am Stadion Am Stadion 2

5 Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie Familienzentrum Helsinkistrasse - Warschauer Strasse/An der Rheindorfer Burg Helsinkistraße 2/Warschauer Str. 68 X X

6 Kath. Kirchengemeinde St. Thomas Morus Familienzentrum Bonn-Nord/Rheinaue Mackestr. 51 X X

7 Kath. Kirchengemeindeverband Bad Godesberg Familienzentrum Burgviertel Kelzenbergstr. 28 a X

8 Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie Familienzentrum Chemnitzer Weg Chemnitzer Weg 11 X

9 KJF - Gemeinnützige Ev. Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie mbH Familienzentrum im Verbund der Ev. Kita Chrituskirche, Pauluskirche u. Thomaskapelle Wurzerstraße 31 X

10 Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie Familienzentrum Gerhart-Hauptmann-Straße Gerhart-Hauptmann-Straße 11 X

11 Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie Familienzentrum Alte Bonner Strasse Alte Bonner Straße 2 X

12 KJF - Gemeinnützige Ev. Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie mbH Familienzentrum im Verbund Söderblomhaus und Waldnest Weißenburgstr. 79 X

13 Ev. Lutherkirchengemeinde Bonn Familienzentrum Luthers Arche Sternenburgstraße 90

14 Maria im Walde gemeinnützige GmbH Familienzentrum Maria im Walde Kaiser-Karl-Ring 10

15 Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie Familienzentrum  Stresemannstrasse Stresemannstraße 26 X

16 Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie Familienzentrum Talstrasse Talstraße 7

17 Kath. Kirchengemeindeverband Bad Godesberg Familienzentrum Rheinviertel Donatusstraße 17 X

18 Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie Familienzentrum Siemensstraße Siemensstraße 41 X

19 KJF - Gemeinnützige Ev. Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie mbH Familienzentrum Sonnenschein Am Bleichgraben 40

20 Kath. Kirchengemeindeverband Bonn-Süd Familienzentrum St. Nikolaus Hausdorffstraße 156

21 Kath. Kirchengemeinde St. Thomas Morus Familienzentrum St. Paulus Paulusplatz 14

22 Kath. Kirchengemeinde St. Petrus Familienzentrum St. Petrus Adolfstraße 28c X

23 Ev. Trinitatiskirchengemeinde Familienzentrum Trinitatis Brahmsstr. 18

24 Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie Familienzentrum Waldenburger Ring 30 Waldenburger Ring 30 X

25 Ev. Johanniskirchengemeinde Bonn-Duisdorf Familienzentrum an der Johanneskirche, Joki Familienhaus Bahnhofstr. 67

26 Jugendcolloquium e.V. Familienzentrum Juco e.V. Am Helpert 36

27 Kath. Kirchengemeindeverband Bad Godesberg Kath. Familienzentrum Bad Godesberg Süd Albertus-Magnus-Str. 37 - 39 X

28 Katholische Kirchengemeindeverband "An Rhein und Sieg" Kath.Familienzentrum St. Paulus Siegburger Str. 73

29 Kath. Kirchengemeinde St. Thomas Morus Katholisches Familienzentrum Sankt Antonius Siemensstraße 257 X

30 Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie Familienzentrum Ellesdorfer Straße Ellesdorfer Straße 43 X

31 Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie Familienzentrum Zoppoter Strasse Zoppoter Straße 2 X

32 KJF - Gemeinnützige Ev. Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie mbH Familienzentrum Wolkenburg Zanderstr. 51 b X

33 Kath. Kirchengemeinde St. Rochus und Augustinus Katholisches Familienzentrum Sankt Rochus Fahrenheitstraße 5 X

34 Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie Familienzentrum Waldenburger Ring 44 Waldenburger Ring 44 a/b X

35 Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie Familienzentrum Ostpreußenstasse Ostpreußenstraße 36 X

36 Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie Familienzentrum Friedrich-Bleek-Straße /Oberaustraße Friedrich-Bleek-Str. 1/Oberaustr. 11 X

37 KJF - Gemeinnützige Ev. Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie mbH FamZ Wunderland Stresemannstr. 28 X

38 Kath. Kirchengemeindeverband Bonn-Zwischen Rhein u. Ennert Kath.  Familienzentrum Bonn-Zwischen Rhein und Ennert Landgrabenweg 10 X

39 KJF - Gemeinnützige Ev. Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie mbH Familinenzentrum KInderwelt Fahrenheitstr. 55 X
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Verein Kindertagesstätte der P. H. 
Adresse:: 53117 Bonn -  Karl-Legien-Straße 146 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

01 - Bonn-Mitte-Nord 
Stat. Bezirk: 

114 - Rheindorfer Vorstadt 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 21 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 21 193.323,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 193.323,06 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 208.323,06 € 

Trägeranteil     4,000 % 8.332,92 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 22 196.630,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 196.630,06 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 211.630,06 € 

Trägeranteil     4,000 % 8.465,20 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Auf dem Huckstein 
Adresse:: 53117 Bonn -  Auf dem Huckstein 8 i 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

01 - Bonn-Mitte-Nord 
Stat. Bezirk: 

114 - Rheindorfer Vorstadt 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 54 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 148.190,50 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 23 121.395,61 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 431.628,15 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 431.628,15 € 

Trägeranteil    21,000 % 90.641,91 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 18 125.448,48 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 12 172.649,16 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 23 117.860,05 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 35.870,45 € 

Summe der Betreuungspauschalen 451.828,14 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 451.828,14 € 

Trägeranteil    21,000 % 94.883,91 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Marienheim Maria im Walde 
Adresse:: 53111 Bonn -  Kaiser-Karl-Ring 10 

Trägerart: sonstiger Träger katholisch 
Planungsraum 

01 - Bonn-Mitte-Nord 
Stat. Bezirk: 

114 - Rheindorfer Vorstadt 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 60 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 71.784,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 11 101.264,46 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 152.047,36 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 30 253.770,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 597.339,47 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 597.339,47 € 

Trägeranteil     9,000 % 53.760,55 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 53.760,55 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 11 98.315,03 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 147.618,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 30 246.378,60 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 579.941,26 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 579.941,26 € 

Trägeranteil     9,000 % 52.194,71 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 51.207,79 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Pikkolino I 
Adresse:: 53117 Bonn -  Graurheindorfer Straße 117 

Trägerart: sonstiger Träger Pikkolino 
Planungsraum 

01 - Bonn-Mitte-Nord 
Stat. Bezirk: 

114 - Rheindorfer Vorstadt 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Miethöhe vorbehaltl. Prüfung 

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 10 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 190.059,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
24.064,80 € 

21.050,43 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 211.109,63 € 

Trägeranteil     9,000 % 18.999,87 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Miethöhe vorbehaltl. Prüfung 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 184.523,50 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
23.709,60 € 

20.739,77 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 205.263,27 € 

Trägeranteil     9,000 % 18.473,69 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Kaiser-Karl-Ring 
Adresse:: 53111 Bonn -  Kaiser-Karl-Ring 40a 

Trägerart: Städt./Betrieb-LVR 
Planungsraum 

01 - Bonn-Mitte-Nord 
Stat. Bezirk: 

114 - Rheindorfer Vorstadt 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 10 Plätze der Gruppenform II c werden als betriebliche Plätze der LVR-Klinik 
und nach dem Betriebsmodell der Stadt Bonn betrieben. Vorbehaltl. Fertigstellung 
Räumlichkeiten 
Anzahl Gruppen: 6 Gesamtzahl Kinder: 100 

 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 20 380.118,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 60 507.540,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.071.775,60 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.071.775,60 € 

Trägeranteil    26,160 % 280.376,50 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 10 Plätze der Gruppenform II c werden als betriebliche Plätze der LVR-Klinik 
und nach dem Betriebsmodell der Stadt Bonn betrieben. 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 24 442.856,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 40 328.504,80 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 771.361,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 771.361,20 € 

Trägeranteil    26,160 % 201.788,09 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertagesstätte Bafin  
Adresse:: 53117 Bonn -  Graurheindorfer Str. 108 

Trägerart: sonstiger Träger (Kita Concept Bafin 
betriebl.) 

Planungsraum 

01 - Bonn-Mitte-Nord 
Stat. Bezirk: 

114 - Rheindorfer Vorstadt 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Miete für die beiden Ü3-Bestandsgruppen; U3 Gruppe vorbehaltlich 
Inbetriebnahme (Anzahl Gruppen wegen Mietberechnung reduziert) 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 55 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 2 22.089,04 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 3 44.457,15 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 95.029,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 5 19.769,15 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 105.561,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 456.086,34 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
41.625,60 € 

35.596,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 491.683,20 € 

Trägeranteil    45,000 % 221.257,44 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Miete für die beiden Ü3-Bestandsgruppen; U3 Gruppe vorbehaltlich 
Inbetriebnahme (Anzahl Gruppen wegen Mietberechnung reduziert) 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 2 21.445,64 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 3 43.162,29 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 92.261,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 5 19.193,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 102.487,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 442.802,43 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
41.011,20 € 

35.071,54 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 477.873,97 € 

Trägeranteil    45,000 % 215.043,29 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Graurheindorfer Str. 
Adresse:: 53117 Bonn -  Graurheindorfer Straße 147 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

01 - Bonn-Mitte-Nord 
Stat. Bezirk: 

114 - Rheindorfer Vorstadt 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 5 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 80 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 15 107.676,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 25 230.146,50 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 19 100.283,33 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 16 135.344,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 5 92.366,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 665.816,66 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 665.816,66 € 

Trägeranteil    21,000 % 139.821,50 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 5 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 13 90.601,68 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 23 205.567,79 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 4 15.354,68 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 21 107.611,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 82.126,20 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 9 161.417,03 € 

Summe der Betreuungspauschalen 662.678,73 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 662.678,73 € 

Trägeranteil    21,000 % 139.162,53 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten Sankt Hedwig 
Adresse:: 53119 Bonn -  Mackestraße 51 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

01 - Bonn-Mitte-Nord 
Stat. Bezirk: 

115 - Ellerviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 40 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 13 93.319,72 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 27 248.558,22 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 341.877,94 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 341.877,94 € 

Trägeranteil    12,000 % 41.025,35 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 24.615,21 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 13 90.601,68 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 27 241.318,71 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 331.920,39 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 331.920,39 € 

Trägeranteil    12,000 % 39.830,45 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 23.898,27 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten Sankt Helena 
Adresse:: 53119 Bonn -  Ellerstr. 44b 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

01 - Bonn-Mitte-Nord 
Stat. Bezirk: 

115 - Ellerviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 36 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 21 193.323,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 6 114.035,52 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 9 76.131,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 383.489,58 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 383.489,58 € 

Trägeranteil    12,000 % 46.018,75 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 21 187.692,33 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 6 110.714,10 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 9 73.913,58 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 372.320,01 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 372.320,01 € 

Trägeranteil    12,000 % 44.678,40 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Ellerstraße 
Adresse:: 53119 Bonn -  Ellerstraße 107 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

01 - Bonn-Mitte-Nord 
Stat. Bezirk: 

115 - Ellerviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale, nur Blockplätze 

Anzahl Gruppen: 5 Gesamtzahl Kinder: 94 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 38 321.442,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 846.043,40 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 846.043,40 € 

Trägeranteil    21,000 % 177.669,11 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 28.774,86 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 38 312.079,56 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 850.176,50 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 850.176,50 € 

Trägeranteil    21,000 % 178.537,06 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

541 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Aegidius 
Adresse:: 53117 Bonn -  Otto-Hahn-Str. 105 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

02 - Bonn-Nord 
Stat. Bezirk: 

133 - Buschdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 65 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 71.784,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 10 92.058,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 5 74.095,25 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 12 228.071,04 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 28 236.852,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 702.861,29 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 702.861,29 € 

Trägeranteil    12,000 % 84.343,35 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 58.698,96 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 10 89.377,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 5 71.937,15 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 12 221.428,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 28 229.953,36 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 682.389,61 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 682.389,61 € 

Trägeranteil    12,000 % 81.886,75 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 57.831,47 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Evangelischer Kindergarten Ev. Kirchengemeinde Hersel 
Adresse:: 53117 Bonn -  Friedlandstr.17 

Trägerart: evangelisch 
Planungsraum 

02 - Bonn-Nord 
Stat. Bezirk: 

133 - Buschdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 50 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 40 211.122,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 84.590,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 295.712,80 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
16.866,39 € 

10.837,65 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 306.550,45 € 

Trägeranteil    12,000 % 36.786,05 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 8.846,66 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 40 204.974,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 82.126,20 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 287.100,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
16.617,13 € 

10.677,47 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 297.777,67 € 

Trägeranteil    12,000 % 35.733,32 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 8.594,02 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Neubaugebiet Am Apfelbaum 
Adresse:: 53117 Bonn -  Im großen Garten 5 

Trägerart: NN Trägerschaft 
Planungsraum 

02 - Bonn-Nord 
Stat. Bezirk: 

133 - Buschdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 72 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 5 74.095,25 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 95.029,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 8 42.224,56 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 118.426,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 657.461,41 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
93.007,20 € 

80.949,72 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 738.411,13 € 

Trägeranteil     9,000 % 66.457,00 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 5 71.937,15 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 92.261,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 8 40.994,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 114.976,68 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 638.312,18 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 638.312,18 € 

Trägeranteil     9,000 % 57.448,10 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Von-den-Driesch-Straße 
Adresse:: 53117 Bonn -  Von-den-Driesch-Str. 59 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

02 - Bonn-Nord 
Stat. Bezirk: 

133 - Buschdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 45 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 275.520,55 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 275.520,55 € 

Trägeranteil    21,000 % 57.859,32 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 267.495,95 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 267.495,95 € 

Trägeranteil    21,000 % 56.174,15 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Bernhard 
Adresse:: 53117 Bonn -  Flensburger Str. 64 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

02 - Bonn-Nord 
Stat. Bezirk: 

134 - Auerberg 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 42 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 9 64.605,96 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 12 101.508,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 368.704,41 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 368.704,41 € 

Trägeranteil    12,000 % 44.244,53 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 12 98.551,44 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 346.999,64 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 346.999,64 € 

Trägeranteil    12,000 % 41.639,96 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Verbund Auerberg 
Warschauerstr 
Adresse:: 53117 Bonn -  Helsinkistr. 2 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

02 - Bonn-Nord 

Stat. Bezirk: 

134 - Auerberg 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Gruppenanzahl '2', wegen automatisierter Mietberechnung.Mietzahlung für 
zusätzliche Wohnungen - Verbund Auerberg mit Warschauer Str. 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 105 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 15 285.088,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 46 242.791,22 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 40 338.360,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 4 73.892,98 € 

Summe der Betreuungspauschalen 940.133,00 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
19.380,00 € 

13.351,26 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 953.484,26 € 

Trägeranteil    21,000 % 200.231,69 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Gruppenanzahl '2', wegen automatisierter Mietberechnung.Mietzahlung für 
zusätzliche Wohnungen - Verbund Auerberg mit Warschauer Str. / 1 FInkpauschale 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 15 276.785,25 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 43 220.347,05 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 39 320.292,18 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 7 125.546,58 € 

Summe der Betreuungspauschalen 942.971,06 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
19.380,00 € 

13.440,34 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 956.411,40 € 

Trägeranteil    21,000 % 200.846,39 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung An der Rheindorfer Burg 
Adresse:: 53117 Bonn -  An der Rheindorfer Burg 2 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

02 - Bonn-Nord 
Stat. Bezirk: 

134 - Auerberg 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 7 FInkpauschale 

Anzahl Gruppen: 6 Gesamtzahl Kinder: 123 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 368.234,40 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 46 242.791,22 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 30 253.770,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 7 129.312,72 € 

Summe der Betreuungspauschalen 994.108,34 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 994.108,34 € 

Trägeranteil    21,000 % 208.762,75 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 38 339.633,74 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 61 312.585,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 30 246.378,60 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 53.805,68 € 

Summe der Betreuungspauschalen 952.403,37 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   1,00 € 

anerkannte Betriebskosten 952.404,37 € 

Trägeranteil    21,000 % 200.004,92 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Friedrich-Wöhler-Str. 
Adresse:: 53117 Bonn -  Friedrich-Wöhler-Str. 19 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

02 - Bonn-Nord 
Stat. Bezirk: 

134 - Auerberg 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

Anzahl Gruppen: 6 Gesamtzahl Kinder: 102 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 71.784,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 30 276.175,80 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 148.190,50 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 28 236.852,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.010.150,06 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
137.884,80 € 

119.798,58 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.129.948,64 € 

Trägeranteil    21,000 % 237.289,21 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 30 268.131,90 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 143.874,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 66.616,55 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 30 246.378,60 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 979.218,45 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
135.849,60 € 

118.030,62 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.097.249,07 € 

Trägeranteil    21,000 % 230.422,30 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Verbund Auerberg Hersinkistr 
Adresse:: 53117 Bonn -  Warschauer Straße 68 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

02 - Bonn-Nord 
Stat. Bezirk: 

134 - Auerberg 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 4 FInkpauschalen, Verbund Auerberg mit Helsinkistr.2 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 67 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 18 129.211,92 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 29.638,10 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 152.047,36 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 13 109.967,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 6 110.839,47 € 

Summe der Betreuungspauschalen 715.821,05 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 715.821,05 € 

Trägeranteil    21,000 % 150.322,42 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen. Verbund Auerberg mit Helsinkistr.2 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 28.774,86 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 147.618,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 114.976,68 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 53.805,68 € 

Summe der Betreuungspauschalen 663.317,82 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 663.317,82 € 

Trägeranteil    21,000 % 139.296,74 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Margareta 
Adresse:: 53117 Bonn -  Karl-Hoch-Str. 11 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

02 - Bonn-Nord 
Stat. Bezirk: 

135 - Grau-Rheindorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 43 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 1 5.278,07 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 2 16.918,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 349.882,07 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 349.882,07 € 

Trägeranteil    12,000 % 41.985,85 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 2 10.248,70 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 2 16.425,24 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 344.815,74 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 344.815,74 € 

Trägeranteil    12,000 % 41.377,89 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Estermannstr. 
Adresse:: 53117 Bonn -  Estermannstr. 204 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

02 - Bonn-Nord 
Stat. Bezirk: 

135 - Grau-Rheindorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 60 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 40 338.360,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 481.928,80 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 481.928,80 € 

Trägeranteil    21,000 % 101.205,05 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 18 125.448,48 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 40 328.504,80 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 471.888,51 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 471.888,51 € 

Trägeranteil    21,000 % 99.096,59 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Paulus 
Adresse:: 53119 Bonn -  Paulusplatz 14 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

03 - Tannenbusch 
Stat. Bezirk: 

131 - Alt-Tannenbusch 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 55 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 71.784,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 10 92.058,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 133.041,44 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 28 236.852,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 533.736,44 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 533.736,44 € 

Trägeranteil    12,000 % 64.048,37 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 10 89.377,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 129.166,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 28 229.953,36 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 518.190,71 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 518.190,71 € 

Trägeranteil    12,000 % 62.182,89 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Evangelischer Kindergarten Ev. Apostel-Kirchengemeinde 
Adresse:: 53119 Bonn -  Görlitzer Str. 11 

Trägerart: evangelisch 
Planungsraum 

03 - Tannenbusch 
Stat. Bezirk: 

131 - Alt-Tannenbusch 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 45 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 23 121.395,61 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 22 186.098,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 307.493,61 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 307.493,61 € 

Trägeranteil    12,000 % 36.899,23 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 10.516,28 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 23 117.860,05 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 22 180.677,64 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 298.537,69 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 298.537,69 € 

Trägeranteil    12,000 % 35.824,52 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 10.209,99 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Waldorfkindergarten Bonn 
Adresse:: 53119 Bonn -  Stettiner Str. 21 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

03 - Tannenbusch 
Stat. Bezirk: 

131 - Alt-Tannenbusch 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 44 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 11 78.962,84 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 316.757,75 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
45.984,00 € 

39.955,26 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 356.713,01 € 

Trägeranteil     4,000 % 14.268,52 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 66.616,55 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 300.562,55 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
45.984,00 € 

40.044,34 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 340.606,89 € 

Trägeranteil     4,000 % 13.624,28 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Abenteuerland KJF 
Adresse:: 53119 Bonn -  Stolpstraße 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
Planungsraum 

03 - Tannenbusch 
Stat. Bezirk: 

131 - Alt-Tannenbusch 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 5 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 5 Gesamtzahl Kinder: 87 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 30 215.353,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 42 386.646,12 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 29.638,10 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 152.047,36 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 5 92.366,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 876.051,01 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
120.324,00 € 

105.252,15 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 981.303,16 € 

Trägeranteil     9,000 % 88.317,28 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 5 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 30 209.080,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 43 384.322,39 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 3 43.162,29 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 9 166.071,15 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 5 89.676,13 € 

Summe der Betreuungspauschalen 892.312,76 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
118.548,00 € 

103.698,85 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 996.011,61 € 

Trägeranteil     9,000 % 89.641,04 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Schlesienstraße 
Adresse:: 53119 Bonn -  Schlesienstr. 21-23 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

03 - Tannenbusch 
Stat. Bezirk: 

131 - Alt-Tannenbusch 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 25 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 131.951,75 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 146.951,75 € 

Trägeranteil    21,000 % 30.859,87 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 128.108,75 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 143.108,75 € 

Trägeranteil    21,000 % 30.052,84 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Chemnitzer Weg 
Adresse:: 53119 Bonn -  Chemnitzer Weg 11 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

03 - Tannenbusch 
Stat. Bezirk: 

132 - Neu-Tannenbusch 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 7 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 74 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 54 497.116,44 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 13 109.967,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 7 129.312,72 € 

Summe der Betreuungspauschalen 736.396,16 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 736.396,16 € 

Trägeranteil    21,000 % 154.643,19 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 60 536.263,80 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 16 131.401,92 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 4 71.740,90 € 

Summe der Betreuungspauschalen 739.406,62 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 739.406,62 € 

Trägeranteil    21,000 % 155.275,39 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Waldenburger Ring 30 
Adresse:: 53119 Bonn -  Waldenburger Ring 30 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

03 - Tannenbusch 
Stat. Bezirk: 

132 - Neu-Tannenbusch 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 8 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 6 Gesamtzahl Kinder: 104 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 71.784,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 60 552.351,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 26 219.934,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 8 147.785,96 € 

Summe der Betreuungspauschalen 991.855,96 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 991.855,96 € 

Trägeranteil    21,000 % 208.289,75 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 3 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 60 536.263,80 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 41 336.717,42 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 6 107.611,35 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.050.286,17 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.050.286,17 € 

Trägeranteil    21,000 % 220.560,10 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Schweidnitzer Weg 
Adresse:: 53119 Bonn -  Schweidnitzer Weg 3-5 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

03 - Tannenbusch 
Stat. Bezirk: 

132 - Neu-Tannenbusch 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 32 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 21 193.323,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 11 209.065,12 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 402.388,18 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
30.631,92 € 

24.603,18 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 426.991,36 € 

Trägeranteil    21,000 % 89.668,19 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 22 196.630,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 12 221.428,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 418.058,26 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
30.631,92 € 

24.692,26 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 442.750,52 € 

Trägeranteil    21,000 % 92.977,61 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Waldenburger Ring 44 
Adresse:: 53119 Bonn -  Waldenburger Ring 44 a/b 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

03 - Tannenbusch 
Stat. Bezirk: 

132 - Neu-Tannenbusch 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 17 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 10 Gesamtzahl Kinder: 166 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 368.234,40 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 148.190,50 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 56 473.704,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 17 314.045,17 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.706.416,98 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
227.644,20 € 

197.500,50 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

7.598,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.911.515,48 € 

Trägeranteil    21,000 % 401.418,25 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Ein Förderkinder unter drei Jahre. Änderungen zum Vorjahr wegen 
Zusammenführung Waldenburger Ring a und b und Aufnahme einer heilpädagogischen 
Gruppe; 23 FInkpauschalen 
    

 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 6 41.816,16 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 56 500.512,88 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 11 158.261,73 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 9 166.071,15 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 11 56.367,85 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 56 459.906,72 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 24 430.445,40 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.813.381,89 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
247.938,48 € 

218.240,18 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   1,00 € 

anerkannte Betriebskosten 2.031.623,07 € 

Trägeranteil    21,000 % 426.640,84 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Zoppoter Straße 
Adresse:: 53119 Bonn -  Zoppoter Str. 2 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

03 - Tannenbusch 
Stat. Bezirk: 

132 - Neu-Tannenbusch 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 3 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 5 Gesamtzahl Kinder: 101 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 59 543.145,74 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 118.426,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 55.419,74 € 

Summe der Betreuungspauschalen 848.943,23 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 848.943,23 € 

Trägeranteil    21,000 % 178.278,08 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen - mindestens 12 der 35 Std-Plätze sind als Blockplätze 
anzubieten 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 60 536.263,80 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 16 131.401,92 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 35.870,45 € 

Summe der Betreuungspauschalen 831.644,92 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 831.644,92 € 

Trägeranteil    21,000 % 174.645,43 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Ostpreußenstraße 
Adresse:: 53119 Bonn -  Ostpreußenstraße 36 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

03 - Tannenbusch 
Stat. Bezirk: 

132 - Neu-Tannenbusch 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 3 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 72 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 29.638,10 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 152.047,36 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 118.426,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 55.419,74 € 

Summe der Betreuungspauschalen 671.600,15 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 671.600,15 € 

Trägeranteil    21,000 % 141.036,03 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 4 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 28.774,86 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 147.618,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 11 90.338,82 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 6 107.611,35 € 

Summe der Betreuungspauschalen 681.207,18 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 681.207,18 € 

Trägeranteil    21,000 % 143.053,51 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

563 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Rasselbande e. V. 
Adresse:: 53115 Bonn -  Endenicher Straße 10a 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

04 - Bonn-West 
Stat. Bezirk: 

116 - Bonn-Güterbahnhof 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 22 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 22 186.098,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 186.098,00 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
12.782,76 € 

9.768,39 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 210.866,39 € 

Trägeranteil     4,000 % 8.434,66 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 22 180.677,64 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 180.677,64 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
12.749,24 € 

9.779,41 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 205.457,05 € 

Trägeranteil     4,000 % 8.218,28 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

564 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Siemensstraße 
Adresse:: 53121 Bonn -  Siemensstr. 41 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

04 - Bonn-West 
Stat. Bezirk: 

120 - Neu-Endenich 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschale 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 81 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 71.784,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 28 257.764,08 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 28 236.852,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 36.946,49 € 

Summe der Betreuungspauschalen 671.961,88 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 671.961,88 € 

Trägeranteil    21,000 % 141.111,99 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 29 259.194,17 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 66.616,55 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 26 213.528,12 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 53.805,68 € 

Summe der Betreuungspauschalen 662.838,12 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 662.838,12 € 

Trägeranteil    21,000 % 139.196,00 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung KJF Kita Sonnenschein 
Adresse:: 53121 Bonn -  Am Bleichgraben 40 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
Planungsraum 

04 - Bonn-West 
Stat. Bezirk: 

120 - Neu-Endenich 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 55 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 19 100.283,33 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 26 219.934,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 510.276,53 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
65.690,40 € 

56.647,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 566.923,82 € 

Trägeranteil     9,000 % 51.023,14 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 11 202.975,85 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 21 107.611,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 26 213.528,12 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 524.115,32 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
64.720,80 € 

55.811,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 579.926,63 € 

Trägeranteil     9,000 % 52.193,40 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertagesstätte Auf dem Hügel 
Adresse:: 53121 Bonn -  Auf dem Hügel 

Trägerart: Studentenwerk Uni-Campus 
Planungsraum 

04 - Bonn-West 
Stat. Bezirk: 

120 - Neu-Endenich 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Die Universität Bonn bietet 5 Plätze der Gruppenform IIc u. einen in IIIc als 
betriebliche Plätze nach dem Betriebsmodell der Stadt Bonn für ihre Mitarbeitenden an. 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 50 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 543.356,40 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
68.942,40 € 

59.899,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 603.255,69 € 

Trägeranteil    15,598 % 94.095,82 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Die Universität Bonn bietet 5 Plätze der Gruppenform IIc u. einen in IIIc als 
betriebliche Plätze nach dem Betriebsmodell der Stadt Bonn für ihre Mitarbeitenden an. 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 527.530,50 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
67.924,80 € 

59.015,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 586.545,81 € 

Trägeranteil    15,598 % 91.489,42 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Evangelischer Kindergarten Evangelische Trinitatis-
Kirchengemeinde 
Adresse:: 53121 Bonn -  Brahmsstr. 18 

Trägerart: evangelisch 
Planungsraum 

04 - Bonn-West 

Stat. Bezirk: 

121 - Alt-Endenich 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 63 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 39 359.028,54 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 84.590,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 530.706,70 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 530.706,70 € 

Trägeranteil    12,000 % 63.684,80 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 39 348.571,47 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 66.616,55 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 82.126,20 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 515.249,45 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 515.249,45 € 

Trägeranteil    12,000 % 61.829,93 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholische Kindertagesstätte St. Maria Magdalena und Christi 
Auferstehung 
Adresse:: 53121 Bonn -  Wiesenweg 6 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

04 - Bonn-West 

Stat. Bezirk: 

121 - Alt-Endenich 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 79 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 133.041,44 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 105.561,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 32 270.688,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 693.408,04 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 693.408,04 € 

Trägeranteil    12,000 % 83.208,96 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 12.481,34 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 129.166,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 102.487,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 32 262.803,84 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 673.211,89 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 673.211,89 € 

Trägeranteil    12,000 % 80.785,43 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 12.117,81 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Erich-Hoffman-Str. 
Adresse:: 53121 Bonn -  Erich-Hoffmann-Str. 3 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

04 - Bonn-West 
Stat. Bezirk: 

121 - Alt-Endenich 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 2 Pauschalen vorbehalt. Genehmigung LVR 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 46 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 23 165.104,12 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 23 211.734,78 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 376.838,90 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 376.838,90 € 

Trägeranteil    21,000 % 79.136,17 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 2 Pauschalen vorbehalt. Genehmigung LVR 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 23 160.295,28 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 23 205.567,79 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 365.863,07 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 365.863,07 € 

Trägeranteil    21,000 % 76.831,24 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Hainstraße 
Adresse:: 53121 Bonn -  Hainstraße 69 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

04 - Bonn-West 
Stat. Bezirk: 

121 - Alt-Endenich 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 52 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 3 44.457,15 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 133.041,44 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 10 52.780,70 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 12 101.508,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 515.904,49 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 515.904,49 € 

Trägeranteil    21,000 % 108.339,94 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 22 196.630,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 3 43.162,29 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 10 51.243,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 114.976,68 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 590.536,03 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 590.536,03 € 

Trägeranteil    21,000 % 124.012,57 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Lenaustraße 
Adresse:: 53121 Bonn -  Lenaustr. 4 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

04 - Bonn-West 
Stat. Bezirk: 

136 - Dransdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 71 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 22 202.528,92 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 27 142.507,89 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 22 186.098,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 531.134,81 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 531.134,81 € 

Trägeranteil    21,000 % 111.538,31 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 40 204.974,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 547.981,00 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 547.981,00 € 

Trägeranteil    21,000 % 115.076,01 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Antonius 
Adresse:: 53121 Bonn -  Siemensstr. 257 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

04 - Bonn-West 
Stat. Bezirk: 

136 - Dransdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 5  FInkpauschalen IIIc 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 41 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 18 95.005,26 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 18 152.262,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 5 92.366,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 339.633,49 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 339.633,49 € 

Trägeranteil    12,000 % 40.756,02 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 5  FInkpauschalen IIIc 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 18 92.238,30 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 18 147.827,16 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 5 89.676,13 € 

Summe der Betreuungspauschalen 329.741,59 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 329.741,59 € 

Trägeranteil    12,000 % 39.568,99 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

573 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Gerhart-Hauptmann-Straße 
Adresse:: 53121 Bonn -  Gerhart-Hauptmann-Str. 11 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

04 - Bonn-West 
Stat. Bezirk: 

136 - Dransdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 4 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 6 Gesamtzahl Kinder: 97 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 20 380.118,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 53 448.327,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 4 73.892,98 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.086.455,58 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.086.455,58 € 

Trägeranteil    21,000 % 228.155,67 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 20 369.047,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 56 459.906,72 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 35.870,45 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.043.578,77 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.043.578,77 € 

Trägeranteil    21,000 % 219.151,54 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Mörikestraße 
Adresse:: 53121 Bonn -  Mörikestr. 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

04 - Bonn-West 
Stat. Bezirk: 

136 - Dransdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 70 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 11 163.009,55 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 11 209.065,12 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 26 137.229,82 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 36.946,49 € 

Summe der Betreuungspauschalen 715.430,98 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 715.430,98 € 

Trägeranteil    21,000 % 150.240,51 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 11 158.261,73 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 11 202.975,85 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 26 133.233,10 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 22 180.677,64 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 675.148,32 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 675.148,32 € 

Trägeranteil    21,000 % 141.781,15 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Remigius 
Adresse:: 53111 Bonn -  Heinrich-Sauer-Str. 7 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

05 - Bonn-Mitte 
Stat. Bezirk: 

112 - Wichelshof 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale. Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 84 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 23 121.395,61 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 636.734,86 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 636.734,86 € 

Trägeranteil    12,000 % 76.408,18 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 76.408,18 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 23 117.860,05 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 618.189,48 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 618.189,48 € 

Trägeranteil    12,000 % 74.182,74 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 73.260,35 € 

576 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten Sankt Joseph 
Adresse:: 53111 Bonn -  Badener Straße 2 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

05 - Bonn-Mitte 
Stat. Bezirk: 

112 - Wichelshof 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 43 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 12 63.336,84 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 11 93.049,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 340.503,04 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 340.503,04 € 

Trägeranteil    12,000 % 40.860,36 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 12 61.492,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 82.126,20 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 340.308,23 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 340.308,23 € 

Trägeranteil    12,000 % 40.836,99 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Evangelischer Kindergarten Ev. Lukas-Kirchengemeinde 
Adresse:: 53111 Bonn -  Nordstraße 1 

Trägerart: evangelisch 
Planungsraum 

05 - Bonn-Mitte 
Stat. Bezirk: 

112 - Wichelshof 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 63 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 148.190,50 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 11 58.058,77 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 32 270.688,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 666.996,47 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 666.996,47 € 

Trägeranteil    12,000 % 80.039,58 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 17.008,41 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 143.874,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 11 56.367,85 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 32 262.803,84 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 647.569,49 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 647.569,49 € 

Trägeranteil    12,000 % 77.708,34 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 16.513,02 € 

578 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten Sankt Marien 
Adresse:: 53111 Bonn -  Adolfstraße 28 c 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

05 - Bonn-Mitte 
Stat. Bezirk: 

113 - Vor dem Sterntor 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 1 U3-Förderkind 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 60 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 59 543.145,74 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 561.618,99 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   1,00 € 

anerkannte Betriebskosten 561.619,99 € 

Trägeranteil    12,000 % 67.394,40 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 60 536.263,80 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 536.263,80 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 536.263,80 € 

Trägeranteil    12,000 % 64.351,66 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

579 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Berliner Platz 
Adresse:: 53111 Bonn -  Berliner Platz 2 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

05 - Bonn-Mitte 
Stat. Bezirk: 

113 - Vor dem Sterntor 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale U3 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 31 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 9 171.053,28 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 21 177.639,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 367.165,53 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

2.532,00 € 

anerkannte Betriebskosten 369.697,53 € 

Trägeranteil    21,000 % 77.636,48 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 11 202.975,85 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 21 172.465,02 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 375.440,87 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 375.440,87 € 

Trägeranteil    21,000 % 78.842,58 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

580 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Elterninitiative 'Die kleinen Strolche' 
Adresse:: 53111 Bonn -  Breitestr. 58 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

05 - Bonn-Mitte 
Stat. Bezirk: 

113 - Vor dem Sterntor 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Miethöhe vorbehaltl. Prüfung 

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 15 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 133.041,44 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 8 67.672,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 200.713,44 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
24.780,00 € 

21.765,63 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 237.479,07 € 

Trägeranteil     4,000 % 9.499,16 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Miethöhe vorbehaltl. Prüfung 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 129.166,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 8 65.700,96 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 194.867,41 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
24.780,00 € 

21.810,17 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 231.677,58 € 

Trägeranteil     4,000 % 9.267,10 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

581 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Dorotheenstraße 
Adresse:: 53111 Bonn -  Dorotheenstr. 68 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

05 - Bonn-Mitte 
Stat. Bezirk: 

113 - Vor dem Sterntor 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 63 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 36 304.524,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 36.946,49 € 

Summe der Betreuungspauschalen 473.422,24 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 473.422,24 € 

Trägeranteil    21,000 % 99.418,67 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 36 295.654,32 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 35.870,45 € 

Summe der Betreuungspauschalen 459.633,52 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 459.633,52 € 

Trägeranteil    21,000 % 96.523,04 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

582 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Evangelischer Kindergarten Ev. Kreuzkirchengemeinde 
Adresse:: 53115 Bonn -  Wittelsbacher Ring 22 

Trägerart: evangelisch 
Planungsraum 

06 - Bonn-Mitte-Süd 
Stat. Bezirk: 

117 - Baumschulviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Mietzuschuss vorbehaltlich Interimsunterbringung, Sonderzuschuss vorbehaltl. 
Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 64 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 51 431.409,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 500.023,91 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
62.438,40 € 

53.395,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 553.419,20 € 

Trägeranteil    12,000 % 66.410,30 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 4.250,20 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Mietzuschuss vorbehaltlich Interimsunterbringung, 
Sonderzuschussberechnung beruht auf Angaben ohne Miete 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 66.616,55 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 51 418.843,62 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 485.460,17 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
61.516,80 € 

52.607,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 538.067,48 € 

Trägeranteil    12,000 % 64.568,10 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 4.126,41 € 

583 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten Erlöserbund 
Adresse:: 53115 Bonn -  Meckenheimer Allee 97 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

06 - Bonn-Mitte-Süd 
Stat. Bezirk: 

117 - Baumschulviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 20 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 169.180,00 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
30.360,00 € 

27.345,63 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 211.525,63 € 

Trägeranteil    12,000 % 25.383,08 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 164.252,40 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
30.360,00 € 

27.390,17 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 206.642,57 € 

Trägeranteil    12,000 % 24.797,11 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

584 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Waldorfkindergarten Am Schloss e. V. 
Adresse:: 53115 Bonn -  Poppelsdorfer Allee 78 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

06 - Bonn-Mitte-Süd 
Stat. Bezirk: 

117 - Baumschulviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 27 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 27 142.507,89 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 142.507,89 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
19.633,56 € 

16.619,19 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 174.127,08 € 

Trägeranteil     4,000 % 6.965,08 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 27 138.357,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 138.357,45 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
19.633,56 € 

16.663,73 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 170.021,18 € 

Trägeranteil     4,000 % 6.800,85 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholische Kindertagesstätte Sankt Elisabeth 
Adresse:: 53113 Bonn -  Bernard-Custodis-Straße 1 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

06 - Bonn-Mitte-Süd 
Stat. Bezirk: 

118 - Bonner Talviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 52 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 22 186.098,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 560.274,40 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 560.274,40 € 

Trägeranteil    12,000 % 67.232,93 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 22 180.677,64 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 543.955,74 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 543.955,74 € 

Trägeranteil    12,000 % 65.274,69 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Loestraße 
Adresse:: 53113 Bonn -  Loestr. 19 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

06 - Bonn-Mitte-Süd 
Stat. Bezirk: 

118 - Bonner Talviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 45 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 301.131,75 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 301.131,75 € 

Trägeranteil    21,000 % 63.237,67 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 24 122.984,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 305.172,03 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 305.172,03 € 

Trägeranteil    21,000 % 64.086,13 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Villa W.i.E. 
Adresse:: 53113 Bonn -  Heinrich-von-Kleist-Straße 9 

Trägerart: sonstiger Träger AWO 
Planungsraum 

06 - Bonn-Mitte-Süd 
Stat. Bezirk: 

118 - Bonner Talviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 50 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 105.561,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 30 253.770,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 359.331,40 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
41.990,40 € 

35.961,66 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 395.293,06 € 

Trägeranteil     9,000 % 35.576,38 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 33.735,86 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Miethöhe vorbehaltl. Prüfung 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 102.487,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 30 246.378,60 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 348.865,60 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
41.990,40 € 

36.050,74 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 384.916,34 € 

Trägeranteil     9,000 % 34.642,47 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 33.735,86 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertagesstätte An der Elisabethkirche 
Adresse:: 53113 Bonn -  An der Elisabethkirche 

Trägerart: sonstiger Träger Lebenshilfe e.V. 
Planungsraum 

06 - Bonn-Mitte-Süd 
Stat. Bezirk: 

118 - Bonner Talviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 6 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 5 Gesamtzahl Kinder: 79 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 12 86.141,28 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 31 285.381,66 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 148.190,50 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 84.590,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 6 110.839,47 € 

Summe der Betreuungspauschalen 905.202,11 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
117.072,00 € 

102.000,15 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.007.202,26 € 

Trägeranteil     9,000 % 90.648,20 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: FInkpauschalen für 6 integrative Plätze 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 12 83.632,32 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 31 277.069,63 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 143.874,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 11 90.338,82 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 6 107.611,35 € 

Summe der Betreuungspauschalen 887.049,92 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
115.344,00 € 

100.494,85 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 987.544,77 € 

Trägeranteil     9,000 % 88.879,03 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Elterninitiative Südstadtpänz e. V. 
Adresse:: 53113 Bonn -  Heinrich-von-Kleist-Straße 40 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

06 - Bonn-Mitte-Süd 
Stat. Bezirk: 

118 - Bonner Talviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Standortveränderung wg. Bebauung des Areals möglich; Miethöhe 
vorbehaltlich Prüfung 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 41 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 371.770,45 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
44.877,60 € 

38.848,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 410.619,31 € 

Trägeranteil     4,000 % 16.424,77 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Standortveränderung wg. Bebauung des Areals möglich; Miethöhe 
vorbehaltlich Prüfung 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 360.942,23 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
44.215,20 € 

38.275,54 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 399.217,77 € 

Trägeranteil     4,000 % 15.968,71 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Pikkolino III  
Adresse:: 53115 Bonn -  Königstraße 53 

Trägerart: sonstiger Träger Pikkolino 
Planungsraum 

06 - Bonn-Mitte-Süd 
Stat. Bezirk: 

118 - Bonner Talviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Mietehöhe vorbehaltl. Prüfung 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 30 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 359.239,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
44.877,60 € 

38.848,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 398.088,06 € 

Trägeranteil     9,000 % 35.827,93 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Mietehöhe vorbehaltl. Prüfung 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 348.775,90 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
44.215,20 € 

38.275,54 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 387.051,44 € 

Trägeranteil     9,000 % 34.834,63 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Rotznasen e.V. 
Adresse:: 53113 Bonn -  Nassestr. 9 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

06 - Bonn-Mitte-Süd 
Stat. Bezirk: 

119 - Vor dem Koblenzer Tor 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Miethöhe vorbehaltl. Prüfung 

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 16 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 133.041,44 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 9 76.131,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 209.172,44 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
16.591,44 € 

13.577,07 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 237.749,51 € 

Trägeranteil     4,000 % 9.509,98 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Miethöhe vorbehaltl. Prüfung 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 6 110.714,10 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 8 65.700,96 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 194.350,29 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
16.591,44 € 

13.621,61 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

17.517,00 € 

anerkannte Betriebskosten 225.488,89 € 

Trägeranteil     4,000 % 9.019,56 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Lilliput e. V. 
Adresse:: 53113 Bonn -  Kaiserstraße 79 - 83 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

06 - Bonn-Mitte-Süd 
Stat. Bezirk: 

119 - Vor dem Koblenzer Tor 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 40 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 20 380.118,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 549.298,40 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
68.942,40 € 

59.899,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 609.197,69 € 

Trägeranteil     4,000 % 24.367,91 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 20 369.047,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 21 172.465,02 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 541.512,02 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
67.924,80 € 

59.015,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 600.527,33 € 

Trägeranteil     4,000 % 24.021,09 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Junge Wilde e. V. 
Adresse:: 53113 Bonn -  Lennéstraße 36 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

06 - Bonn-Mitte-Süd 
Stat. Bezirk: 

119 - Vor dem Koblenzer Tor 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 56 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 21 193.323,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 133.041,44 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 28 236.852,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 563.216,50 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
47.737,68 € 

38.694,57 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 601.911,07 € 

Trägeranteil     4,000 % 24.076,44 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Miethöhe vorbehaltl. Prüfung 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 129.166,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 29 238.165,98 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 546.087,03 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
47.548,79 € 

38.639,30 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 584.726,33 € 

Trägeranteil     4,000 % 23.389,05 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Kinderladen Kleine Kaiser e. V. 
Adresse:: 53113 Bonn -  Kaiserstraße 14 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

06 - Bonn-Mitte-Süd 
Stat. Bezirk: 

119 - Vor dem Koblenzer Tor 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Eine Aufstockung der GF III c um drei Plätze erfolgt unter Vorbehalt der 
Zustimmung des LJA. 

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 25 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 25 211.475,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 211.475,00 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
20.797,60 € 

17.783,23 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 244.258,23 € 

Trägeranteil     4,000 % 9.770,33 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Eine Aufstockung der GF III c um drei Plätze erfolgt unter Vorbehalt der 
Zustimmung des LJA. 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 25 205.315,50 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 205.315,50 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
20.490,25 € 

17.520,42 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 237.835,92 € 

Trägeranteil     4,000 % 9.513,44 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Adenauerallee Studentenwerk 
Adresse:: 53113 Bonn -  Adenauerallee 

Trägerart: Studentenwerk 
Planungsraum 

06 - Bonn-Mitte-Süd 
Stat. Bezirk: 

119 - Vor dem Koblenzer Tor 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 31 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 11 209.065,12 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 378.245,12 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 378.245,12 € 

Trägeranteil     9,000 % 34.042,06 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 11 202.975,85 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 367.228,25 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 367.228,25 € 

Trägeranteil     9,000 % 33.050,54 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Pikkolino II 
Adresse:: 53113 Bonn -  Niebuhrstraße 51-53 

Trägerart: sonstiger Träger Pikkolino 
Planungsraum 

06 - Bonn-Mitte-Süd 
Stat. Bezirk: 

119 - Vor dem Koblenzer Tor 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Miethöhe vorbehaltl. Prüfung 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 45 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 71.784,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 12 110.470,32 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 4 59.276,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 19 361.112,48 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 602.643,40 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
72.194,40 € 

63.151,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 665.794,69 € 

Trägeranteil     9,000 % 59.921,52 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Miethöhe vorbehaltl. Prüfung 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 12 107.252,76 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 4 57.549,72 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 19 350.594,65 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 585.090,73 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
71.128,80 € 

62.219,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 647.310,04 € 

Trägeranteil     9,000 % 58.257,90 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Sebastian 
Adresse:: 53115 Bonn -  Rehfuesstr. 18 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

07 - Bonn-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

122 - Poppelsdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Überbelegung vorbehaltl. Genehmigung LVR 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 45 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 7 50.249,08 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 35 322.205,10 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 3 25.377,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 397.831,18 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 397.831,18 € 

Trägeranteil    12,000 % 47.739,74 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 7 48.785,52 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 35 312.820,55 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 1 8.212,62 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 387.753,92 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 387.753,92 € 

Trägeranteil    12,000 % 46.530,47 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Evangelischer Kindergarten Ev. Luther-Kirchengemeinde 
Adresse:: 53115 Bonn -  Sternenburgstr. 90 

Trägerart: evangelisch 
Planungsraum 

07 - Bonn-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

122 - Poppelsdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 55 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 5 26.390,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 39 329.901,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 564.823,80 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 564.823,80 € 

Trägeranteil    12,000 % 67.778,86 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 5 25.621,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 40 328.504,80 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 538.650,05 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 538.650,05 € 

Trägeranteil    12,000 % 64.638,01 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Eduard-Otto-Straße 
Adresse:: 53129 Bonn -  Eduard-Otto-Str. 9 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

07 - Bonn-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

123 - Kessenich 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 30 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 359.239,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 359.239,20 € 

Trägeranteil    21,000 % 75.440,23 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 348.775,90 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 348.775,90 € 

Trägeranteil    21,000 % 73.242,94 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

600 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Markusplatz 
Adresse:: 53129 Bonn -  Markusplatz 1 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

07 - Bonn-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

123 - Kessenich 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 53 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 29.638,10 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 152.047,36 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 15 79.171,05 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 28 236.852,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 497.708,51 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 497.708,51 € 

Trägeranteil    21,000 % 104.518,79 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 28.774,86 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 9 166.071,15 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 16 81.989,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 28 229.953,36 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 506.788,97 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 506.788,97 € 

Trägeranteil    21,000 % 106.425,68 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Kindertreff Rübezahl 
Adresse:: 53129 Bonn -  Burbacher Str. 100 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

07 - Bonn-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

123 - Kessenich 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 17 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 152.047,36 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 9 76.131,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 228.178,36 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
19.862,78 € 

16.848,41 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 260.026,77 € 

Trägeranteil     4,000 % 10.401,07 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 147.618,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 9 73.913,58 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 221.532,38 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
20.216,52 € 

17.246,69 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 253.779,07 € 

Trägeranteil     4,000 % 10.151,16 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Elterninitiative Flohkiste e. V. 
Adresse:: 53129 Bonn -  Karl-Barth-Str. 34 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

07 - Bonn-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

123 - Kessenich 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 40 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 368.234,40 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 368.234,40 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
48.129,60 € 

42.100,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 410.335,26 € 

Trägeranteil     4,000 % 16.413,41 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 357.509,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 357.509,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
47.419,20 € 

41.479,54 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 398.988,74 € 

Trägeranteil     4,000 % 15.959,55 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Gierenweg/Moselweg Südstadt Pänz e.V. 
Adresse:: 53129 Bonn -  Gierenweg 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

07 - Bonn-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

123 - Kessenich 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 72 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 5 74.095,25 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 95.029,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 8 42.224,56 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 118.426,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 657.461,41 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
93.007,20 € 

80.949,72 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 738.411,13 € 

Trägeranteil     4,000 % 29.536,45 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 5 71.937,15 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 92.261,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 8 40.994,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 114.976,68 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 638.312,18 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 638.312,18 € 

Trägeranteil     9,000 % 57.448,10 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Nikolaus 
Adresse:: 53129 Bonn -  Hausdorffstr. 156 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

07 - Bonn-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

123 - Kessenich 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 5 Gesamtzahl Kinder: 80 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 20 380.118,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 40 338.360,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 902.595,60 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 902.595,60 € 

Trägeranteil    12,000 % 108.311,47 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 50.689,60 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 20 369.047,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 39 320.292,18 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 886.029,01 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 886.029,01 € 

Trägeranteil    12,000 % 106.323,48 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 49.213,21 € 

605 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Elterninitiative Wolke 7 e. V. 
Adresse:: 53129 Bonn -  Loeschckestraße 55 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

07 - Bonn-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

123 - Kessenich 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 90 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 20 79.076,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 105.561,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 50 422.950,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 607.588,00 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 607.588,00 € 

Trägeranteil     4,000 % 24.303,52 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 20 76.773,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 102.487,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 50 410.631,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 589.891,40 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 589.891,40 € 

Trägeranteil     4,000 % 23.595,66 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Ev. Kindertagesstätte Lutherkirchengemeinde Luthers Garten 
Adresse:: 53129 Bonn -  Gerhard Samuel Str. 2 

Trägerart: evangelisch 
Planungsraum 

07 - Bonn-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

123 - Kessenich 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 30 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 359.239,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
44.877,60 € 

38.848,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 398.088,06 € 

Trägeranteil    12,000 % 47.770,57 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 348.775,90 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
44.215,20 € 

38.275,54 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 387.051,44 € 

Trägeranteil    12,000 % 46.446,17 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten Heilig Geist 
Adresse:: 53127 Bonn -  Kiefernweg 22 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

07 - Bonn-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

125 - Venusberg 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 65 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 15 79.171,05 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 84.590,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 491.447,05 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 491.447,05 € 

Trägeranteil    12,000 % 58.973,65 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 15.834,21 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 15 76.865,25 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 82.126,20 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 477.133,25 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 477.133,25 € 

Trägeranteil    12,000 % 57.255,99 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 15.373,02 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Evangelischer Kindergarten Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde 
Adresse:: 53127 Bonn -  Haager Weg 40 

Trägerart: evangelisch 
Planungsraum 

07 - Bonn-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

125 - Venusberg 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 44 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 2 7.907,66 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 16 84.449,12 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 26 219.934,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 312.290,78 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 312.290,78 € 

Trägeranteil    12,000 % 37.474,89 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 4.372,07 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 5 19.193,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 14 71.740,90 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 25 205.315,50 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 296.249,75 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 296.249,75 € 

Trägeranteil    12,000 % 35.549,97 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 4.147,50 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Quirin 
Adresse:: 53129 Bonn -  Kessenicher Str. 157 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

08 - Bonn-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

124 - Dottendorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 65 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 17 89.727,19 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 27 228.393,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 520.710,64 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 520.710,64 € 

Trägeranteil    12,000 % 62.485,28 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 102.487,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 25 205.315,50 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 486.557,10 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 486.557,10 € 

Trägeranteil    12,000 % 58.386,85 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Kinderladen Dottendorf e. V. 
Adresse:: 53129 Bonn -  Dottendorfer Str. 10 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

08 - Bonn-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

124 - Dottendorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 21 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 21 193.323,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 193.323,06 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
22.434,00 € 

19.419,63 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 227.742,69 € 

Trägeranteil     4,000 % 9.109,71 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 21 187.692,33 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 187.692,33 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
22.151,52 € 

19.181,69 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 221.874,02 € 

Trägeranteil     4,000 % 8.874,96 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Elterninitiative Spatzennest e. V. 
Adresse:: 53129 Bonn -  Oberer Lindweg 4 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

08 - Bonn-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

124 - Dottendorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 9 FInkpauschalen; davon 3 Kinder U3 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 45 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 12 228.071,04 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 24 203.016,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 9 166.259,20 € 

Summe der Betreuungspauschalen 597.346,25 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
56.084,76 € 

47.041,65 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

7.598,00 € 

anerkannte Betriebskosten 651.985,90 € 

Trägeranteil     4,000 % 26.079,44 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 9 FInkpauschalen; davon 3 Kinder U3 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 12 221.428,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 24 197.102,88 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 9 161.417,03 € 

Summe der Betreuungspauschalen 579.948,11 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
55.255,92 € 

46.346,43 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

7.551,00 € 

anerkannte Betriebskosten 633.845,54 € 

Trägeranteil     4,000 % 25.353,82 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindercampus Telekom und GIZ Kleine Wolkenstürmer 
Adresse:: 53129 Bonn -  In der Raste 20-24 

Trägerart: PME(Telekom und GIZ) 
Planungsraum 

08 - Bonn-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

124 - Dottendorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Förderung von 1,5 GFI, 5 GFII und 4,5 GF III nach Betriebsmodell und von 3 
GFII und 1xGFI mit Trägeranteil von 9%. 

Anzahl Gruppen: 15 Gesamtzahl Kinder: 220 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 60 552.351,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 80 1.520.473,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 80 676.720,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 2.749.545,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
346.338,00 € 

301.122,45 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 3.050.667,65 € 

Trägeranteil    35,267 % 1.075.878,96 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Förderung von 3 GFI, 6 GFII und 4 GF III nach Betriebsmodell und von 2 GFII 
mit Trägeranteil von 9%. 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 60 536.263,80 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 80 1.476.188,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 80 657.009,60 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 2.669.461,40 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
341.226,00 € 

296.678,55 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 2.966.139,95 € 

Trägeranteil    35,267 % 1.046.068,58 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertagseinrichtung Heinrich-Schneiders-Straße 
Adresse:: 53129 Bonn -  Heinrich-Schneiders-Str. 11 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

08 - Bonn-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

124 - Dottendorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 63 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 36 304.524,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 36.946,49 € 

Summe der Betreuungspauschalen 473.422,24 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 473.422,24 € 

Trägeranteil    21,000 % 99.418,67 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 31 158.854,85 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 42 344.930,04 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 53.805,68 € 

Summe der Betreuungspauschalen 557.590,57 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 557.590,57 € 

Trägeranteil    21,000 % 117.094,02 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertagesstätte Bumble Bee III 
Adresse:: 53129 Bonn -  In der Raste 16 

Trägerart: PME (betrieblich) 
Planungsraum 

08 - Bonn-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

124 - Dottendorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 40 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 353.297,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
44.877,60 € 

38.848,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 392.146,06 € 

Trägeranteil    45,000 % 176.465,73 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 343.007,00 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
44.215,20 € 

38.275,54 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 381.282,54 € 

Trägeranteil    45,000 % 171.577,14 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Elterninitiative Mobile e.V. 
Adresse:: 53129 Bonn -  Kessenicher Str. 214 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

08 - Bonn-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

124 - Dottendorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 41 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 22 418.130,24 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 18 152.262,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 588.865,49 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
68.942,40 € 

59.899,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 648.764,78 € 

Trägeranteil     4,000 % 25.950,59 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 22 405.951,70 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 570.204,10 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
67.924,80 € 

59.015,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 629.219,41 € 

Trägeranteil     4,000 % 25.168,78 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Johanniter-Krankenhaus (Haus 1) 
Adresse:: 53113 Bonn -  Sträßchensweg 18 a 

Trägerart: sonstiger Träger (Johanniter betriebl.) 
Planungsraum 

08 - Bonn-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

141 - Gronau-Bundesviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 40 betriebliche Plätze 

Anzahl Gruppen: 5 Gesamtzahl Kinder: 80 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 368.234,40 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 20 380.118,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 917.532,80 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 917.532,80 € 

Trägeranteil    27,000 % 247.733,86 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 40 betriebliche Plätze 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 357.509,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 20 369.047,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 890.808,60 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 890.808,60 € 

Trägeranteil    27,000 % 240.518,32 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Augustinushaus 
Adresse:: 53113 Bonn -  Eduard-Pflüger-Str. 56 

Trägerart: sonstiger Träger katholisch 
Planungsraum 

08 - Bonn-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

141 - Gronau-Bundesviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 2 altersgemischte Gruppen 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 30 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 18 165.705,48 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 36.946,49 € 

Summe der Betreuungspauschalen 392.711,17 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
38.264,64 € 

32.235,90 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 424.947,07 € 

Trägeranteil     9,000 % 38.245,24 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 19 169.816,87 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 53.805,68 € 

Summe der Betreuungspauschalen 408.146,05 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
38.264,64 € 

32.324,98 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 440.471,02 € 

Trägeranteil     9,000 % 39.642,39 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Elterninitiative Huckepack e. V. 
Adresse:: 53113 Bonn -  Langenbachstr. 15 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

08 - Bonn-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

141 - Gronau-Bundesviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: vorbehaltl. Genehmigung LVR 

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 18 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 95.029,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 13 109.967,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 204.996,60 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
25.769,11 € 

22.754,74 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 242.751,34 € 

Trägeranteil     4,000 % 9.710,05 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 147.618,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 8 65.700,96 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 213.319,76 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
25.769,11 € 

22.799,28 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 251.119,04 € 

Trägeranteil     4,000 % 10.044,76 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Johanniter-Krankenhaus (Haus 2) 
Adresse:: 53113 Bonn -  Sträßchensweg 18 b 

Trägerart: sonstiger Träger (Johanniter betriebl.) 
Planungsraum 

08 - Bonn-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

141 - Gronau-Bundesviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 41 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 21 399.124,32 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 583.241,52 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 583.241,52 € 

Trägeranteil    45,000 % 262.458,68 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 21 387.499,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 566.253,95 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 566.253,95 € 

Trägeranteil    45,000 % 254.814,28 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertagesstätte Heussallee Internationale Kindertagesstätte 
Adresse:: 53113 Bonn -  Heussallee 34 

Trägerart: AWO (Betriebliche Einrichtung) 
Planungsraum 

08 - Bonn-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

141 - Gronau-Bundesviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 8 Gesamtzahl Kinder: 120 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 60 552.351,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 40 760.236,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 19 160.721,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.491.782,65 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.491.782,65 € 

Trägeranteil    45,000 % 671.302,19 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 60 536.263,80 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 40 738.094,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 19 156.039,78 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.448.332,80 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.448.332,80 € 

Trägeranteil    45,000 % 651.749,76 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Kunterbunt 
Adresse:: 53113 Bonn -  Zitelmannstraße 9 -11 

Trägerart: sonstiger Träger (Kunterbunt betriebl.) 
Planungsraum 

08 - Bonn-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

141 - Gronau-Bundesviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 6 Gesamtzahl Kinder: 90 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 368.234,40 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 30 570.177,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.107.592,00 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
141.136,80 € 

123.050,58 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.230.642,58 € 

Trägeranteil    45,000 % 553.789,16 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 357.509,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 30 553.570,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.075.332,10 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
139.053,60 € 

121.234,62 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.196.566,72 € 

Trägeranteil    45,000 % 538.455,02 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Kunterbunt  
Adresse:: 53113 Bonn -  Zitelmannstr. 22 

Trägerart: sonstiger Träger (Kunterbunt betriebl.) 
Planungsraum 

08 - Bonn-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

141 - Gronau-Bundesviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 1xGF III vorbehaltlich Inbetriebnahme (Mietberechnung für 4 Gruppen) 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 60 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 20 380.118,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 733.415,60 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
93.007,20 € 

80.949,72 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 814.365,32 € 

Trägeranteil    45,000 % 366.464,39 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 1xGF III vorbehaltlich Inbetriebnahme 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 20 369.047,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 712.054,00 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
71.128,80 € 

59.249,48 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 771.303,48 € 

Trägeranteil    45,000 % 347.086,57 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Mini-Mäuse  
Adresse:: 53113 Bonn -  Kurt-Schumacher-Str. 16 

Trägerart: sonstiger Träger Mini-Mäuse GmbH 
Planungsraum 

08 - Bonn-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

141 - Gronau-Bundesviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: vorbehaltl. Anerkennung als Träger und möglicher Verschiebungen des 
Betreuungsumfangs 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 50 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 46 242.791,22 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 4 33.836,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 276.627,22 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
41.225,60 € 

35.196,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 311.824,08 € 

Trägeranteil     9,000 % 28.064,17 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ –  – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

   € 

   € 

   € 

  € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

   € 

Summe der Betreuungspauschalen  € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
( € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
 € 

 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

 € 

anerkannte Betriebskosten  € 

Trägeranteil  %  € 

Sonderzuschuss a. d. Träger  € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Barbara 
Adresse:: 53127 Bonn -  Röttgener Str. 32 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

09 - Kottenforst 
Stat. Bezirk: 

126 - Ippendorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Die Pauschale für eine Überbelegung steht unter dem Vorbehalt der 
Betriebserlaubnis/Genehmigung des Landesjugendamtes.Sonderzuschuss vorbehaltl. 
Beschluss u. Vereinbarung 
Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 68 

 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 21 193.323,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 12 63.336,84 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 15 126.885,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 527.113,70 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 527.113,70 € 

Trägeranteil    12,000 % 63.253,64 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 12.650,73 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Die Pauschale für eine Überbelegung steht unter dem Vorbehalt der 
Betriebserlaubnis/Genehmigung des Landesjugendamtes. 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 21 187.692,33 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 12 61.492,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 15 123.189,30 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 511.761,03 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 511.761,03 € 

Trägeranteil    12,000 % 61.411,32 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 12.282,26 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertagesstätte des DRK Cläre-Grüneisen-Haus 
Adresse:: 53127 Bonn -  Am Kümpel 2 

Trägerart: sonstiger Träger DRK 
Planungsraum 

09 - Kottenforst 
Stat. Bezirk: 

126 - Ippendorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschal IIIc 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 54 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 29.638,10 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 152.047,36 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 18 152.262,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 484.372,46 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 484.372,46 € 

Trägeranteil     9,000 % 43.593,52 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen IIIc 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 28.774,86 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 147.618,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 16 131.401,92 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 35.870,45 € 

Summe der Betreuungspauschalen 471.774,78 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 471.774,78 € 

Trägeranteil     9,000 % 42.459,73 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Am Hölder DRK 
Adresse:: 53129 Bonn -  Hedwig-Dransfeld-Str. 1 

Trägerart: sonstiger Träger DRK 
Planungsraum 

09 - Kottenforst 
Stat. Bezirk: 

127 - Röttgen unf Kottenforst 
(129) 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Je nach Bedarfsentwicklung ist für die Einrichtung folgende Änderung der 
Gruppenstruktur angedacht: 1X GF I, 1 x GF II und 2 x GF III. Wg. investiver Förderung 
erfolgt Mietkürzung um 39.933,31€ 
Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 72 

 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 71.784,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 30 276.175,80 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 3 44.457,15 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 133.041,44 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 5 26.390,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 17 143.803,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 695.652,14 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
53.073,89 € 

41.016,41 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 736.668,55 € 

Trägeranteil     9,000 % 66.300,17 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Je nach Bedarfsentwicklung ist für die Einrichtung folgende Änderung der 
Gruppenstruktur angedacht: 1X GF I, 1 x GF II und 2 x GF III 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 30 268.131,90 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 3 43.162,29 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 129.166,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 5 25.621,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 17 139.614,54 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 675.390,53 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
91.643,40 € 

79.764,08 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 755.154,61 € 

Trägeranteil     9,000 % 67.963,91 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Evangelischer Kindergarten Ev. Kirchengemeinde Am Kottenforst 
Adresse:: 53125 Bonn -  Herzogsfreudenweg 44 

Trägerart: evangelisch 
Planungsraum 

09 - Kottenforst 
Stat. Bezirk: 

127 - Röttgen unf Kottenforst 
(129) 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 40 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 312.748,80 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 312.748,80 € 

Trägeranteil    12,000 % 37.529,86 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 3.190,04 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 303.639,60 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 303.639,60 € 

Trägeranteil    12,000 % 36.436,75 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 3.097,12 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten Christi Auferstehung 
Adresse:: 53125 Bonn -  Herzogsfreudenweg 41 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

09 - Kottenforst 
Stat. Bezirk: 

127 - Röttgen unf Kottenforst 
(129) 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 43 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 84.590,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 337.322,11 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 337.322,11 € 

Trägeranteil    12,000 % 40.478,65 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 66.616,55 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 82.126,20 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 327.497,35 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 327.497,35 € 

Trägeranteil    12,000 % 39.299,68 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

629 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Reichstraße 
Adresse:: 53125 Bonn -  Reichsstr. 23 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

09 - Kottenforst 
Stat. Bezirk: 

127 - Röttgen unf Kottenforst 
(129) 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 62 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 5 35.892,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 25 230.146,50 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 18 152.262,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 505.388,86 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 505.388,86 € 

Trägeranteil    21,000 % 106.131,66 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 7 48.785,52 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 37 330.696,01 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 10 51.243,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 9 73.913,58 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 35.870,45 € 

Summe der Betreuungspauschalen 540.509,06 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 540.509,06 € 

Trägeranteil    21,000 % 113.506,90 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

630 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Ü-Dötzchen e. V. 
Adresse:: 53125 Bonn -  Von-Halberg-Str. 1 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

09 - Kottenforst 
Stat. Bezirk: 

128 - Ückesdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 49 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 27 142.507,89 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 22 186.098,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 328.605,89 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 328.605,89 € 

Trägeranteil     4,000 % 13.144,24 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 26 133.233,10 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 23 188.890,26 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 322.123,36 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 322.123,36 € 

Trägeranteil     4,000 % 12.884,93 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

631 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Letterhausstraße 
Adresse:: 53123 Bonn -  Letterhausstr. 41 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

10 - Hardtberg-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

492 - Finkenhof 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 3 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 72 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 29.638,10 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 152.047,36 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 34 287.606,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 55.419,74 € 

Summe der Betreuungspauschalen 656.662,95 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 656.662,95 € 

Trägeranteil    21,000 % 137.899,22 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 28.774,86 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 147.618,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 23 117.860,05 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 38 312.079,56 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 35.870,45 € 

Summe der Betreuungspauschalen 642.203,72 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 642.203,72 € 

Trägeranteil    21,000 % 134.862,78 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

632 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Ossietzkystraße 
Adresse:: 53123 Bonn -  Ossietzkystr. 34 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

10 - Hardtberg-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

492 - Finkenhof 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 70 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 7 50.249,08 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 13 119.676,18 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 50 263.903,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 433.828,76 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 433.828,76 € 

Trägeranteil    21,000 % 91.104,04 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 8 55.754,88 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 12 107.252,76 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 48 245.968,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 426.911,67 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 426.911,67 € 

Trägeranteil    21,000 % 89.651,45 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

633 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kath. Tageseinrichtung für Kinder St. Rochus 
Adresse:: 53125 Bonn -  Fahrenheitstr. 5 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

10 - Hardtberg-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

494 - Brüser Berg 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 75 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 11 78.962,84 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 34 287.606,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 740.745,24 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 740.745,24 € 

Trägeranteil    12,000 % 88.889,43 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 23.892,28 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 11 56.367,85 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 34 279.229,08 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 698.875,03 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 698.875,03 € 

Trägeranteil    12,000 % 83.865,00 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 23.211,94 € 

634 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Brüser Zwerge 
Adresse:: 53125 Bonn -  Riemannstr. 50 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

10 - Hardtberg-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

494 - Brüser Berg 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 42 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 7 50.249,08 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 13 119.676,18 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 8 42.224,56 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 118.426,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 330.575,82 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 330.575,82 € 

Trägeranteil     4,000 % 13.223,03 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 7 48.785,52 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 13 116.190,49 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 8 40.994,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 114.976,68 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 320.947,49 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 320.947,49 € 

Trägeranteil     4,000 % 12.837,90 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

635 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Hallestraße 
Adresse:: 53125 Bonn -  Hallestr. 99 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

10 - Hardtberg-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

494 - Brüser Berg 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 85 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 628.817,75 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 628.817,75 € 

Trägeranteil    21,000 % 132.051,73 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 610.502,95 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 610.502,95 € 

Trägeranteil    21,000 % 128.205,62 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Kinderwelt KJF 
Adresse:: 53125 Bonn -  Fahrenheitstr. 55 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
(Trägerübergang) 

Planungsraum 

10 - Hardtberg-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

494 - Brüser Berg 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 10 FInkpauschalen Trägerwechsel nach §20 I KiBiz. Differenz wird als 
Sonderzuschuss dargestellt. 

Anzahl Gruppen: 5 Gesamtzahl Kinder: 84 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 24 203.016,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 10 184.732,45 € 

Summe der Betreuungspauschalen 905.493,65 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 905.493,65 € 

Trägeranteil    12,000 % 108.659,24 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 27.164,80 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 11 FInkpauschalen Trägerwechsel nach §20 I KiBiz. Differenz wird als 
Sonderzuschuss dargestellt. 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 19 156.039,78 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 11 197.287,48 € 

Summe der Betreuungspauschalen 855.992,56 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 855.992,56 € 

Trägeranteil    12,000 % 102.719,11 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 25.679,78 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten Sankt Peter 
Adresse:: 53127 Bonn -  Am Ehrenmal 1 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

10 - Hardtberg-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

495 - Lengsdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 43 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 71.784,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 10 92.058,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 6 31.668,42 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 17 143.803,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 339.314,42 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 339.314,42 € 

Trägeranteil    12,000 % 40.717,73 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 40.717,73 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 10 89.377,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 6 30.746,10 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 17 139.614,54 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 329.431,54 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 329.431,54 € 

Trägeranteil    12,000 % 39.531,78 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 41.865,21 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung In der Grächt 
Adresse:: 53127 Bonn -  In der Grächt 43 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

10 - Hardtberg-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

495 - Lengsdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 54 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 11 78.962,84 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 11 101.264,46 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 4 59.276,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 6 114.035,52 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 9 47.502,63 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 12 101.508,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 521.022,90 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
68.942,40 € 

59.899,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 580.922,19 € 

Trägeranteil    21,000 % 121.993,66 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 10 89.377,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 4 57.549,72 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 129.166,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 10 51.243,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 12 98.551,44 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 495.582,01 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
67.924,80 € 

59.015,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 554.597,32 € 

Trägeranteil    21,000 % 116.465,44 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Schulstraße 
Adresse:: 53127 Bonn -  Schulstraße 29 a 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

10 - Hardtberg-Süd-Ost 
Stat. Bezirk: 

495 - Lengsdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 49 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 38 321.442,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 529.974,45 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 529.974,45 € 

Trägeranteil    21,000 % 111.294,63 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 12 221.428,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 40 328.504,80 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 567.868,23 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 567.868,23 € 

Trägeranteil    21,000 % 119.252,33 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Kindertreff Willibald 
Adresse:: 53123 Bonn -  Kragstr. 6 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

11 - Medinghoven 
Stat. Bezirk: 

493 - Medinghoven 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 16 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 95.029,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 11 93.049,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 188.078,60 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
24.064,80 € 

21.050,43 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 224.129,03 € 

Trägeranteil     4,000 % 8.965,16 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 129.166,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 9 73.913,58 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 203.080,03 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
23.709,60 € 

20.739,77 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 238.819,80 € 

Trägeranteil     4,000 % 9.552,79 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Stresemannstraße 
Adresse:: 53123 Bonn -  Stresemannstr. 26 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

11 - Medinghoven 
Stat. Bezirk: 

493 - Medinghoven 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 9 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 5 Gesamtzahl Kinder: 105 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 64 337.796,48 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 12 101.508,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 9 166.259,20 € 

Summe der Betreuungspauschalen 789.680,89 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 789.680,89 € 

Trägeranteil    21,000 % 165.832,99 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 4 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 69 353.580,15 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 114.976,68 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 8 143.481,80 € 

Summe der Betreuungspauschalen 790.793,23 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 790.793,23 € 

Trägeranteil    21,000 % 166.066,58 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Malteser-Krankenhaus 
Adresse:: 53123 Bonn -  Von-Hompesch-Str. 2 

Trägerart: Malteser 
Planungsraum 

11 - Medinghoven 
Stat. Bezirk: 

493 - Medinghoven 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 50 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 368.234,40 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 558.293,60 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 558.293,60 € 

Trägeranteil     9,000 % 50.246,42 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 357.509,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 542.032,70 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 542.032,70 € 

Trägeranteil     9,000 % 48.782,94 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Buschackerweg 
Adresse:: 53123 Bonn -  Buschackerweg 7 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

11 - Medinghoven 
Stat. Bezirk: 

493 - Medinghoven 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 37 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 8 57.427,52 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 12 110.470,32 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 95.029,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 5 26.390,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 5 42.295,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 36.946,49 € 

Summe der Betreuungspauschalen 368.559,28 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 368.559,28 € 

Trägeranteil    21,000 % 77.397,45 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Umwandlung einer weiteren heilpädagogischen Gruppe 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 7 48.785,52 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 12 107.252,76 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 92.261,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 5 25.621,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 5 41.063,10 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 332.920,10 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 332.920,10 € 

Trägeranteil    21,000 % 69.913,22 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

644 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Wunderland KJF 
Adresse:: 53123 Bonn -  Stresemannstraße 28 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
Planungsraum 

11 - Medinghoven 
Stat. Bezirk: 

493 - Medinghoven 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 42 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 18 165.705,48 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 4 73.892,98 € 

Summe der Betreuungspauschalen 383.167,26 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
48.129,60 € 

42.100,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 425.268,12 € 

Trägeranteil     9,000 % 38.274,13 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 4 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 16 111.509,76 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 16 143.003,68 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 4 71.740,90 € 

Summe der Betreuungspauschalen 326.254,34 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
47.419,20 € 

41.479,54 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 367.733,88 € 

Trägeranteil     9,000 % 33.096,05 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

645 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Laurentius 
Adresse:: 53123 Bonn -  Meßdorfer Str. 221-223 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

12 - Hardtberg-Nord-West 
Stat. Bezirk: 

137 - Lessenich/Meßdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 42 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 18 129.211,92 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 21 193.323,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 3 25.377,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 347.911,98 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 347.911,98 € 

Trägeranteil    12,000 % 41.749,44 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 3 pauschalierte zusätzl.  Plätze 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 3 24.637,86 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 342.779,66 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 342.779,66 € 

Trägeranteil    12,000 % 41.133,56 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

646 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Meßdorfer Straße 
Adresse:: 53123 Bonn -  Meßdorfer Str. 131 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

12 - Hardtberg-Nord-West 
Stat. Bezirk: 

137 - Lessenich/Meßdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: alle 35 Stundenplätze als Blockplätze 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 46 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 11 78.962,84 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 11 101.264,46 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 12 63.336,84 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 12 101.508,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 345.072,14 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 345.072,14 € 

Trägeranteil    21,000 % 72.465,15 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: alle 35 Stundenplätze als Blockplätze 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 6 41.816,16 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 14 125.128,22 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 27 138.357,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 11 90.338,82 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 395.640,65 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 395.640,65 € 

Trägeranteil    21,000 % 83.084,54 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

647 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Kleiner Muck e.V. 
Adresse:: 53123 Bonn -  Brigitte-Schröder-Str. 

Trägerart: sonstiger Träger Kleiner Muck 
Planungsraum 

12 - Hardtberg-Nord-West 
Stat. Bezirk: 

137 - Lessenich/Meßdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 52 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 5 35.892,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 15 138.087,90 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 3 44.457,15 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 133.041,44 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 7 36.946,49 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 15 126.885,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 515.310,18 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
68.942,40 € 

59.899,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 575.209,47 € 

Trägeranteil     9,000 % 51.768,85 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 5 34.846,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 15 134.065,95 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 3 43.162,29 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 129.166,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 7 35.870,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 15 123.189,30 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 500.301,24 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
67.924,80 € 

59.015,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 559.316,55 € 

Trägeranteil     9,000 % 50.338,49 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

648 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Flemingstraße 
Adresse:: 53123 Bonn -  Flemingstr. 4 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

12 - Hardtberg-Nord-West 
Stat. Bezirk: 

491 - Duisdorf-Zentrum 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 5 Gesamtzahl Kinder: 108 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 21 193.323,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 67 353.630,69 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 716.133,75 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 716.133,75 € 

Trägeranteil    21,000 % 150.388,09 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 75 384.326,25 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 727.333,25 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 727.333,25 € 

Trägeranteil    21,000 % 152.739,98 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

649 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Evangelischer Kindergarten Ev. Johannis-Kirchengemeinde 
Duisdorf 
Adresse:: 53123 Bonn -  Bahnhofstr. 67 

Trägerart: evangelisch 
Planungsraum 

12 - Hardtberg-Nord-West 

Stat. Bezirk: 

496 - Duisdorf-Nord 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 42 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 12 86.141,28 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 29 266.969,94 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 371.584,47 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 371.584,47 € 

Trägeranteil    12,000 % 44.590,14 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 11.444,80 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 12 83.632,32 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 28 250.256,44 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 35.870,45 € 

Summe der Betreuungspauschalen 369.759,21 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 369.759,21 € 

Trägeranteil    12,000 % 44.371,11 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 11.388,58 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Im Grünen Winkel 
Adresse:: 53123 Bonn -  Im Grünen Winkel 74 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

12 - Hardtberg-Nord-West 
Stat. Bezirk: 

496 - Duisdorf-Nord 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 75 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 21 193.323,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 4 59.276,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 6 114.035,52 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 23 121.395,61 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 675.683,64 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 675.683,64 € 

Trägeranteil    21,000 % 141.893,56 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 21 187.692,33 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 4 57.549,72 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 6 110.714,10 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 27 138.357,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 658.566,00 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 658.566,00 € 

Trägeranteil    21,000 % 138.298,86 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kath. Tageseinrichtung für Kinder St. Augustinus 
Adresse:: 53123 Bonn -  Gottfried-Kinkel-Str. 7 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

12 - Hardtberg-Nord-West 
Stat. Bezirk: 

497 - Neu-Duisdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 45 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 9 64.605,96 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 13 119.676,18 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 6 31.668,42 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 17 143.803,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 359.753,56 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 359.753,56 € 

Trägeranteil    12,000 % 43.170,43 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 9 62.724,24 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 13 116.190,49 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 6 30.746,10 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 17 139.614,54 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 349.275,37 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 349.275,37 € 

Trägeranteil    12,000 % 41.913,04 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Zauberkiste KJF 
Adresse:: 53123 Bonn -  Gutenbergstr. 11 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
(Trägerübergang) 

Planungsraum 

12 - Hardtberg-Nord-West 
Stat. Bezirk: 

497 - Neu-Duisdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Trägerwechsel §20 I  KiBiz; Differenz wird als Sonderzuschuss dargestellt. 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 63 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 84.590,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 480.890,91 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
68.942,40 € 

59.899,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 540.790,20 € 

Trägeranteil    12,000 % 64.894,82 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 16.524,13 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Trägerwechsel §20 I  KiBiz; Differenz wird als Sonderzuschuss dargestellt. 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 12 61.492,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 13 106.764,06 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 486.398,06 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
67.924,80 € 

59.015,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 545.413,37 € 

Trägeranteil    12,000 % 65.449,60 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 16.362,40 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten Sonja-Kill-Kindergarten von Heilig 
Kreuz 
Adresse:: 53175 Bonn -  Anhalterstr. 15 

Trägerart: sonstiger Träger katholisch 
Planungsraum 

13 - Godesberg-Nord 
Stat. Bezirk: 

242 - Hochkreuz-
Bundesviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Die Einrichtung bietet 12 Plätze für Kinder mit Förderbedarf. Zwei Kinder sind 
unter 3 Jahren in GF II (siehe zusätzl. Pauschale). 12 FInkpauschalen. 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 44 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 12 110.470,32 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 152.047,36 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 9 47.502,63 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 3 25.377,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 12 221.678,94 € 

Summe der Betreuungspauschalen 557.076,25 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

5.034,00 € 

anerkannte Betriebskosten 562.110,25 € 

Trägeranteil     9,000 % 50.589,92 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Die Einrichtung bietet 12 Plätze für Kinder mit Förderbedarf. Zwei Kinder sind 
unter 3 Jahren in GF II (siehe zusätzl. Pauschale). 12 FInkpauschalen. 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 12 107.252,76 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 147.618,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 9 46.119,15 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 3 24.637,86 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 12 215.222,70 € 

Summe der Betreuungspauschalen 540.851,27 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

5.034,00 € 

anerkannte Betriebskosten 545.885,27 € 

Trägeranteil     9,000 % 49.129,67 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Studentenwerk Bonn AÖR 
Adresse:: 53175 Bonn -  Heinrich-von-Stephan-Str. 3 

Trägerart: Studentenwerk 
Planungsraum 

13 - Godesberg-Nord 
Stat. Bezirk: 

242 - Hochkreuz-
Bundesviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Der Sonderzuschuss variiert jedes Jahr,  je nach Anteil der nicht-studentischen 
Kinder. Der Sonderzuschuss wurde mit einem Durchschnittswert von 27,75 nicht-stud. zu 
92,42 Kindern gesamt berechnet. Nachberechnung nach Vorlage der Kinderlisten. 
Anzahl Gruppen: 6 Gesamtzahl Kinder: 90 

 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 30 570.177,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 40 338.360,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.092.654,80 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.092.654,80 € 

Trägeranteil     9,000 % 98.338,93 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 29.387,80 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Der Sonderzuschuss variiert jedes Jahr,  je nach Anteil der nicht-studentischen 
Kinder. Der Sonderzuschuss wurde mit einem Durchschnittswert von 27,75 nicht-stud. zu 
92,42 Kindern gesamt berechnet. Nachberechnung nach Vorlage der Kinderlisten. 
    

 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 30 553.570,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 42 344.930,04 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.077.255,14 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.077.255,14 € 

Trägeranteil     9,000 % 96.952,96 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 29.387,80 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Wirbelwind Kindertageseinrichtung der Telekom 
Adresse:: 53175 Bonn -  Langer Grabenweg 33-44 

Trägerart: sonstiger Träger (Johanniter 
betrieblich Telekom) 

Planungsraum 

13 - Godesberg-Nord 
Stat. Bezirk: 

242 - Hochkreuz-
Bundesviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 5 Gesamtzahl Kinder: 70 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 30 570.177,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 40 338.360,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 908.537,60 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
113.820,00 € 

98.748,15 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.007.285,75 € 

Trägeranteil    45,000 % 453.278,59 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 30 553.570,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 40 328.504,80 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 882.075,30 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
112.140,00 € 

97.290,85 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 979.366,15 € 

Trägeranteil    45,000 % 440.714,77 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Bumble Bee II 
Adresse:: 53175 Bonn -  Stephan-Lochner-Str. 2 

Trägerart: PME (betrieblich) 
Planungsraum 

13 - Godesberg-Nord 
Stat. Bezirk: 

242 - Hochkreuz-
Bundesviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 6 Gesamtzahl Kinder: 60 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 2 22.089,04 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 148.190,50 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 48 912.284,16 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.082.563,70 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
144.388,80 € 

126.302,58 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.208.866,28 € 

Trägeranteil    45,000 % 543.989,83 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 2 21.445,64 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 143.874,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 48 885.712,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.051.032,74 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
142.257,60 € 

124.438,62 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.175.471,36 € 

Trägeranteil    45,000 % 528.962,11 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Elterninitiative Kinderhaus Sonnenblume e. V. 
Adresse:: 53175 Bonn -  Am Südfriedhof 27 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

13 - Godesberg-Nord 
Stat. Bezirk: 

260 - Friesdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 31 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 21 193.323,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 383.382,26 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
48.129,60 € 

42.100,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 425.483,12 € 

Trägeranteil     4,000 % 17.019,32 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 21 187.692,33 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 372.215,83 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
47.419,20 € 

41.479,54 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 413.695,37 € 

Trägeranteil     4,000 % 16.547,81 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Winkelsweg 
Adresse:: 53175 Bonn -  Winkelsweg 19 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

13 - Godesberg-Nord 
Stat. Bezirk: 

260 - Friesdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 55 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 29.638,10 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 9 171.053,28 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 23 121.395,61 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 509.740,24 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 509.740,24 € 

Trägeranteil    21,000 % 107.045,45 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 28.774,86 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 9 166.071,15 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 23 117.860,05 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 494.893,69 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 494.893,69 € 

Trägeranteil    21,000 % 103.927,67 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Servatius 
Adresse:: 53175 Bonn -  Kelzenbergstraße 28 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

13 - Godesberg-Nord 
Stat. Bezirk: 

260 - Friesdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen 2 x in GF Ic, 1 Förderkind in GF IIIc ohne FInk 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 73 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 9 64.605,96 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 36 331.410,96 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 12 228.071,04 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 4 21.112,28 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 9 76.131,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 55.419,74 € 

Summe der Betreuungspauschalen 776.750,98 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 776.750,98 € 

Trägeranteil    12,000 % 93.210,12 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 3 FInkpauschale 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 15 104.540,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 357.509,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 3 24.637,86 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 53.805,68 € 

Summe der Betreuungspauschalen 725.016,64 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 725.016,64 € 

Trägeranteil    12,000 % 87.002,00 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Annaberger Straße 
Adresse:: 53175 Bonn -  Annaberger Str. 186 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

13 - Godesberg-Nord 
Stat. Bezirk: 

260 - Friesdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 45 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 22 202.528,92 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 84.590,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 355.733,83 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 355.733,83 € 

Trägeranteil    21,000 % 74.704,10 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 22 196.630,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 66.616,55 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 82.126,20 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 345.372,81 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 345.372,81 € 

Trägeranteil    21,000 % 72.528,29 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Schatzkiste 
Adresse:: 53175 Bonn -  Servatiusstraße 128 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
Planungsraum 

13 - Godesberg-Nord 
Stat. Bezirk: 

260 - Friesdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 30 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 148.190,50 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 20 380.118,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 528.308,90 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
72.194,40 € 

63.151,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 591.460,19 € 

Trägeranteil     9,000 % 53.231,42 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 143.874,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 20 369.047,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 512.921,30 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
71.128,80 € 

62.219,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 575.140,61 € 

Trägeranteil     9,000 % 51.762,65 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Ev. Kindertageseinrichtung Pauluskirche KJF 
Adresse:: 53175 Bonn -  Bodelschwinghstr. 9 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
(Trägerübergang) 

Planungsraum 

13 - Godesberg-Nord 
Stat. Bezirk: 

260 - Friesdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Trägerwechsel nach §20 I; Differenz wird als Sonderzuschuss ausgewiesen. 
Wegen investiver Förderung erfolgt Mietkürzung um 9.007,20 €, vorbehaltl. Genehmigung 
LVR 
Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 47 

 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 23 165.104,12 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 23 211.734,78 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 395.312,15 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
39.122,40 € 

33.093,66 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 428.405,81 € 

Trägeranteil    12,000 % 51.408,70 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 13.128,35 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Trägerwechsel nach §20 I; Differenz wird als Sonderzuschuss ausgewiesen. 
Wegen investiver Förderung erfolgt Mietkürzung um 9.007,20 € 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 23 160.295,28 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 25 223.443,25 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 383.738,53 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
38.412,00 € 

32.472,34 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 416.210,87 € 

Trägeranteil    12,000 % 49.945,30 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 12.486,32 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Marien 
Adresse:: 53177 Bonn -  Am Fronhof 19 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

14 - Godesberg-MItte-West 
Stat. Bezirk: 

251 - Bad Godesberg-
Zentrum 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 45 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 105.561,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 24 203.016,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 327.050,65 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 327.050,65 € 

Trägeranteil    12,000 % 39.246,08 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 19 97.362,65 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 25 205.315,50 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 320.613,38 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 320.613,38 € 

Trägeranteil    12,000 % 38.473,61 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Kinderhaus Bonn e. V. 
Adresse:: 53173 Bonn -  Moltkestr. 3 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

14 - Godesberg-MItte-West 
Stat. Bezirk: 

251 - Bad Godesberg-
Zentrum 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 16 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 152.047,36 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 8 67.672,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 219.719,36 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
14.110,53 € 

11.096,16 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 245.815,52 € 

Trägeranteil     4,000 % 9.832,62 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 147.618,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 8 65.700,96 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 213.319,76 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
14.741,88 € 

11.772,05 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 240.091,81 € 

Trägeranteil     4,000 % 9.603,67 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

665 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Söderblomhaus KJF Weißenburgstraße 
Adresse:: 53175 Bonn -  Weißenburgstr. 79 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
Planungsraum 

14 - Godesberg-MItte-West 
Stat. Bezirk: 

251 - Bad Godesberg-
Zentrum 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Gruppenstruktur nach Baumaßnahme 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 55 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 22 116.117,54 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 3 25.377,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 515.670,94 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
68.942,40 € 

59.899,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 575.570,23 € 

Trägeranteil     9,000 % 51.801,32 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 129.166,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 8 65.700,96 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 501.730,76 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
67.924,80 € 

59.015,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 560.746,07 € 

Trägeranteil     9,000 % 50.467,15 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

666 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Weißenburgstraße 
Adresse:: 53175 Bonn -  Weißenburgstr. 2 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

14 - Godesberg-Mitte-West 
Stat. Bezirk: 

254 - Bad Godesberg-Nord 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschale 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 43 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 21 110.839,47 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 36.946,49 € 

Summe der Betreuungspauschalen 316.965,96 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 316.965,96 € 

Trägeranteil    21,000 % 66.562,85 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 24 122.984,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 19 156.039,78 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 35.870,45 € 

Summe der Betreuungspauschalen 314.894,63 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 314.894,63 € 

Trägeranteil    21,000 % 66.127,87 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

667 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Friesdorfer Str. Fröbel GmbH 
Adresse:: 53175 Bonn -  Friesdorfer Str. 149 

Trägerart: sonstiger Träger 
Planungsraum 

14 - Godesberg-Mitte-West 
Stat. Bezirk: 

254 - Bad Godesberg-Nord 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 54 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 12 228.071,04 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 22 186.098,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 598.286,24 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
68.942,40 € 

59.899,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 658.185,53 € 

Trägeranteil     9,000 % 59.236,70 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 22 180.677,64 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 543.955,74 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
67.924,80 € 

59.015,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 602.971,05 € 

Trägeranteil     9,000 % 54.267,39 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten Herz Jesu 
Adresse:: 53173 Bonn -  Beethovenallee 26 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

15 - Godesberg-Mitte-Ost 
Stat. Bezirk: 

255 - Bad Godesberg-
Villenviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 63 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 71.784,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 29 266.969,94 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 84.590,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 510.432,50 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 510.432,50 € 

Trägeranteil    12,000 % 61.251,90 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 30 268.131,90 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 66.616,55 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 82.126,20 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 486.568,25 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 486.568,25 € 

Trägeranteil    12,000 % 58.388,19 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Arbeitskreis Frühpädagogik 
Adresse:: 53173 Bonn -  Hensstr. 20 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

15 - Godesberg-Mitte-Ost 
Stat. Bezirk: 

255 - Bad Godesberg-
Villenviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 35 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 148.190,50 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 280.142,25 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
41.976,04 € 

35.947,30 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 316.089,55 € 

Trägeranteil     4,000 % 12.643,58 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 143.874,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 271.983,05 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
41.356,14 € 

35.416,48 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 307.399,53 € 

Trägeranteil     4,000 % 12.295,98 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Montessori-Kinderhaus Bad Godesberg e. V. 
Adresse:: 53173 Bonn -  Plittersdorfer Straße 50 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

15 - Godesberg-Mitte-Ost 
Stat. Bezirk: 

255 - Bad Godesberg-
Villenviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Hinweis: keine weitere Belegung in Mischgruppe IIIb/IIIc möglich 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 47 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 15 79.171,05 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 32 270.688,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 349.859,05 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 349.859,05 € 

Trägeranteil     4,000 % 13.994,36 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Hinweis: keine weitere Belegung in Mischgruppe IIIb/IIIc möglich 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 15 76.865,25 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 32 262.803,84 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 339.669,09 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 339.669,09 € 

Trägeranteil     4,000 % 13.586,76 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

671 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Ev. Kindertageseinrichtung Thomaskapelle KJF 
Adresse:: 53175 Bonn -  Kennedyallee 113 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
(Trägerübergang) 

Planungsraum 

15 - Godesberg-Mitte-Ost 
Stat. Bezirk: 

261 - Neu-Plittersdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Trägerwechsel nach §20 I KiBiz; Differenz wird als Sonderzuschuss 
ausgewiesen. 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 44 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 19 100.283,33 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 25 211.475,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 311.758,33 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
41.625,60 € 

35.596,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 347.355,19 € 

Trägeranteil    12,000 % 41.682,62 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 10.420,65 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Trägerwechsel nach §20 I KiBiz; Differenz wird als Sonderzuschuss 
ausgewiesen. 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 102.487,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 25 205.315,50 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 307.802,50 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
41.011,20 € 

35.071,54 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 342.874,04 € 

Trägeranteil    12,000 % 41.144,88 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 10.286,22 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Evergislus 
Adresse:: 53175 Bonn -  Donatusstr. 17 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

15 - Godesberg-Mitte-Ost 
Stat. Bezirk: 

261 - Neu-Plittersdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 63 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 14 100.498,16 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 26 239.352,36 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 10 52.780,70 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 12 101.508,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 512.612,47 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 512.612,47 € 

Trägeranteil    12,000 % 61.513,50 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 15 104.540,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 26 232.380,98 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 10 51.243,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 12 98.551,44 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 486.716,32 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 486.716,32 € 

Trägeranteil    12,000 % 58.405,96 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Ev. Kindertageseinrichtung Christuskirche KJF 
Adresse:: 53175 Bonn -  Wurzerstr. 31 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
(Trägerübergang) 

Planungsraum 

15 - Godesberg-Mitte-Ost 
Stat. Bezirk: 

261 - Neu-Plittersdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Trägerwechsel nach §20 I KiBiz; Differenz wird als Sonderzuschuss 
ausgewiesen.Wegen investiver Förderung erfolgt Mietkürzung um 7.797,90€ 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 44 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 17 122.033,48 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 27 248.558,22 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 370.591,70 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
40.331,70 € 

34.302,96 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 404.894,66 € 

Trägeranteil    12,000 % 48.587,36 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 12.146,84 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Trägerwechsel nach §20 I KiBiz; Differenz wird als Sonderzuschuss 
ausgewiesen.Wegen investiver Förderung erfolgt Mietkürzung um 7.797,90€ 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 18 125.448,48 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 23 205.567,79 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 331.016,27 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
39.621,30 € 

33.681,64 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 364.697,91 € 

Trägeranteil    12,000 % 43.763,75 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 10.940,94 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Carrusel 
Adresse:: 53175 Bonn -  Kanalstr. 20 

Trägerart: Carussel 
Planungsraum 

15 - Godesberg-Mitte-Ost 
Stat. Bezirk: 

261 - Neu-Plittersdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 40 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 39 359.028,54 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 377.501,79 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
48.129,60 € 

42.100,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 419.602,65 € 

Trägeranteil     4,000 % 16.784,11 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 357.509,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 357.509,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
47.419,20 € 

41.479,54 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 398.988,74 € 

Trägeranteil     4,000 % 15.959,55 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten St. Georg 
Adresse:: 53175 Bonn -  Kreisauer Str.2 

Trägerart: sonstiger Träger katholisch 
Planungsraum 

15 - Godesberg-Mitte-Ost 
Stat. Bezirk: 

261 - Neu-Plittersdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen in IIIc 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 38 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 20 380.118,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 15 126.885,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 55.419,74 € 

Summe der Betreuungspauschalen 562.423,14 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
68.942,40 € 

59.899,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 622.322,43 € 

Trägeranteil     9,000 % 56.009,02 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschale 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 20 369.047,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 16 131.401,92 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 35.870,45 € 

Summe der Betreuungspauschalen 536.319,37 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
67.924,80 € 

59.015,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 595.334,68 € 

Trägeranteil     9,000 % 53.580,12 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertagestätte Bumble Bee I 
Adresse:: 53175 Bonn -  Körnerstraße 28 

Trägerart: PME (betrieblich) 
Planungsraum 

15 - Godesberg-Mitte-Ost 
Stat. Bezirk: 

262 - Alt-Plittersdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 30 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 6 66.267,12 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 6 88.914,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 18 342.106,56 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 497.287,98 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
72.194,40 € 

63.151,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 560.439,27 € 

Trägeranteil    45,000 % 252.197,67 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 6 64.336,92 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 6 86.324,58 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 18 332.142,30 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 482.803,80 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
71.128,80 € 

62.219,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 545.023,11 € 

Trägeranteil    45,000 % 245.260,40 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

677 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Papatya 
Adresse:: 53177 Bonn -  Koblenzer Str. 81 

Trägerart: sonstiger Träger AWO 
Planungsraum 

16 - Godesberg-MItte-Süd 
Stat. Bezirk: 

252 - Bad Godesberg-
Kurviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Miethöhe vorbehaltl. Prüfung 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 60 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 105.561,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 458.858,60 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
25.017,84 € 

15.974,73 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 474.833,33 € 

Trägeranteil     9,000 % 42.735,00 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 40.388,26 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Miethöhe vorbehaltl. Prüfung 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 102.487,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 445.494,00 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
25.017,84 € 

16.108,35 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 461.602,35 € 

Trägeranteil     9,000 % 41.544,21 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 40.388,26 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Michael 
Adresse:: 53177 Bonn -  Petersbergstr. 87 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

16 - Godesberg-MItte-Süd 
Stat. Bezirk: 

252 - Bad Godesberg-
Kurviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 31 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 21 177.639,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 367.698,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 367.698,20 € 

Trägeranteil    12,000 % 44.123,78 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 44.123,78 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 21 172.465,02 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 356.988,52 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 356.988,52 € 

Trägeranteil    12,000 % 42.838,62 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 42.838,62 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Kurfürstenallee 
Adresse:: 53177 Bonn -  Kurfürstenallee 15 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

16 - Godesberg-MItte-Süd 
Stat. Bezirk: 

252 - Bad Godesberg-
Kurviertel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: nur Blockplätze 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 87 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 21 150.747,24 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 23 121.395,61 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 41 346.819,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 36.946,49 € 

Summe der Betreuungspauschalen 655.908,34 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 655.908,34 € 

Trägeranteil    21,000 % 137.740,75 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 21 146.356,56 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 27 138.357,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 42 344.930,04 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 53.805,68 € 

Summe der Betreuungspauschalen 683.449,73 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 683.449,73 € 

Trägeranteil    21,000 % 143.524,44 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Freie Christengemeinde Bonn e.V. 
Adresse:: 53177 Bonn -  Quellenstraße 17 

Trägerart: sonstiger Träger Freie 
Christengemeinde 

Planungsraum 

16 - Godesberg-MItte-Süd 
Stat. Bezirk: 

253 - Schweinheim 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 45 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 301.131,75 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 301.131,75 € 

Trägeranteil     9,000 % 27.101,86 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 292.361,15 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 292.361,15 € 

Trägeranteil     9,000 % 26.312,50 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten KJF Waldnest 
Adresse:: 53177 Bonn -  Waldstr. 73 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
Planungsraum 

16 - Godesberg-MItte-Süd 
Stat. Bezirk: 

253 - Schweinheim 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Die Gruppe IIIb wird als Waldgruppe geführt. Sonderzuschuss für 
Waldkindergarten lt. KiBiz § 20 Abs.3. Eine Auszahlung erfolgt vorbehaltlich der 
finanziellen Notwendigkeit. 
Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 70 

 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 368.234,40 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 105.561,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 663.855,00 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
9.200,00 € 

 156,89 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 679.011,89 € 

Trägeranteil     9,000 % 61.111,07 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Die Gruppe IIIb wird als Waldgruppe geführt. Sonderzuschuss für 
Waldkindergarten lt. KiBiz § 20 Abs.3. Eine Auszahlung erfolgt vorbehaltlich der 
finanziellen Notwendigkeit. 
    

 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 357.509,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 102.487,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 644.519,70 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
9.200,00 € 

 290,51 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 659.810,21 € 

Trägeranteil     9,000 % 59.382,92 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Martin 
Adresse:: 53177 Bonn -  Klosterbergstr. 2 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

17 - Godesberg-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

264 - Muffendorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 37 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 133.041,44 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 5 26.390,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 24 203.016,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 380.921,04 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 380.921,04 € 

Trägeranteil    12,000 % 45.710,52 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 129.166,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 5 25.621,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 25 205.315,50 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 360.103,70 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 360.103,70 € 

Trägeranteil    12,000 % 43.212,44 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Talstraße 
Adresse:: 53177 Bonn -  Talstraße 7 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

17 - Godesberg-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

264 - Muffendorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 6 Gesamtzahl Kinder: 113 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 56 473.704,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 36.946,49 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.016.778,64 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.016.778,64 € 

Trägeranteil    21,000 % 213.523,51 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 3 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 54 443.481,48 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 53.805,68 € 

Summe der Betreuungspauschalen 988.674,01 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 988.674,01 € 

Trägeranteil    21,000 % 207.621,54 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Jugendcolloquium e. V. 
Adresse:: 53177 Bonn -  Am Helpert 36 

Trägerart: sonstiger Träger 
Planungsraum 

17 - Godesberg-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

264 - Muffendorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 31 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 377.712,45 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
8.967,60 € 

2.938,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 380.651,31 € 

Trägeranteil     9,000 % 34.258,62 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Miethöhe vorbehaltl. Prüfung 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 22 180.677,64 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 365.201,14 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
8.967,60 € 

3.027,94 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 368.229,08 € 

Trägeranteil     9,000 % 33.140,62 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten Frieden Christi 
Adresse:: 53177 Bonn -  Tulpenbaumweg 16 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

17 - Godesberg-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

269 - Heiderhof 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: vorbehaltl. Genehmigung LVR 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 48 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 22 157.925,68 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 23 211.734,78 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 55.419,74 € 

Summe der Betreuungspauschalen 425.080,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 425.080,20 € 

Trägeranteil    12,000 % 51.009,62 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 18 160.879,14 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 318.201,57 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 318.201,57 € 

Trägeranteil    12,000 % 38.184,19 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Sternennest KJF 
Adresse:: 53177 Bonn -  Rotdornweg 30 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
Planungsraum 

17 - Godesberg-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

269 - Heiderhof 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 43 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 14 100.498,16 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 7 64.441,02 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 11 58.058,77 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 84.590,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 326.061,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
44.877,60 € 

38.848,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 364.910,06 € 

Trägeranteil     9,000 % 32.841,90 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 15 104.540,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 5 44.688,65 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 66.616,55 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 12 98.551,44 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 314.397,04 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
44.215,20 € 

38.275,54 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 352.672,58 € 

Trägeranteil     9,000 % 31.740,53 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Sommerbergweg 
Adresse:: 53177 Bonn -  Sommerbergweg 4 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

17 - Godesberg-Süd-West 
Stat. Bezirk: 

269 - Heiderhof 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen, 1 U3-Förderkind 

Anzahl Gruppen: 5 Gesamtzahl Kinder: 84 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 148.190,50 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 9 171.053,28 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 23 121.395,61 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 36.946,49 € 

Summe der Betreuungspauschalen 830.883,08 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
122.015,04 € 

106.943,19 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 937.826,27 € 

Trägeranteil    21,000 % 196.943,52 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 12 172.649,16 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 16 295.237,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 17 87.113,95 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 41 336.717,42 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 909.653,36 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
120.214,08 € 

105.364,93 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.015.018,29 € 

Trägeranteil    21,000 % 213.153,84 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Evangelischer Kindergarten Ev. Erlöser-Kirchengemeinde 
Adresse:: 53173 Bonn -  Friedrichallee 8b 

Trägerart: evangelisch 
Planungsraum 

18 - Godesberg-Süd 
Stat. Bezirk: 

263 - Rüngsdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 48 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 17 122.033,48 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 5 46.029,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 21 110.839,47 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 5 42.295,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 321.197,25 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 321.197,25 € 

Trägeranteil    12,000 % 38.543,67 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 90.025,64 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 17 118.479,12 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 5 44.688,65 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 21 107.611,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 5 41.063,10 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 311.842,22 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 311.842,22 € 

Trägeranteil    12,000 % 37.421,07 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 8.762,77 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten Margarete-Winkler St. Andreas 
Adresse:: 53179 Bonn -  Rolandstr. 6 

Trägerart: sonstiger Träger katholisch 
Planungsraum 

18 - Godesberg-Süd 
Stat. Bezirk: 

263 - Rüngsdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 32 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 7 50.249,08 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 15 138.087,90 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 3 44.457,15 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 133.041,44 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 365.835,57 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 365.835,57 € 

Trägeranteil     9,000 % 32.925,20 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 7 48.785,52 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 14 125.128,22 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 3 43.162,29 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 129.166,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 346.242,48 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 346.242,48 € 

Trägeranteil     9,000 % 31.161,82 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertagesstätte 'Die Regenbogenkinder' 
Adresse:: 53173 Bonn -  Seufertstr. 57 

Trägerart: sonstiger Träger katholisch 
Planungsraum 

18 - Godesberg-Süd 
Stat. Bezirk: 

263 - Rüngsdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Da die Brutto-Miete geringer als die Abzugsbeträge nach §20 II Satz 3 ist, 
erfolgt keine Mietförderung. Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 33 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 84.590,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 343.264,11 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 343.264,11 € 

Trägeranteil     9,000 % 30.893,77 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 30.893,77 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Da die Brutto-Miete geringer als die Abzugsbeträge nach §20 II Satz 3 ist, 
erfolgt keine Mietförderung 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 66.616,55 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 82.126,20 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 333.266,25 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 333.266,25 € 

Trägeranteil     9,000 % 29.993,96 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 29.993,96 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Villa Kunterbunt 
Adresse:: 53173 Bonn -  Basteistraße 86 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

18 - Godesberg-Süd 
Stat. Bezirk: 

263 - Rüngsdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Miethöhe vorbehaltl. Prüfung 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 52 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 11 209.065,12 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 21 177.639,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 570.821,32 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
49.160,50 € 

40.117,39 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 610.938,71 € 

Trägeranteil     4,000 % 24.437,55 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Miethöhe vorbehaltl. Prüfung 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 11 202.975,85 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 545.982,85 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
48.433,99 € 

39.524,50 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 585.507,35 € 

Trägeranteil     4,000 % 23.420,29 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Albertus-Magnus 
Adresse:: 53177 Bonn -  Albertus-Magnus-Str. 37-39 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

18 - Godesberg-Süd 
Stat. Bezirk: 

265 - Pennenfeld 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 3 FInkpauschale (1x GF IIIb; 2x IIIc) 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 40 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 18 165.705,48 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 9 47.502,63 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 7 59.213,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 6 110.839,47 € 

Summe der Betreuungspauschalen 383.260,58 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 383.260,58 € 

Trägeranteil    12,000 % 45.991,27 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschale (IIIc) 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 10 51.243,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 8 65.700,96 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 35.870,45 € 

Summe der Betreuungspauschalen 331.569,51 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 331.569,51 € 

Trägeranteil    12,000 % 39.788,34 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Wolkenburg KJF 
Adresse:: 53177 Bonn -  Zanderstr. 51 b 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
Planungsraum 

18 - Godesberg-Süd 
Stat. Bezirk: 

265 - Pennenfeld 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 56 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 15 107.676,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 7 64.441,02 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 3 44.457,15 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 9 171.053,28 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 22 186.098,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 573.726,05 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
68.942,40 € 

59.899,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 633.625,34 € 

Trägeranteil     9,000 % 57.026,28 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 15 104.540,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 5 44.688,65 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 28.774,86 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 147.618,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 25 205.315,50 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 530.938,21 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
67.924,80 € 

59.015,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 589.953,52 € 

Trägeranteil     9,000 % 53.095,82 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Deutschherrenstr. Fröbel GmbH 
Adresse:: 53177 Bonn -  Deutschherrenstr. 89 

Trägerart: sonstiger Träger 
Planungsraum 

18 - Godesberg-Süd 
Stat. Bezirk: 

265 - Pennenfeld 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 70 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 5 74.095,25 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 95.029,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 665.990,85 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
93.007,20 € 

80.949,72 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 746.940,57 € 

Trägeranteil     9,000 % 67.224,65 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 5 71.937,15 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 92.261,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 646.593,10 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 646.593,10 € 

Trägeranteil     9,000 % 58.193,38 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten Herz Jesu 
Adresse:: 53177 Bonn -  Lindstr. 1 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

18 - Godesberg-Süd 
Stat. Bezirk: 

266 - Lannesdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung. Gruppenstruktur 
vorbehaltl. Genehmigung LVR 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 48 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 24 172.282,56 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 22 202.528,92 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 36.946,49 € 

Summe der Betreuungspauschalen 411.757,97 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 411.757,97 € 

Trägeranteil    12,000 % 49.410,96 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 17.228,26 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 18 160.879,14 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 318.201,57 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 318.201,57 € 

Trägeranteil    12,000 % 38.184,19 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 16.726,46 € 

696 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Verbund Lannesdorf - 
Lindstraße 
Adresse:: 53177 Bonn -  Lindstr. 14 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

18 - Godesberg-Süd 

Stat. Bezirk: 

266 - Lannesdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Verbund Lannesdorf mit Einrichtung Splickgasse                 4 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 38 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 10 52.780,70 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 24 203.016,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 4 73.892,98 € 

Summe der Betreuungspauschalen 329.689,68 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 329.689,68 € 

Trägeranteil    21,000 % 69.234,83 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Verbund Lannesdorf mit Einrichtung Splickgasse                 3 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 9 46.119,15 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 30 246.378,60 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 53.805,68 € 

Summe der Betreuungspauschalen 346.303,43 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   3,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 346.303,43 € 

Trägeranteil    21,000 % 72.723,72 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Verbund Kita Monti-Haus 
Ellesdorfer Straße 
Adresse:: 53179 Bonn -  Ellesdorfer Straße 43 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

18 - Godesberg-Süd 

Stat. Bezirk: 

266 - Lannesdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 48 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 46 242.791,22 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 36.946,49 € 

Summe der Betreuungspauschalen 279.737,71 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
33.978,48 € 

27.949,74 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 307.687,45 € 

Trägeranteil    21,000 % 64.614,36 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 3 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 44 225.471,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 53.805,68 € 

Summe der Betreuungspauschalen 279.277,08 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
33.978,48 € 

28.038,82 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 307.315,90 € 

Trägeranteil    21,000 % 64.536,34 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtischer Kindertageseinrichtung Neuer Weg 
Adresse:: 53179 Bonn -  Neuer Weg 16 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

18 - Godesberg-Süd 
Stat. Bezirk: 

266 - Lannesdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 65 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 8 57.427,52 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 32 294.587,52 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 18 95.005,26 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 6 50.754,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 516.247,55 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 516.247,55 € 

Trägeranteil    21,000 % 108.411,98 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 32 286.007,36 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 483.809,71 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 483.809,71 € 

Trägeranteil    21,000 % 101.600,04 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städt. Kindertageseinrichtung Verbund Lannesdorf Splickgasse 
Adresse:: 53179 Bonn -  Splickgasse 30 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

18 - Godesberg-Süd 
Stat. Bezirk: 

266 - Lannesdorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Verbund Lannesdorf mit Lindweg 14 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 60 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 30 276.175,80 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 29.638,10 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 18 342.106,56 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 84.590,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 732.510,46 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 732.510,46 € 

Trägeranteil    21,000 % 153.827,20 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Verbund Lannesdorf mit Lindweg 14 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 30 268.131,90 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 28.774,86 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 18 332.142,30 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 82.126,20 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 711.175,26 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 711.175,26 € 

Trägeranteil    21,000 % 149.346,80 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Severin 
Adresse:: 53179 Bonn -  Roderichstr. 24 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

19 - Mehlem 
Stat. Bezirk: 

267 - Mehlem/Rheinaue 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 9 FInkpauschalen IIIc. Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 59 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 95.029,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 27 142.507,89 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 18 152.262,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 9 166.259,20 € 

Summe der Betreuungspauschalen 556.058,70 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 556.058,70 € 

Trägeranteil    12,000 % 66.727,04 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 15.834,21 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 9 FInkpauschalen IIIc 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 92.261,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 27 138.357,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 18 147.827,16 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 9 161.417,03 € 

Summe der Betreuungspauschalen 539.863,39 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 539.863,39 € 

Trägeranteil    12,000 % 64.783,61 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 15.373,02 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Evangelischer Kindergarten Ev. Heiland-Kirchengemeinde 
Adresse:: 53179 Bonn -  Langenbergsweg 1 

Trägerart: evangelisch 
Planungsraum 

19 - Mehlem 
Stat. Bezirk: 

268 - Obermehlem 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 65 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 19 174.911,34 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 105.561,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 5 42.295,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 484.809,79 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 484.809,79 € 

Trägeranteil    12,000 % 58.177,17 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 12.992,90 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 102.487,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 4 32.850,48 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 471.414,50 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 471.414,50 € 

Trägeranteil    12,000 % 56.569,74 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 12.373,34 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Verbund Mehlem Friedrich 
Bleek Straße 
Adresse:: 53179 Bonn -  Friedrich-Bleek-Str. 1 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

19 - Mehlem 

Stat. Bezirk: 

268 - Obermehlem 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Verbund Mehlem mit Einrichtung Oberaustraße 11 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 34 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 11 78.962,84 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 11 101.264,46 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 29.638,10 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 399.924,60 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 399.924,60 € 

Trägeranteil    21,000 % 83.984,17 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Verbund Mehlem mit Einrichtung Oberaustraße 11 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 11 76.662,96 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 11 98.315,03 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 2 28.774,86 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 388.276,35 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 388.276,35 € 

Trägeranteil    21,000 % 81.538,03 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Verbund Mehlem 
Oberaustraße 
Adresse:: 53179 Bonn -  Oberaustraße 11 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

19 - Mehlem 

Stat. Bezirk: 

268 - Obermehlem 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Verbund Mehlem mit Einrichtung Friedrich-Bleek-Str. 1 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 46 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 21 177.639,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 309.590,75 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 309.590,75 € 

Trägeranteil    21,000 % 65.014,06 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Verbund Mehlem mit Einrichtung Friedrich-Bleek-Str. 1 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 23 117.860,05 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 21 172.465,02 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 35.870,45 € 

Summe der Betreuungspauschalen 326.195,52 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 326.195,52 € 

Trägeranteil    21,000 % 68.501,06 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Verbund Kita Monti-Haus 
Domhofstraße 
Adresse:: 53179 Bonn -  Domhofstraße 27a 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

19 - Mehlem 

Stat. Bezirk: 

268 - Obermehlem 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 6 Gesamtzahl Kinder: 95 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 15 222.285,75 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 15 285.088,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 40 338.360,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 977.686,30 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 977.686,30 € 

Trägeranteil    21,000 % 205.314,12 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 15 215.811,45 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 15 276.785,25 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 40 328.504,80 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 949.210,25 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 949.210,25 € 

Trägeranteil    21,000 % 199.334,15 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertagesstätte KJF Beueler Pänz 
Adresse:: 53225 Bonn -  Neustr. 4 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
Planungsraum 

20 - Beuel-Mitte 
Stat. Bezirk: 

371 - Beuel-Zentrum 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 46 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 21 110.839,47 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 5 42.295,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 337.251,67 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
44.877,60 € 

38.848,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 376.100,53 € 

Trägeranteil     9,000 % 33.849,05 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 21 107.611,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 5 41.063,10 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 327.429,05 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
44.215,20 € 

38.275,54 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 365.704,59 € 

Trägeranteil     9,000 % 32.913,41 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Aktion Regenbogen e. V. 
Adresse:: 53225 Bonn -  Limpericher Str. 55 a 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

20 - Beuel-Mitte 
Stat. Bezirk: 

371 - Beuel-Zentrum 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 10 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 40 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 10 184.732,45 € 

Summe der Betreuungspauschalen 543.971,65 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
65.690,40 € 

56.647,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 600.618,94 € 

Trägeranteil     4,000 % 24.024,76 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 11 FInkpauschalen, davon 1 Kind U3 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 9 166.071,15 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 11 197.287,48 € 

Summe der Betreuungspauschalen 527.611,03 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
64.720,80 € 

55.811,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

2.517,00 € 

anerkannte Betriebskosten 585.939,34 € 

Trägeranteil     4,000 % 23.437,57 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Betriebliche Kindertagesstätte der BAD  
Adresse:: 53225 Bonn -  Herbert-Rabius-Straße 7 

Trägerart: sonstiger Träger Terminal for Kids 
Planungsraum 

20 - Beuel-Mitte 
Stat. Bezirk: 

371 - Beuel-Zentrum 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 30 Plätze (1xGFII + 1xGF III)  in öff. Förderung bis zur Änderung der 
Bedarfslage 

1 mal 1/2 GF II + 1/2 GF III betrieblich 
Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 45 

 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 15 285.088,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 29 245.311,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 548.873,05 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
68.942,40 € 

59.899,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 608.772,34 € 

Trägeranteil    20,802 % 126.636,82 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 30 Plätze (2 mal 1/2 GFII + 1/2 GF III) zunächst in öff. Förderung bis zur 
Änderung der Bedarfslage 

1 mal 1/2 GF II + 1/2 GF III betrieblich 
    

 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 15 276.785,25 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 30 246.378,60 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 523.163,85 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
67.924,80 € 

59.015,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 582.179,16 € 

Trägeranteil    20,802 % 121.104,91 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Limpericher Straße 
Adresse:: 53225 Bonn -  Limpericher Str. 55 d 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

20 - Beuel-Mitte 
Stat. Bezirk: 

371 - Beuel-Zentrum 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 73 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 15 79.171,05 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 28 236.852,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 690.199,45 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 690.199,45 € 

Trägeranteil    21,000 % 144.941,88 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 15 76.865,25 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 26 213.528,12 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 671.606,70 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 671.606,70 € 

Trägeranteil    21,000 % 141.037,41 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

709 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholische Kindertagesstätte St. Pius 
Adresse:: 53225 Bonn -  Elsa-Brändström-Str. 1 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

20 - Beuel-Mitte 
Stat. Bezirk: 

374 - Beuel-Süd 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 43 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 84.590,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 337.322,11 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 337.322,11 € 

Trägeranteil    12,000 % 40.478,65 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 66.616,55 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 82.126,20 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 327.497,35 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 327.497,35 € 

Trägeranteil    12,000 % 39.299,68 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Rilkestraße 
Adresse:: 53225 Bonn -  Rilkestraße 35 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

20 - Beuel-Mitte 
Stat. Bezirk: 

374 - Beuel-Süd 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: (vormals Ringstr. 68a) 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 76 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 22 202.528,92 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 11 209.065,12 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 30 253.770,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 733.978,95 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 733.978,95 € 

Trägeranteil    21,000 % 154.135,58 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: (vormals Ringstr. 68a) 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 22 196.630,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 11 202.975,85 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 66.616,55 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 30 246.378,60 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 730.536,29 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 730.536,29 € 

Trägeranteil    21,000 % 153.412,62 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Am Stadion 
Adresse:: 53225 Bonn -  Am Stadion 2 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

20 - Beuel-Mitte 
Stat. Bezirk: 

374 - Beuel-Süd 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 3 FInkpauschalen, 1 Förderkind U3 

Anzahl Gruppen: 5 Gesamtzahl Kinder: 78 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 30 276.175,80 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 19 361.112,48 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 26 219.934,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 55.419,74 € 

Summe der Betreuungspauschalen 912.642,02 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

2.517,00 € 

anerkannte Betriebskosten 915.159,02 € 

Trägeranteil    21,000 % 192.183,39 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale, 1 Förderkind U3 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 30 268.131,90 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 21 387.499,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 27 221.740,74 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 53.805,68 € 

Summe der Betreuungspauschalen 931.177,67 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

2.517,00 € 

anerkannte Betriebskosten 933.694,67 € 

Trägeranteil    21,000 % 196.075,88 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten Heilig Kreuz 
Adresse:: 53227 Bonn -  Landgrabenweg 10 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

20 - Beuel-Mitte 
Stat. Bezirk: 

374 - Beuel-Süd 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 41 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 5 35.892,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 35 322.205,10 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 1 5.278,07 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 363.375,37 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 363.375,37 € 

Trägeranteil    12,000 % 43.605,04 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 5 34.846,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 35 312.820,55 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 1 5.124,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 352.791,70 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 352.791,70 € 

Trägeranteil    12,000 % 42.335,00 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Limpericher Straße -  Kids e.V. 
Adresse:: 53225 Bonn -  Limpericher Str. 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

20 - Beuel-Mitte 
Stat. Bezirk: 

374 - Beuel-Süd 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: neuer Standort für Elterninitiative Kids e.V. vorbehaltlich Realisierung 
Neubauvorhaben 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 52 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 5 35.892,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 15 138.087,90 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 5 74.095,25 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 95.029,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 8 42.224,56 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 118.426,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 503.755,51 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
68.942,40 € 

59.899,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 563.654,80 € 

Trägeranteil     4,000 % 22.546,19 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: neuer Standort für Elterninitiative Kids e.V. vorbehaltlich Realisierung 
Neubauvorhaben und Beschlussfassung 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 5 34.846,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 15 134.065,95 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 5 71.937,15 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 92.261,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 8 40.994,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 114.976,68 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 489.083,13 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
67.924,80 € 

59.015,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 548.098,44 € 

Trägeranteil     4,000 % 21.923,94 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertagesstätte Rheinpiraten KJF 
Adresse:: 53227 Bonn -  Dietrich-Bonhoeffer-Str. 8 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
Planungsraum 

20 - Beuel-Mitte 
Stat. Bezirk: 

374 - Beuel-Süd 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 53 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 5 74.095,25 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 95.029,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 9 47.502,63 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 13 109.967,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 529.184,93 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
68.942,40 € 

59.899,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 589.084,22 € 

Trägeranteil     9,000 % 53.017,58 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 19 169.816,87 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 5 71.937,15 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 92.261,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 11 56.367,85 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 11 90.338,82 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 53.805,68 € 

Summe der Betreuungspauschalen 534.528,12 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
67.924,80 € 

59.015,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 593.543,43 € 

Trägeranteil     9,000 % 53.418,91 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Elterninitiative KIDS e. V. 
Adresse:: 53225 Bonn -  Ringstr. 68a Container 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

20 - Beuel-Mitte 
Stat. Bezirk: 

374 - Beuel-Süd 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Mietpauschale für vorübegehende Unterbringung in  Containern, vorheriger 
Standort Rheindorfer Str. - keine Überbelegungen nach 18 IV möglich! 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 35 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 71.784,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 24 126.673,68 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 216.931,32 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
44.877,60 € 

38.848,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 255.780,19 € 

Trägeranteil     4,000 % 10.231,21 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Mietpauschale für vorübegehende Unterbringung in  Containern, vorheriger 
Standort Rheindorfer Str. - keine Überbelegungen nach 18 IV möglich! 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 30 153.730,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 223.424,10 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
44.215,20 € 

38.275,54 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 261.699,64 € 

Trägeranteil     4,000 % 10.467,99 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Alt-Katholischer Kindergarten St. Cyprian 
Adresse:: 53225 Bonn -  Limpericher Straße 124 

Trägerart: St. Cyprian 
Planungsraum 

20 - Beuel-Mitte 
Stat. Bezirk: 

374 - Beuel-Süd 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 45 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 105.561,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 25 211.475,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 317.036,40 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 317.036,40 € 

Trägeranteil    12,000 % 38.044,37 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 22 112.735,70 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 23 188.890,26 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 301.625,96 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 301.625,96 € 

Trägeranteil    12,000 % 36.195,12 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertagesstätte Mobile Strolche 
Adresse:: 53227 Bonn -  Landgrabenweg 151 

Trägerart: sonstiger Träger (Impulse 
Management betriebl.) 

Planungsraum 

20 - Beuel-Mitte 
Stat. Bezirk: 

374 - Beuel-Süd 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 51 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 3 44.457,15 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 15 285.088,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 3 15.834,21 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 30 253.770,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 599.150,16 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 599.150,16 € 

Trägeranteil    45,000 % 269.617,57 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 3 43.162,29 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 15 276.785,25 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 3 15.373,05 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 30 246.378,60 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 581.699,19 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 581.699,19 € 

Trägeranteil    45,000 % 261.764,64 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Elterninitiative 1973 
Adresse:: 53225 Bonn -  Rheindorfer Str. 92 b 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

21 - Beuel-Nord 
Stat. Bezirk: 

372 - Vilich-Rheindorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 26 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 26 137.229,82 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 137.229,82 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
10.680,00 € 

7.665,63 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 159.895,45 € 

Trägeranteil     4,000 % 6.395,82 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 128.108,75 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
10.680,00 € 

7.710,17 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 150.818,92 € 

Trägeranteil     4,000 % 6.032,76 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten Montessorikinderhaus 
Adresse:: 53225 Bonn -  Bergheimer Str. 11 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

21 - Beuel-Nord 
Stat. Bezirk: 

372 - Vilich-Rheindorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 41 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 21 177.639,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 361.756,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 361.756,20 € 

Trägeranteil    12,000 % 43.410,74 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 3 15.373,05 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 18 147.827,16 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 341.954,81 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 341.954,81 € 

Trägeranteil    12,000 % 41.034,58 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Peter 
Adresse:: 53225 Bonn -  Adelheidisstr. 36 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

21 - Beuel-Nord 
Stat. Bezirk: 

372 - Vilich-Rheindorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 3 FInkpauschalen in GF III 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 37 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 71.784,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 10 92.058,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 118.426,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 55.419,74 € 

Summe der Betreuungspauschalen 337.688,74 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 337.688,74 € 

Trägeranteil    12,000 % 40.522,65 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 3 FInkpauschalen in GF III 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 10 89.377,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 114.976,68 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 53.805,68 € 

Summe der Betreuungspauschalen 327.853,26 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 327.853,26 € 

Trägeranteil    12,000 % 39.342,39 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Büchelgarten 
Adresse:: 53225 Bonn -  Büchelgarten 84 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

21 - Beuel-Nord 
Stat. Bezirk: 

372 - Vilich-Rheindorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 5 Gesamtzahl Kinder: 100 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 42 386.646,12 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 12 228.071,04 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 24 126.673,68 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 36.946,49 € 

Summe der Betreuungspauschalen 947.517,33 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 947.517,33 € 

Trägeranteil    21,000 % 198.978,64 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 41 366.446,93 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 12 221.428,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 21 172.465,02 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 906.384,13 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 906.384,13 € 

Trägeranteil    21,000 % 190.340,67 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Jahnstraße 
Adresse:: 53225 Bonn -  Jahnstraße 29 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

21 - Beuel-Nord 
Stat. Bezirk: 

372 - Vilich-Rheindorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 65 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 131.951,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 444.700,55 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
64.020,60 € 

54.977,49 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 499.678,04 € 

Trägeranteil    21,000 % 104.932,39 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 25 128.108,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 431.748,35 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
64.020,60 € 

55.111,11 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 486.859,46 € 

Trägeranteil    21,000 % 102.240,49 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholische Motopädische Kindertagesstätte St. Joseph 
Adresse:: 53225 Bonn -  Oberdorfstr. 28 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

21 - Beuel-Nord 
Stat. Bezirk: 

381 - Geislar und Siegaue 
(380) 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 42 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 143.568,80 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 1 5.278,07 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 1 8.459,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 341.423,07 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 341.423,07 € 

Trägeranteil    12,000 % 40.970,77 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 12.291,23 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 1 5.124,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 1 8.212,62 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 331.478,77 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 331.478,77 € 

Trägeranteil    12,000 % 39.777,45 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 11.933,24 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertageseinrichtung Geislar-West Terminal for Kids 
Adresse:: 53225 Bonn -  Auf der Rötschen 

Trägerart: sonstiger Träger Terminal for kids 
Planungsraum 

21 - Beuel-Nord 
Stat. Bezirk: 

381 - Geislar und Siegaue 
(380) 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Miete vorbehaltl. notwendiger Kürzung wegen investiver Bezuschussung 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 52 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 71.784,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 10 92.058,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 5 74.095,25 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 95.029,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 5 26.390,35 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 17 143.803,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 503.161,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
68.942,40 € 

59.899,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 563.060,49 € 

Trägeranteil     9,000 % 50.675,44 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 10 89.377,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 5 71.937,15 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 92.261,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 5 25.621,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 17 139.614,54 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 488.506,09 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
67.924,80 € 

59.015,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 547.521,40 € 

Trägeranteil     9,000 % 49.276,93 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholische Kindertagesstätte St. Paulus 
Adresse:: 53229 Bonn -  Siegburger Str. 73 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

22 - Beuel-Ost 
Stat. Bezirk: 

373 - Beuel-Ost 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 35 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 133.041,44 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 8 67.672,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 384.830,64 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 384.830,64 € 

Trägeranteil    12,000 % 46.179,68 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 46.179,68 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 129.166,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 8 65.700,96 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 373.622,01 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 373.622,01 € 

Trägeranteil    12,000 % 44.834,64 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 44.834,64 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Maria-Montessori-Allee 
Adresse:: 53229 Bonn -  Maria-Montessori-Allee 65 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

22 - Beuel-Ost 
Stat. Bezirk: 

373 - Beuel-Ost 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 6 Gesamtzahl Kinder: 130 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 22 202.528,92 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 4 59.276,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 152.047,36 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 72 380.021,04 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 21 177.639,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 55.419,74 € 

Summe der Betreuungspauschalen 1.026.932,26 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 1.026.932,26 € 

Trägeranteil    21,000 % 215.655,77 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 22 196.630,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 4 57.549,72 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 8 147.618,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 75 384.326,25 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 21 172.465,02 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 958.589,85 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 958.589,85 € 

Trägeranteil    21,000 % 201.303,87 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Maria Königin 
Adresse:: 53229 Bonn -  Am Herrengarten 21 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

22 - Beuel-Ost 
Stat. Bezirk: 

382 - Vilich-Müldorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 45 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 184.117,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 105.561,40 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 5 42.295,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 331.973,60 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 331.973,60 € 

Trägeranteil    12,000 % 39.836,83 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 39.836,83 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 20 178.754,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 20 102.487,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 5 41.063,10 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 322.304,70 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 322.304,70 € 

Trägeranteil    12,000 % 38.676,56 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 38.676,56 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Wilfried-Hatzfeld-Straße 
Adresse:: 53229 Bonn -  Wilfried-Hatzfeld-Str. 3 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

22 - Beuel-Ost 
Stat. Bezirk: 

382 - Vilich-Müldorf 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 70 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 11 78.962,84 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 33 303.793,38 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 26 137.229,82 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 519.986,04 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 519.986,04 € 

Trägeranteil    21,000 % 109.197,07 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 11 76.662,96 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 33 294.945,09 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 23 117.860,05 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 507.403,33 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 507.403,33 € 

Trägeranteil    21,000 % 106.554,70 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Adelheid 
Adresse:: 53229 Bonn -  Karmeliterstr. 3a 

Trägerart: sonstiger Träger katholisch 
Planungsraum 

22 - Beuel-Ost 
Stat. Bezirk: 

383 - 
Pützchen/Bechlinghoven 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 5 Gesamtzahl Kinder: 85 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 19 174.911,34 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 17 323.100,64 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 48 406.032,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 922.517,23 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 922.517,23 € 

Trägeranteil     9,000 % 83.026,55 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 32.331,53 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 19 169.816,87 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 17 313.689,95 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 48 394.205,76 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 17.935,23 € 

Summe der Betreuungspauschalen 895.647,81 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 895.647,81 € 

Trägeranteil     9,000 % 80.608,30 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 31.389,83 € 

730 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Siegburger Straße 
Adresse:: 53229 Bonn -  Siegburger Straße 333 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

22 - Beuel-Ost 
Stat. Bezirk: 

383 - 
Pützchen/Bechlinghoven 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 85 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 11 78.962,84 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 10 92.058,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 8 42.224,56 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 56 473.704,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 686.950,00 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
85.503,20 € 

73.445,72 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 760.395,72 € 

Trägeranteil    21,000 % 159.683,10 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 11 76.662,96 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 10 89.377,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 8 40.994,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 56 459.906,72 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 666.941,78 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
85.226,40 € 

73.347,08 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 740.288,86 € 

Trägeranteil    21,000 % 155.460,66 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Adelheidis 
Adresse:: 53227 Bonn -  Wehrhausweg 16 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

23 - Beuel-Süd 
Stat. Bezirk: 

384 - Li-Kü-Ra 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 40 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 9 64.605,96 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 31 285.381,66 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 349.987,62 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 349.987,62 € 

Trägeranteil    12,000 % 41.998,51 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 30 268.131,90 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 337.825,50 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 337.825,50 € 

Trägeranteil    12,000 % 40.539,06 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

732 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung An der Umkehr 
Adresse:: 53227 Bonn -  An der Umkehr 48 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

23 - Beuel-Süd 
Stat. Bezirk: 

384 - Li-Kü-Ra 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 70 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 19 136.390,36 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 18 165.705,48 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 55.419,74 € 

Summe der Betreuungspauschalen 716.754,78 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 716.754,78 € 

Trägeranteil    21,000 % 150.518,50 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Zwei Förderkinder sind unter drei Jahre 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 20 139.387,20 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 19 169.816,87 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 53.805,68 € 

Summe der Betreuungspauschalen 711.785,65 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

5.034,00 € 

anerkannte Betriebskosten 716.819,65 € 

Trägeranteil    21,000 % 150.532,13 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholischer Kindergarten St. Cäcilia 
Adresse:: 53227 Bonn -  Büchelstr. 21 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

23 - Beuel-Süd 
Stat. Bezirk: 

385 - Oberkassel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 43 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 13 93.319,72 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 27 248.558,22 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 3 25.377,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 367.254,94 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 367.254,94 € 

Trägeranteil    12,000 % 44.070,59 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 13 90.601,68 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 27 241.318,71 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 3 24.637,86 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 356.558,25 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 356.558,25 € 

Trägeranteil    12,000 % 42.786,99 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Evangelischer Kindergarten Oberkassel 
Adresse:: 53227 Bonn -  Kinkelstr. 7 

Trägerart: evangelisch 
Planungsraum 

23 - Beuel-Süd 
Stat. Bezirk: 

385 - Oberkassel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: Sonderzuschuss vorbehaltl. Beschluss u. Vereinbarung 

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 22 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 10 52.780,70 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 11 93.049,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 164.302,95 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
20.812,80 € 

17.798,43 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 197.101,38 € 

Trägeranteil    12,000 % 23.652,17 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 5.007,79 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 10 51.243,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 12 98.551,44 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 149.794,94 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 164.794,94 € 

Trägeranteil    12,000 % 19.775,39 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger 4.119,36 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Oberkasseler Elterninitiative Taubenschlag 
Adresse:: 53227 Bonn -  Königswinterer Str. 682 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

23 - Beuel-Süd 
Stat. Bezirk: 

385 - Oberkassel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 40 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 368.234,40 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 368.234,40 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
48.129,60 € 

42.100,86 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 410.335,26 € 

Trägeranteil     4,000 % 16.413,41 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 357.509,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 357.509,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
47.419,20 € 

41.479,54 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 398.988,74 € 

Trägeranteil     4,000 % 15.959,55 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Weidenweg 
Adresse:: 53227 Bonn -  Weidenweg 10 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

23 - Beuel-Süd 
Stat. Bezirk: 

385 - Oberkassel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 4 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 5 Gesamtzahl Kinder: 88 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 71.784,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 28 257.764,08 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 8 42.224,56 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 28 236.852,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 4 73.892,98 € 

Summe der Betreuungspauschalen 872.577,22 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 872.577,22 € 

Trägeranteil    21,000 % 183.241,22 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: Ein Förderkind ist unter drei Jahre. 3 FInkpauschalen 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 29 259.194,17 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 8 40.994,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 28 229.953,36 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 4 71.740,90 € 

Summe der Betreuungspauschalen 856.100,33 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   1,00 € 

anerkannte Betriebskosten 856.101,33 € 

Trägeranteil    21,000 % 179.781,28 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Elterninitiative Powerpänz 
Adresse:: 53227 Bonn -  Kastellstraße 3 

Trägerart: Elterninitiative 
Planungsraum 

23 - Beuel-Süd 
Stat. Bezirk: 

385 - Oberkassel 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 61 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 148.190,50 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 11 209.065,12 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 15 79.171,05 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 25 211.475,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 647.901,67 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
89.755,20 € 

77.697,72 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 725.599,39 € 

Trägeranteil     4,000 % 29.023,98 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 10 143.874,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 11 202.975,85 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 66.616,55 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 25 205.315,50 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 618.782,20 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
88.430,40 € 

76.551,08 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 695.333,28 € 

Trägeranteil     4,000 % 27.813,33 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Alte Bonner Str. 
Adresse:: 53229 Bonn -  Alte Bonner Str. 2 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

24 - Beuel-Außenring 
Stat. Bezirk: 

386 - Holzlar 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 68 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 38 349.822,68 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 15 126.885,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 36.946,49 € 

Summe der Betreuungspauschalen 582.269,08 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 582.269,08 € 

Trägeranteil    21,000 % 122.276,51 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 40 357.509,20 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 15 76.865,25 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 164.252,40 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 598.626,85 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 598.626,85 € 

Trägeranteil    21,000 % 125.711,64 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindertagesstätte Wirbelwind KJF Heideweg 
Adresse:: 53229 Bonn -  Heideweg 27 

Trägerart: sonstiger Träger evangelisch 
Planungsraum 

24 - Beuel-Außenring 
Stat. Bezirk: 

386 - Holzlar 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 51 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 14 100.498,16 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 7 64.441,02 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 190.059,20 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 20 169.180,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 524.178,38 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
68.942,40 € 

59.899,29 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 584.077,67 € 

Trägeranteil     9,000 % 52.566,99 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 11 76.662,96 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 9 80.439,57 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 10 184.523,50 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 22 180.677,64 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 522.303,67 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
67.924,80 € 

59.015,31 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 581.318,98 € 

Trägeranteil     9,000 % 52.318,71 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

740 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Katholische Kindertageseinrichtung Christ König 
Adresse:: 53229 Bonn -  Hauptstr. 110 

Trägerart: katholisch 
Planungsraum 

24 - Beuel-Außenring 
Stat. Bezirk: 

386 - Holzlar 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 4 Gesamtzahl Kinder: 82 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 60 552.351,60 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 6 31.668,42 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 16 135.344,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 719.364,02 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 719.364,02 € 

Trägeranteil    12,000 % 86.323,68 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 60 536.263,80 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 8 40.994,80 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 114.976,68 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 692.235,28 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 692.235,28 € 

Trägeranteil    12,000 % 83.068,23 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Hauptstraße 
Adresse:: 53229 Bonn -  Hauptstr. 46 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

24 - Beuel-Außenring 
Stat. Bezirk: 

386 - Holzlar 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 47 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 26 137.229,82 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 21 177.639,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 314.868,82 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
32.522,84 € 

26.494,10 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 341.362,92 € 

Trägeranteil    21,000 % 71.686,21 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 26 133.233,10 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 21 172.465,02 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 305.698,12 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
32.042,21 € 

26.102,55 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 331.800,67 € 

Trägeranteil    21,000 % 69.678,14 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Siebengebirgsstraße 
Adresse:: 53229 Bonn -  Siebengebirgsstr. 179 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

24 - Beuel-Außenring 
Stat. Bezirk: 

387 - Hoholz 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 2 Gesamtzahl Kinder: 45 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 22 202.528,92 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 68.614,91 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 84.590,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 355.733,83 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 355.733,83 € 

Trägeranteil    21,000 % 74.704,10 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 22 196.630,06 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 13 66.616,55 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 82.126,20 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 345.372,81 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 345.372,81 € 

Trägeranteil    21,000 % 72.528,29 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Kindergarten Die Schatzinsel Verein für Gefährdetenhilfe 
gbGmbH 
Adresse:: 53229 Bonn -  Kleinfeldstr. 1 

Trägerart: sonstiger Träger VFG 
Planungsraum 

24 - Beuel-Außenring 

Stat. Bezirk: 

387 - Hoholz 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen:  

Anzahl Gruppen: 1 Gesamtzahl Kinder: 15 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 133.041,44 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 8 67.672,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 200.713,44 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
24.064,80 € 

21.050,43 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 236.763,87 € 

Trägeranteil     9,000 % 21.308,75 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 7 129.166,45 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 8 65.700,96 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 0    0,00 € 

Summe der Betreuungspauschalen 194.867,41 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
23.709,60 € 

20.739,77 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

15.000,00 € 

anerkannte Betriebskosten 230.607,18 € 

Trägeranteil     9,000 % 20.754,65 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

744 



 

DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Veilchenweg 
Adresse:: 53229 Bonn -  Veilchenweg 26 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

24 - Beuel-Außenring 
Stat. Bezirk: 

387 - Hoholz 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 52 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 15 107.676,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 5 46.029,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 6 88.914,30 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 95.029,60 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 9 47.502,63 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 84.590,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 36.946,49 € 

Summe der Betreuungspauschalen 506.688,92 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 506.688,92 € 

Trägeranteil    21,000 % 106.404,67 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen:  

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 15 104.540,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 5 44.688,65 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 6 86.324,58 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 5 92.261,75 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 11 56.367,85 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 10 82.126,20 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 2 35.870,45 € 

Summe der Betreuungspauschalen 502.179,88 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 502.179,88 € 

Trägeranteil    21,000 % 105.457,77 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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DATENBLATT zur Betriebskostenberechnung nach KIBIZ (Vergleich Laufendes & Vorjahr) 

Kindertageseinrichtung: 
Städtische Kindertageseinrichtung Weinheimstr. 
Adresse:: 53229 Bonn -  Weinheimstr. 51 

Trägerart: städtisch 
Planungsraum 

24 - Beuel-Außenring 
Stat. Bezirk: 

388 - Holtorf und Ennert 
(389) 

 

Berechnung nach KIBIZ – 2019/20 – 

Bemerkungen: 1 FInkpauschale, Gruppenstruktur, vorbehaltlich Genehmigung LVR, Umzug in 
Container während Bauphase (Miete für Container) 

Anzahl Gruppen: 3 Gesamtzahl Kinder: 70 
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 71.784,40 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 30 276.175,80 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 5 74.095,25 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 6 114.035,52 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 18 152.262,00 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 1 18.473,25 € 

Summe der Betreuungspauschalen 706.826,22 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(3.014,37 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
89.699,12 € 

80.656,01 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 787.482,23 € 

Trägeranteil    21,000 % 165.371,27 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 

 Berechnung nach KIBIZ – 2018/19 – 

Bemerkungen: 2 FInkpauschalen, Gruppenstruktur vorbehaltlich Umzug in Container während 
Bauphase, ggf. zzgl. Miete für Container 

    
 

Art der Betreuung Anzahl Kinder Pauschale 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 35 Std 10 69.693,60 € 

Kinder ab 2 Jahren bis Einschulung - 45 Std. 30 268.131,90 € 

Kinder unter 3 Jahren - 25 Std. 0 0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder unter 3 Jahren - 45 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 25 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 35 Std. 0    0,00 € 

Kinder ab 3 Jahren - 45 Std. 14 114.976,68 € 

Behinderte Kinder unter 3 Jahren werden nicht mehr gesondert ausgewiesen  

Behinderte Kinder ab 1 Jahr bis Einschulung 3 53.805,68 € 

Summe der Betreuungspauschalen 506.607,86 € 

 
Brutto-Miete abzgl. Erhaltungspauschalen 
(2.969,83 € pro Gruppe) 

Brutto-Miete 
   0,00 € 

   0,00 € 

 

Zusätzliche Pauschale für sonstige Fördertatbestände nach KiBiz 
(Anlage zu § 19 und § 20 Abs. 3) 

   0,00 € 

anerkannte Betriebskosten 506.607,86 € 

Trägeranteil    21,000 % 106.387,65 € 

Sonderzuschuss a. d. Träger    0,00 € 
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